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Sitzungsvorlage Gemeinderat
Vorlage Nr. 2026/015

Amt / Sachgebiet:

Hauptamt

Bearbeiter*in:

Steimle, Barbel

Aktenzeichen: 022.31
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: dffentlich

GEMEINDE®

EHNINGEN
w

Bekanntgabe nicht 6ffentlich gefasster Beschllisse

Beschlussvorschlag:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine nicht offentlich gefassten Beschlisse zur
Bekanntgabe vorliegen.

Sachverhalt:

Bis zur Vorlagenerstellung lagen keine nicht offentlich gefassten Beschlisse zur

Bekanntgabe vor.

Aufgestellt:

Ehningen, 31.01.2026

Lukas Rosengrin

Blrgermeister

Anlagen:
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2026/012 GEN\EINDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Haring, Dan

Aktenzeichen: 603.2 w
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Neuerstellung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen,
Uberarbeitung der Benutzungsordnungen und
Neugestaltung Vertrage

far die Versammlungsstéatten nach VStattvVO mit Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Neuerstellung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die Uberarbeitung der
Benutzungsordnungen fur die Versammlungsstatten Turn- und Festhalle, die
Begegnungsstatte und das Sportzentrum Schalkwiese wird zugestimmt sowie der
Neugestaltung fur Mietvertrag und Antrag auf Nutzungsiuberlassung.

Einleitung:

Mit der umfassenden Uberarbeitung der Benutzungsordnungen, die Neugestaltung von der
allgemeinen Nutzungsbedingung und der Vertrage mitsamt seinen Vertragsanlagen wird
das Ziel verfolgt, eine Ubersichtliche, transparente und verbindliche Struktur zu etablieren,
Ausnahmetatbestande zu reduzieren, um sowohl die Verwaltung als auch die Nutzerinnen
und Nutzer dauerhaft zu entlasten. In der Vergangenheit verhielt es sich zunehmend, dass
Ruckfragen seitens der nutzenden Vereine und Organisationen eintrafen und machte eine
aufwendige Einzelfallprifung und -entscheidung erforderlich, bis hin zum Blrgermeister.
Zudem war es nicht klar nach auf3en erkenntlich, dass Nutzungsanfragen nur noch fir
Ehninger Vereine und Organisationen Geltung haben. Ausnahmen zur externen
Vermietung konnen im Einzelfall auch getroffen werden, dies wére in den allgemeinen
Nutzungsbedingungen geregelt.

Die Nutzungsarten ,Schulsport® und ,wochentliches Training der ortlichen Sportvereine und
ortlichen Organisationen” (Ubungsbetrieb) bleiben weiterhin durch die 6ffentlich-rechtliche
Benutzungsordnung geregelt. Hierfir werden keine separaten Vertrage abgeschlossen.

Die Nutzung von R&aumlichkeiten fir Veranstaltungen erfolgt kiinftig ausschlie3lich auf
Grundlage eines Antrags auf Nutzungstiberlassung. Der Antrag ist vor Durchfiihrung der
Veranstaltung einzureichen und wird durch die Liegenschaftsverwaltung gepruft.
Auf Grundlage der genehmigten Nutzungsanfrage erstellt die Liegenschaftsverwaltung den
entsprechenden Mietvertrag, der privatrechtlich geregelt ist. Der Mietvertrag kommt mit der
beidseitigen Unterzeichnung rechtsverbindlich zustande.

Mit Abschluss des Mietvertrags erkennt der Mieter die Verpflichtung zur Durchfiihrung eines
Ubergabeprotokolls an, das im Vorfeld der Veranstaltung zwischen dem zustandigen
Hausmeister und der verantwortlichen Person der Veranstaltung zu erstellen ist.

Seite-1- von 4



Frihere Beratungen:
Beschlussvorlage fir die Begegnungsstatte Bihl aus dem Jahr Oktober 2007 und fur das
Sportzentrum Schalkwiese und Turn- und Festhalle aus dem Jahr Januar 2013.

Sachverhalt:

Die Einteilung von Veranstaltungen in die Kategorien (rot, gelb, griin) erfolgt kiinftig durch
das Sachgebiet Bauen und Liegenschaften. Im Rahmen dieser Einteilung wird geprift und
festgelegt, ob und in welchem Umfang die Anwesenheit eines Hausmeisters erforderlich ist
(stdndige Anwesenheit, Rufbereitschaft oder keine Anwesenheit).

Bei den geplanten Veranstaltungen ist in den vorzulegenden Unterlagen vom Antragssteller
mindestens ein Veranstaltungsleiter zu benennen. Der Veranstaltungsleiter sowie ggf.
dessen Stellvertretung missen Uber eine Qualifikation als aufsichtsfihrende Person (AFP)
verfligen.

Gemal § 38 der Versammlungsstattenverordnung (VStattVO) obliegen der Betreiberin der
Versammlungsstatte bestimmte Pflichten.

Die Gemeindeverwaltung bleibt Betreiberin im Sinne der VStattvVO Ubertragt jedoch im
zulassigen rechtlichen Umfang die Wahrnehmung der Betreiberpflichten fir die Dauer der
Veranstaltung auf den benennten Veranstaltungsleiter bzw. dessen Stellvertretung.

Der Veranstaltungsleiter bzw. dessen Stellvertretung hat insbesondere folgende Pflichten
wahrzunehmen:

- Er oder sie muss mit den raumlichen, technischen und organisatorischen Gegebenheiten
der Versammlungsstatte vertraut sein

- Er oder sie ist verantwortlich fur die sichere Durchfiihrung der Veranstaltung sowie fir die
Einhaltung der genehmigten Nutzungsart, der Nutzungsordnung und der einschléagigen
offentlich-rechtlichen Vorschriften

- Er oder sie hat die ordnungsgemale Zusammenarbeit des Ordnungsdienstes, der
Brandsicherheitswache und der Sanitatswache sicherzustellen und die Abstimmung mit
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu gewahrleisten

- Er oder sie ist verpflichtet, den Veranstaltungsbetrieb unverziglich einzustellen oder
einzustellen zu lassen, sofern sicherheitsrelevante Anlagen, Einrichtungen oder
Vorrichtungen der Versammlungsstatte nicht betriebsfahig sind oder wesentliche
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kénnen

Die Verantwortung der Betreiberin fir den ordnungsgemafen Zustand der baulichen
Anlagen und der sicherheitstechnischen Einrichtungen der Versammlungsstétte bleibt
hiervon unberuhrt.

Sofern umfangreiche oder professionelle Ton- und/oder Lichttechnik zum Tragen kommen,
ist der Veranstalter verpflichtet, auf eigene Kosten eine nachweislich qualifizierte und
selbstandig tatige Fachkraft fir Veranstaltungstechnik zu beauftragen.

Diese Fachkraft hat wéahrend der gesamten Veranstaltungsdauer die Bedienung,
Uberwachung und Sicherstellung des ordnungsgemafen Betriebs der technischen Anlagen
zu Ubernehmen.

Bereits zu Beginn der Uberarbeitung der Benutzungsordnungen (insbesondere fir das
Sportzentrum Schalkwiese) wurden die Verantwortlichen des TSV Ehningen in den Prozess
eingebunden.

In Zusammenarbeit mit der Firma SIKO.team sowie der Anwaltskanzlei Schlatter und Zahl
wurden Gesprache gefihrt, insbesondere zur Auslegung und Anwendung der
Versammlungsstattenverordnung (VStéattvVO).

Ziel war es, die Verantwortlichkeiten der Veranstalter klar darzustellen und praxistaugliche,
rechtssichere Regelungen fir Vereine zu schaffen.
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Fur das Sportzentrum Schalkwiese, die Turn- und Festhalle und die Begegnungsstatte
wurden Anlagen zum Mietvertrag und Ubergabeprotokolle erstellt. Diese dienen kinftig als
Grundlage fir die Antragsstellung und zur finalen Nutzungsgenehmigung.

Vermietung an Dritte:

Angesichts der gestiegenen Nutzungsanfragen durch ortliche Ehninger Vereine und
Organisationen wird einer Vermietung der Versammlungsstatten an Dritte nicht mehr
stattgegeben.

Ausnahmen fur max. sportliche Zwecke (z.B. Baden-Wurttembergischer Handballverband
oder WRV/Wirttembergischen Ringerverband) kénnen fir das Sportzentrum Schalkwiese,
Ringeranbau, Halle 2, unter Bezugnahme auf die jeweils giltige Gebihrenordnung
zugelassen werden. Die Nutzungsanfragen werden von den jeweiligen TSV Abteilungen
Handball/Ringen gestellt. Diese bleiben Einzelfallentscheidungen und sind nur mdglich,
wenn der regulare Ubungs- und Veranstaltungsbetrieb auch an den Wochenenden nicht
beeintrachtigt wird. Anfragen und Prifung sind an die Gemeindeverwaltung, Sachgebiet
Bauen und Liegenschaften zu stellen.

Die Gemeindeverwaltung wird weiterhin bestrebt sein kontinuierlich Verwaltungsablaufe
anzupassen und Prozessoptimierungen umzusetzen. Dies gilt insbesondere fiir die
Nutzung technischer Mdglichkeiten elektronischer Benutzeroberflachen sowie fur die
Weiterentwicklung der Antragsverwaltung, insbesondere durch den Ausbau von Online-
Antragsverfahren.

Umweltauswirkungen:
keine bekannt

Finanzielle Auswirkungen:

1. Analog zur Turn- und Festhalle wird kinftig fir die Nutzung des Foyers im Sportzentrum
Schalkwiese (Halle 1) bei Offentlichen Veranstaltungen eine obligatorische
Reinigungsgebuhr von pauschal 100€ pro Veranstaltung bzw. Wochenende erhoben.

2. Fur die Nutzung der Kiche im Sportzentrum Schalkwiese wird der tatséchliche
Reinigungsaufwand nach Vorlage eines entsprechenden Reinigungsnachweises in
Rechnung gestellt

3. Bei kommerziellen Veranstaltungen in den Versammlungsstéatten (BG-Stétte, TuF, SPH)
mit Eintrittspreisen tragt der Veranstalter kinftig die Kosten fiir den Einsatz eines
Veranstaltungstechnikers selbst. Bei Veranstaltungen mit innergemeindlichem Charakter
und ohne Eintrittsgeld tbernimmt die Gemeindeverwaltung weiterhin die Kosten - max. fur
den Einsatz des Veranstaltungstechnikers — am Tag der Veranstaltung - fir Ton- und
Lichttechnik, nicht jedoch fur dartiberhinausgehende Aufwendungen.

Aufgestellt:
Ehningen, 31.01.2026

b Bt

Lukas Rosengriun
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Burgermeister

Anlagen:

Allgemeine Nutzungsbedingungen_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026
Benutzungsordnung Begegnungsstatte Vorlage zur GR-Sitzung
10Feb2026

Benutzungsordnung Sportzentrum Schalkwiese_Vorlage zur GR-Sitzung
10Feb2026

Benutzungsordnung Turn-und Festhalle_Vorlage zur GR-Sitzung
10Feb2026

Mietvertrag Begegnungsstatte Vorlage fir GR-Sitzung am 10Feb2026
Mietvertrag Sportzentrum Schalkwiese_Vorlage zur GR-Sitzung
10Feb2026

Mietvertrag Turn- und Festhalle_Vorlage fir GR-Sitzung 10Feb2026
Nutzungsanfrage Turn- und Festhalle
Nutzungsanfrage_Begegnungsstatte

Nutzungsanfrage_Schalkwiese

Ubergabeprotokoll_Schalkwiese

Ubergabeprotokoll_Turn- und Festhalle
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GEMEINDE @
EHNlNGEN

Allgemeine Nutzungsbedingungen M

fir die Vermietung/Uberlassung von Hallen und ggf. damit zusammenhingenden Freiflichen durch die

Gemeinde Ehningen, K6nigstr. 29, 71139 Ehningen

- nachfolgend ,,Gemeinde Ehningen“ oder ,Betreiberin” genannt —
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1  Geltungsbereich

1.1 Geltung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen

Die Gemeinde Ehningen ist Betreiberin von Veranstaltungsstatten, die sie unterschiedlichen Mietern
(zurzeit grundsatzlich nur Ehninger Vereinen und gemeinnitzigen Organisationen
/Interessengemeinschaften aus Ehningen) ganz oder zum Teil zur Durchfiihrung einer Veranstaltung
oder sonstigen Nutzung zur Verfligung stellt. Zu diesem Zweck schlieRen die Parteien einen
Mietvertrag, in dem nicht nur die Uberlassung der Hallen, sondern unter Umstianden auch die
Erbringung weiterer Leistungen geregelt wird. Details hierzu regeln diese Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.

1.2  Geltungsadressaten der Allgemeinen Nutzungsbedingungen
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten gegeniber Verbrauchern und Unternehmern, es sei
denn der Geltungsbereich wird ausdriicklich eingeschrankt.

1.3 AusschlieBlichkeit der Allgemeinen Nutzungsbedingungen / Individualvereinbarungen

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten ausschlieflich. Abweichende, entgegenstehende
oder ergidnzende Geschaftsbedingungen oder dhnliches des Mieters sind fir die Betreiberin
unverbindlich, soweit deren Geltung nicht ausdricklich zugestimmt wurde. Dies gilt auch, wenn die
Betreiberin der Geltung von Bedingungen des Mieters nicht ausdriicklich widerspricht oder die
Leistung an den Mieter vorbehaltlos erbringt.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen (einschlieflich Nebenabreden, Ergdnzungen und
Anderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen.

1.4  Fortgeltung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir kiinftige Vertragsverhaltnisse
Gegeniiber Unternehmern gelten diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen fiir alle kinftigen
Geschaftsbeziehungen der Parteien fort.

1.5 Veranstalter, Bindung Dritter
Der Mieter gilt als Veranstalter, soweit sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes
ergibt.

Eine wie auch immer gestaltete Uberlassung der Mietsache an einen Dritten ist nicht zulassig.

Soweit in den vertraglichen Regelungen zwischen Verpflichtungen des Mieters und des Veranstalters
unterschieden wird, gelten diese in jedem Fall vollumfanglich fiir den Mieter, solange eine
ausdriickliche Vereinbarung der exklusiven Zuweisung dieser Pflichten an den Veranstalter durch die
Betreiberin nicht erfolgt ist.

Flr den Fall, dass sich der Mieter zur Erflllung des Vertragsverhaltnisses Dritter bedient oder innerhalb
des Geltungsbereichs der Bestimmungen aus diesem Vertrag gleich in welcher Form an sich bindet,
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verpflichtet sich der Mieter, die Bindungswirkung aus dem Mietvertrag und seinen Anlagen im
erforderlichen Umfang auf diese Dritten zu lbertragen.

1.6 Sprache

Vertragssprache ist deutsch. Werden diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen in eine Fremdsprache
Ubertragen, ist bei sprachlichen Unklarheiten immer die deutsche Version der Allgemeinen
Nutzungsbedingungen ausschlaggebend.

2  Terminanfragen und Reservation

2.1  Durch berechtigte Ehninger Vereine und Organisationen

Terminanfragen und -Reservationen erfolgen parallel durch elektronische Terminreservierung im
Ehninger Belegungskalender (EhBeKa/Ebusy) und schriftliche Anfrage bei der Betreiberin
(Gemeindeverwaltung). Die schriftliche Anfrage soll jedenfalls nicht spater als 14 Tage nach der
elektronischen Terminreservierung und mindestens acht Wochen vor der geplanten Veranstaltung
erfolgen. In der schriftlichen Anfrage missen mindestens Tag, Dauer und Art der Veranstaltung, die
evtl. Eintrittsgeblhr, der Umfang der raumlichen und technischen Nutzung, Bewirtung,
Personenanzahl, Bestellung Sanitatsdienst, der verantwortliche Veranstalter und die verantwortliche
Person vor Ort (AFP) enthalten sein.

Liegt der Betreiberin eine derartige schriftliche Anfrage nicht spatestens 14 Tage nach der
elektronischen Terminreservierung vor, behalt sich die Betreiberin die Stornierung bzw. Loschung
dieser Terminreservierung vor.

Weder die elektronische Terminreservierung noch die vollstéandige schriftliche Anfrage bei der
Betreiberin stellt eine verbindliche Reservierung bzw. Erlaubnis zur Durchfiihrung der fraglichen
Veranstaltung dar. Die Entscheidung Uber die verbindliche Reservierung trifft die Betreiberin — diese
wird mit Erteilung der schriftlichen Zusage wirksam.

Liegen fur denselben Zeitraum mehrere gleichrangige (also z.B. Ehninger Verein und Ehninger Verein)
Anfragen vor, entscheidet in der Regel die zeitliche Reihenfolge der schriftlichen Anfragen.

2.2 Durch sonstige Dritte

2.2.1 Terminanfragen

Terminanfragen kdnnen miundlich, in Textform oder schriftlich unter Angabe des gewiinschten
Termins sowie Nennung der geplanten Veranstaltung und der geplanten Nutzung sowie der
geforderten Kapazitat unter Berlicksichtigung der notwendigen Einrichtung an die Betreiberin
erfolgen.

2.2.2 Rechtsfolgen der Eingangsbestatigung

Durch die Bestatigung des Eingangs der Terminanfrage erfolgt keine verbindliche Reservierung.
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2.2.3  Terminoption

Sollte der Termin frei verfligbar sein, teilt die Betreiberin dies dem Mieter mindestens in Textform mit
und reserviert zugleich den von dem Mieter genannten Termin.

Diese Terminoption wird von der Betreiberin zeitlich befristet und bewirkt, dass der Termin zunachst
exklusiv fir den Mieter als Verhandlungspartner reserviert ist. Eine weitere Bindungswirkung entsteht
flr beide Parteien nicht. Insbesondere bleibt die Option fir einen spateren Vertragsabschluss
unverbindlich.

2.3 Routinetermine

Die mehrmalige Durchfiihrung einer Veranstaltung oder die mehrmalige Bereitstellung von Rdumen
und Flachen zu bestimmten Terminen begriinden keine Rechte fiir die Zukunft, soweit im Vertrag
hierzu keine ausdriickliche Regelung getroffen ist.

2.4 Ubertragung auf Dritte
Eine Ubertragung einer Option auf oder eine Reservierung fiir Dritte ist nicht zugelassen.

3 Vorlaufige Preiskalkulation, Vertragsschluss und Vertragserganzungen bei der Vermietung an Dritte i.S. von 2.2

3.1 Vorlaufige Preiskalkulation

Nach erfolgter Terminoptionierung entsprechend Ziffer 2.2.3 erstellt die Betreiberin eine vorlaufige
Kalkulation mit der Bestimmung des Mietgegenstands sowie einer Ubersicht der zum Zeitpunkt der
Anfrage bekannten Zusatzleistungen sowie der Einbeziehung der weiteren fiir den konkreten Fall
erforderlichen Anlagen. Diese Dokumente werden dem Mieter zur Kenntnisnahme libersandt.

Grundlage der vorlaufigen Kalkulation sind alle vom Mieter bis dahin und mindestens in Textform
Uberlassenen und als relevant gekennzeichneten Informationen, insbesondere die unter
Berucksichtigung der gemaR Ziffer 2 dieses Vertrages gemachten Angaben.

Die vorlaufige Kalkulation der Betreiberin iber etwaige Zusatzleistungen ist zeitlich befristet. Innerhalb
der Frist hat der Mieter der Betreiberin mindestens in Textform mitzuteilen, ob er mit der vorlaufigen
Kalkulation einverstanden ist. Sollte innerhalb der von der Betreiberin mitgeteilten Frist keine
Rickmeldung des Mieters eingehen oder sich die Parteien nicht einig werden, ist die Betreiberin nicht
weiter an die Kalkulation und den optionierten Termin gebunden.

3.2 Vertragsschluss

Im Anschluss erstellt die Betreiberin den Mietvertrag und etwaige weitere Erklarungen und Gbermittelt
diese Dokumente unterschrieben (also physisch unterzeichnet, elektronisch signiert oder sonst auf
technische Weise mit einer Unterschrift versehen) edernoch-nicht-unterschriecben-an-den-Mieter: Die
Ubermittlung der Dokumente an den Mieter kann in Textform (also zum Beispiel per E-Mail) erfolgen.

Ubermittelt die Betreiberin unterschriebene Dokumente, kommt der Vertrag erst und nur zustande,
wenn der Mieter den unterschriebenen Mietvertrag an die Betreiberin zurlicksendet und der
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Mietvertrag die Betreiberin innerhalb der in dem von der Betreiberin ibermittelten Schreiben
genannten Frist zugeht.

Ubermittelt die Betreiberin nicht unterschriebene Dokumente, kommt der Vertrag erst und nur
zustande, wenn die Betreiberin den dann zuerst vom Mieter unterschriebenen Mietvertrag und die
etwaigen weiteren Erklarungen unterschrieben an den Mieter zuriickschickt.

3.3 Anderungen und Vertragserginzungen

Nach Vertragsschluss getroffene Vereinbarungen, die den Mietvertrag andern oder erganzen, sowie
Erklarungen und Anzeigen, die gegenliber der anderen Partei erklart werden (zum Beispiel
Fristsetzungen, Mangelanzeigen, Erklarung von Ricktritt oder Minderung), bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit mindestens der Textform. Soweit durch mindliche Vereinbarungen auf
Formerfordernisse verzichtet wurde, sind mindliche Vereinbarungen unverziiglich mindestens in
Textform zu bestéatigen.

3.4  Schriftform bei Ubertragung von Betreiberpflichten
Die Ubertragung der Betreiberpflichten nach § 38 VStattVO-BW bedarf mindestens der Schriftform.

3.5 Erganzung von wesentlichen Informationen zur Veranstaltung
Fir die Erflllung dieser Vereinbarung und die Organisation der Veranstaltung wesentliche
Informationen missen der Betreiberin unverziiglich und mindestens in Textform libermittelt werden.

Fir die Beteiligten erkennbar besonders wichtige oder dringliche Anpassungen missen zudem sofort
nach Kenntnis miindlich mitgeteilt werden.

4  Vertragsgegenstand und Nebenpflichten

4.1 Vertragscharakter

Die Uberlassung der Raume oder Flichen fiir Veranstaltungen erfolgt durch einen gemischten Vertrag,
der wesentliche Elemente eines Mietvertrages nach §§ 535 ff. BGB enthadlt. Daneben enthilt er
gegebenenfalls auch Elemente eines Dienstvertrages nach §§ 611 ff. BGB sowie eines Werkvertrages
nach §§ 631 BGB oder ggf. auch anderer Vertragsarten. Die jeweiligen gesetzlichen Sonderregelungen
sollen nur fur die entsprechenden Teilleistungen gelten, soweit hier nicht ohnehin in zuldssiger Weise
abgewichen wird. Sind Teilleistungen fiir die Erfillung des Vertrages insgesamt wesentlich, sollen im
Zweifel die Regelungen fir Mietvertrage Anwendung finden.

4.2  Vertragszweck

Der Vertrag wird zur Durchfliihrung der Veranstaltung geschlossen, die im Vertrag beschrieben ist.
Anderungen sind nur unter vorheriger Zustimmung der Betreiberin mindestens in Textform zul3ssig.
Die Verweigerung der Zustimmung ist an keine Begriindung gebunden.

Die Betreiberin kann die Zustimmung insbesondere aber nur dann erteilen, wenn durch die Anderung
berechtigte Interessen der Betreiberin insbesondere im Hinblick auf bereits bestehende oder geplante
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Veranstaltungen, die Sicherheit der geplanten oder anderer zur selben Zeit stattfindenden
Veranstaltungen oder des Versammlungsstattenbetriebs, die Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung sowie Ruf und das Ansehen der Betreiberin nicht beeintrachtigt werden.

4.3 Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten

Soweit der Mieter durch gesonderte Vereinbarung Betreiberpflichten Glbernommen hat, gelten diese
fir den Mieter unmittelbar. Die Betreiberpflichten der Betreiberin reduzieren sich insoweit auf die
Uberwachung des Mieters. Die Betreiberin (ibernimmt ergidnzend zu den eigenen Pflichten keine
Verkehrssicherungspflichten des Mieters allein aus der Umsetzung der Veranstaltung.

Die Betreiberin ist selbst, durch beauftragte Mitarbeiter oder externe Beauftragte berechtigt, die zur
Erfallung der eigenen Betreiber- oder Verkehrssicherungspflichten erforderlichen MaBnahmen zu
treffen und umzusetzen.

Der Mieter Ubernimmt fiir die von ihm tGbernommenen und genutzten Bereiche nach vorheriger
Abstimmung mit der Betreiberin und gemiR gesonderter Ubertragungserkldrung die
Verkehrssicherungspflichten. Unabhéangig davon hat der Mieter die allgemeinen 6ffentlich-rechtlichen
Pflichten (zum Beispiel aus der VStittVO-BW) sowie seine eigenen Verkehrssicherungspflichten
vollumfanglich in eigener Verantwortung zu beachten und zu erfillen.

Dies gilt insbesondere fiir alle Bestimmungen, die in der Anlage ,Sicherheitsbestimmungen”
aufgefiihrt und konkretisiert sind, die Einhaltung des Bestuhlungsplanes sowie die Absicherung aller
vom Mieter oder seinen Vertragspartnern eingebrachten Gegenstande.

Soweit der Mieter VerstoRRe gegen Vorschriften der VStattVO oder sonstige Sicherheitsbestimmungen
erkennt, auf die er nicht unmittelbar Einfluss nehmen kann, hat er diese unverziiglich dem
verantwortlichen Vertreter der Betreiberin zu melden.

4.4  Veranstaltungsleitung bei Versammlungsstitten nach § 1 VStattvVO

45 Bei Uberlassung an Ehninger Vereine und Organisationen

Die Funktion des Veranstaltungsleiters nach § 38 VStattVO wird fur die Dauer der Veranstaltung von
einer vom Mieter zu bestimmende Person libernommen, die mit der Veranstaltungsstadtte und ihren
technischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen vertraut sein muss.

4.6 Bei Uberlassung an sonstige Dritte
Die Funktion des Veranstaltungsleiters nach § 38 VStattVO wird fir die Dauer der Veranstaltung
grundsatzlich von der Betreiberin bzw. dem Betriebspersonal der Betreiberin ibernommen.

4.7  Entscheidungsbefugter Vertreter bei Uberlassung an sonstige Dritte i.S. von 2.2

Der Mieter hat der Betreiberin einen entscheidungsbefugten Vertreter und einen Stellvertreter zu
benennen, der die Leitung und Aufsicht wadhrend des Mietzeitraums auf Seiten des Mieters
Ubernimmt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ehningen hat am 10.02.2026 diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beschlossen.




GEMEEINDE
HNINGEN
Allgemeine Nutzungsbedingungen M

fir die Vermietung/Uberlassung von Hallen und ggf. damit zusammenhingenden Freiflichen durch die
Gemeinde Ehningen, K6nigstr. 29, 71139 Ehningen

- nachfolgend ,,Gemeinde Ehningen“ oder ,Betreiberin” genannt —

Der entscheidungsbefugte Vertreter hat auf Anforderung der Betreiberin an einer gemeinsamen
Begehung der Versammlungsstiatte teilzunehmen und sich mit den Veranstaltungsrdaumen
einschlieRlich der Flucht- und Rettungswege vertraut zu machen. Auf Anforderung der Betreiberin hat
der entscheidungsbefugte Vertreter vor der Veranstaltung ebenfalls an einer Abstimmung bzw.
Einweisung Uber die zu beachtenden Sicherheitsbestimmungen teilzunehmen. Der
entscheidungsbefugte Vertreter des Mieters sorgt flir einen geordneten und sicheren Ablauf der
Veranstaltung und ist zur Anwesenheit wahrend des Veranstaltungsbetriebs verpflichtet. Dem
entscheidungsbefugten Vertreter missen die Organisations- bzw. Veranstaltungsablaufe bekannt sein
und er muss zudem Entscheidungen der Betreiberin umsetzen. Ist der entscheidungsbefugte Vertreter
des Mieters hierzu nicht in der Lage bzw. kann ein dementsprechend entscheidungsbefugter Vertreter
nicht von dem Mieter gestellt werden, Gbernimmt Betreiberin diese Aufgabe und stellt dies dem
Mieter sodann in Rechnung.

4.8 Fachkraft fir Veranstaltungstechnik

Bei einer Veranstaltung mit Ton- und Lichttechnik ist vom Veranstalter eine Fachkraft fir
Veranstaltungstechnik zu beauftragen. Diese libernimmt wadhrend der gesamten Veranstaltung die
Bedienung der Ton- und Lichtanlage. Sofern es sich dabei nicht um eine Fachfirma handelt, ist der
Betreiberin ein Nachweis liber die Qualifikation als Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik vorzulegen.

4.9 Brandsicherheitswache
Der Mieter ist fiir die Umsetzung der Brandsicherheitswache nach behordlichen Vorgaben im
erforderlichen und abgestimmten Umfang verantwortlich.

410 Sanitatsdienst
Der Mieter ist fir die Umsetzung des Sanitatsdienstes nach behordlichen Vorgaben im erforderlichen
und abgestimmten Umfang verantwortlich.

4.11 Koordinator im Arbeitsschutz

Werden Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tatig, sind die Arbeitgeber
verpflichtet, bei der Durchfilhrung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen
zusammenzuarbeiten. Der Unternehmer, in dessen Betrieb die Beschaftigten anderer Arbeitgeber
tatig werden, hat sich davon zu lberzeugen, dass die in seinem Betrieb Beschaftigten hinsichtlich der
Gefahren fir ihre Sicherheit und Gesundheit wahrend ihrer Tatigkeit in dem Betrieb die angemessenen
Anweisungen erhalten haben.

Diese Verpflichtung tGibernimmt der Mieter fiir alle wahrend des Mietzeitraums tatigen Gewerke und
Arbeitgeber durch den Einsatz eines hierflr qualifizierten Koordinators fiir den Arbeitsschutz fir den
gesamten Mietzeitraum.
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4.12 Mitwirkungspflichten des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, auch an der Erfiillung der ihm nicht ibertragenen und nicht gesetzlich
zufallenden Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten mitzuwirken. Zu diesem Zweck hat der Mieter
insbesondere

- die Betreiberin Gber den geplanten Veranstaltungsverlauf, sich daraus ergebende besondere
Gefdhrdungen sowie etwaige Anderungen oder Stérungen unverziiglich zu informieren,

- sicherzustellen, dass ein entscheidungsbefugter Vertreter und die weiteren benannten
Verantwortlichen wahrend des Betriebs der Versammlungsstdtte immer vor Ort erreichbar
und handlungsfahig sind,

- die Betreiberin bei der Umsetzung von erforderlichen MalRnahmen zu unterstiitzen.

4.13 Miete
4.13.1 Beschreibung der Mietsache

Mietweise zur Nutzung Uberlassen werden die im Mietvertrag bezeichneten Raume und Flachen zu
dem vereinbarten Zweck.

4.13.1.1 Parkplitze

Parkplatze zahlen nicht zur Mietsache. Einzelne Parkplatze sind nur dann Teil der Mietsache, wenn
diese im Mietvertrag oder in einer Zusatzvereinbarung ausdriicklich bezeichnet und aufgenommen
worden sind.

4.13.1.2 Nicht vermietete Fldchen, Einrichtungen und Rdume

Die auf dem Geldande befindlichen funktionalen Flachen, Einrichtungen sowie Raumlichkeiten und
Flachen innerhalb der Immobilie, wie Aufstellflachen flr Einsatzkrafte, Einrichtungen fir die Ver- und
Entsorgung, Technikbereiche, Werkstattrdaume und -bereiche, Technikrdaume und Birordume sind
nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Mieter nicht liberlassen, soweit im Vertrag oder in
einer Anlage zum Vertrag keine abweichende Regelung getroffen ist.

Dies gilt auch fur alle Wand- und Gebéaudeflachen sowie fiir Fenster, Decken und Wandflachen
innerhalb und auBerhalb der Versammlungsstatte, insbesondere auch im Bereich allgemeiner
Verkehrsflachen und der Eingangsbereiche.

4.13.1.3 Zahlen, Zeiten, Eigenschaften der Mietsache

Die Nennung von Belegungszahlen oder Veranstaltungszeiten stellt keine Zusicherung von Belegungs-
oder Verkaufskapazitaten oder moglichen Betriebszeiten dar. Die Parteien sind sich bewusst, dass sich
diese Werte (zum Beispiel aufgrund von pandemiebedingten Anpassungen von Hygienevorschriften
oder Ahnlichem) laufend verdndern kénnen.
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4.13.2 Untervermietung

Eine Untervermietung und eine sonstige entgeltliche oder unentgeltliche Uberlassung an Dritte ist
nicht gestattet.

4.13.3 Mietzeitraum

Sofern nicht im Mietvertrag oder anderweitig mindestens in Textform vereinbart, ergibt sich der
maximale Mietzeitraum aus den Benutzungsordnung der jeweiligen Liegenschaft.

4.13.4 Verlangerung der Mietzeit

Eine Verlangerung der Mietzeit kann nur nach vorheriger Zustimmung durch die Betreiberin in
Anspruch genommen werden.

4.13.5 Absprachen mit dem Vor- oder Nachmieter

Sofern der Mieter mit einem etwaigen Vor- oder Nachmieter Absprachen treffen will, ist dies nur
zuldssig, wenn die Betreiberin daran rechtzeitig und umfassend beteiligt ist. Die Betreiberin darf
Absprachen widersprechen, es sei denn, die Interessen der Betreiberin oder allgemeine
Sicherheitsaspekte sind nur unwesentlich berthrt. Soll die Mietsache friher oder langer als vereinbart
in Gebrauch genommen werden, so kann dies nur nach vorheriger Zustimmung durch die Betreiberin
erfolgen.

4.13.6 Zustand bei Ubergabe

Der Zustand bei Ubergabe ist ordnungsgemaR, wenn die Mietsache nach allgemeinen Grundsatzen,
insbesondere nach den sonderbaurechtlichen Bestimmungen, fir die Durchfiihrung von
Veranstaltungen geeignet ist. Das konkrete Verwendungsrisiko bzw. das Durchfiihrungsrisiko der
geplanten Veranstaltung verbleibt beim Mieter, es sei denn, die Betreiberin hat eine Verwirklichung
des Risikos zu vertreten.

4.13.7 Umgang mit und Ubergabe der Mietsache
4.13.7.1 Ubergabe

Bei der Ubergabe der Mietsache kann jede Vertragspartei die gemeinsame Begehung und Besichtigung
der Uberlassenen Bereiche sowie der zugehdrigen Notausginge, Feuerlésch- und
Sicherheitseinrichtungen und Rettungswege verlangen. Von der Begehung wird durch die Betreiberin
ein Ubergabeprotokoll angefertigt, in dem Beschadigungen und Mangel festgehalten werden.

4.13.7.2 Verwendung der Mietsache

Die Verwendung der Mietsache darf nur unter Einhaltung der Bestimmungen des Mietvertrags sowie
seiner Anlagen erfolgen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ehningen hat am 10.02.2026 diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beschlossen.

12



GEMEEINDE
HNINGEN
Allgemeine Nutzungsbedingungen M

fir die Vermietung/Uberlassung von Hallen und ggf. damit zusammenhingenden Freiflichen durch die
Gemeinde Ehningen, K6nigstr. 29, 71139 Ehningen

- nachfolgend ,,Gemeinde Ehningen“ oder ,Betreiberin” genannt —

4.13.7.3 Umgang mit der Mietsache

Der Mieter tragt dafiir Sorge, dass die an ihn Uberlassenen Bereiche inklusive der darin und darauf
befindlichen Einrichtungen pfleglich behandelt, in einem verkehrs- und betriebssicheren sowie
ordentlichen und sauberen Zustand gehalten und die Sicherheitsbestimmungen/Technischen
Richtlinien eingehalten werden. Aufbauten und jegliche sonstige Anderung baulicher Art in, an oder
auf der Mietsache sind nur zuldssig nach vorheriger Kenntnisnahme und Zustimmung durch die
Betreiberin.

Stellt der Mieter wahrend der Nutzung Schaden fest oder verursachen er oder seine Besucher einen
Schaden, ist der Mieter zur unverziiglichen Anzeige gegeniliber der Betreiberin verpflichtet. Besteht
die unmittelbare Gefahr einer Schadensausweitung, hat der Mieter die zur Minderung der
Schadensfolgen erforderlichen SofortmaBnahmen umgehend einzuleiten und die Betreiberin
unverziglich Gber den Schadenseintritt und die getroffenen Sofortmalnahmen in Kenntnis zu setzen.

4.13.8 Raumung und Rickgabe der Mietsache

Der Mieter hat die Pflicht, die Mietsache zum Mietende in ordnungsgemafem Zustand und ohne
Belastungen (zum Beispiel Fundsachen, Sondermiill etc.) zu Gbergeben. Alle fiir die Veranstaltung
eingebrachten Gegenstdande, Aufbauten und Dekorationen sind vom Mieter restlos zu entfernen und
der urspriingliche Zustand ist wiederherzustellen.

Bei der Riickgabe der Mietsache kann jede Vertragspartei die gemeinsame Begehung und Besichtigung
der Uberlassenen Bereiche verlangen. Von der Begehung wird dann durch die Betreiberin ein
Ubergabeprotokoll angefertigt, in dem Beschidigungen oder Mangel festgehalten werden.

Raumt der Mieter die Mietsache nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemald, ist die Betreiberin
berechtigt, nach angemessener Nachfristsetzung auf Kosten des Mieters die Mietsache raumen zu
lassen. Der Mieter haftet fir alle sich hieraus ergebenden Schaden, es sei denn, diese waren auf ein
nachweisliches Verschulden der Betreiberin oder deren Erfiillungsgehilfen zuriickzufiihren. In der
Mietsache verbliebene Gegenstande kdnnen zu Lasten des Mieters kostenpflichtig entfernt oder in
Verwahrung genommen werden. Die Betreiberin hat dabei nur die Sorgfalt anzuwenden, die sie in
eigenen Angelegenheiten anwendet.

Sofern der Mieter seiner Verpflichtung zur Raumung und Herausgabe nicht rechtzeitig und
ordnungsgemall nachkommt, bleibt es der Betreiberin vorbehalten, einen etwaigen
Schadensersatzanspruch geltend zu machen.

Eine stillschweigende Verlangerung des Vertragsverhaltnisses bei verspateter Riickgabe ist
ausgeschlossen. Die Vorschrift des § 545 BGB findet keine Anwendung.

Veranstaltungsbedingte Schiaden am Mietgegenstand bzw. der Versammlungsstiatte und ihren
Einrichtungen werden im Auftrag der Betreiberin durch Fachfirmen auf Kosten des Mieters beseitigt.
Der hierdurch auf Seiten der Betreiberin verursachte Aufwand wird durch eine Handling-
/Verwaltungspauschale in Hohe von 15 % des reparaturbedingten Nettoauftragswertes, héchstens
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jedoch 500,00 Euro zuzlglich gesetzlicher Umsatzsteuer, abgegolten, es sei denn, der Schaden wurde
durch die Betreiberin, deren Mitarbeiter oder Erflillungsgehilfen schuldhaft verursacht oder der Mieter
weist nach, dass nur ein geringerer Aufwand entstanden ist.

Bei besonderer Verschmutzung der Versammlungsstatte, die Gber das veranstaltungsbedingt tibliche
Mal} hinausgeht, ist die Betreiberin berechtigt, einen Reinigungszuschlag vom Veranstalter zu erheben.
Die Geltendmachung weitergehender Anspriiche im Fall von Beschadigungen oder verspateter
Rickgabe des Vertragsgegenstands bleibt vorbehalten.

4.14 Dienst-, Werk- und sonstige Leistungen, Geschaftsbesorgungen
4.14.1 Folgen der Unmdglichkeit von Teilleistungen

Sollte eine sicherheitsrelevante Teilleistung unmoglich sein, so gilt im Zweifel die Erbringung der
gesamten vertraglichen Leistungen als unmoglich, es sei denn, die Sicherheit des Betriebs der
Versammlungsstatte und die Sicherheit der Veranstaltung sind durch die unmogliche Teilleistung nicht
berihrt.

4.14.2 Kein Weisungsrecht des Mieters

Erbringt die Betreiberin oder ein von der Betreiberin beauftragtes Unternehmen fiir den Mieter
weitere Leistungen, hat der Mieter gegeniliber den leistungserbringenden Personen kein
Weisungsrecht. Die leistungserbringenden Personen fiihren die Leistungen allein auf der Grundlage
des internen (Mitarbeiter der Betreiberin) oder externen (Mitarbeiter von Dritten oder von diesen zur
Erfiillung eingesetzte Personen) Auftrages der Betreiberin durch. Etwaige Anderungs- oder
Ergdnzungswiinsche hat der Mieter allein an die Betreiberin zu richten.

4.14.3 Informations- und Ermittlungspflichten des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, die Betreiberin tiber alle fiir die Erbringung weiterer Leistungen relevanten
Informationen rechtzeitig - mindestens 6 Wochen vor der geplanten Veranstaltung - und ohne
Aufforderung zu unterrichten und diese ggf. zu ermitteln, um damit die Betreiberin in die Lage zu
versetzen, diese Leistungen ordentlich ausfiihren bzw. beauftragen zu kénnen.

4.14.4 Beauftragung Dritter

Ohne weitere Bestimmung ist die Betreiberin in der Vergabe der Auftrage an Dritte frei. Dies bedeutet
insbesondere, dass die Betreiberin bei der Auftragsvergabe in der Auswahl der Dritten nicht
beschrankt ist.

Die Betreiberin ist berechtigt, Zusatzleistungen durch eigene Mitarbeiter auszufiihren und als
gesonderte Leistung mit dem Mieter abzurechnen.
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4.14.4.1 Beauftragung von Zusatzleistungen durch Dritte i.S. von Ziffer 2.2

Zusatzleistungen (zum Beispiel Strom, Wasser, Veranstaltungsleitung, Reinigung etc.) werden
gegebenenfalls von der Betreiberin gestellt oder beauftragt. Die Betreiberin bestimmt dann den
Umfang dieser Leistungen und Dienste nach billigem Ermessen unter Beriicksichtigung der Art und des
Umfangs der Veranstaltung, der Sicherheitsbestimmungen, der behérdlichen Festsetzungen und des
Bedirfnisses im Einzelfall ab. Der Mieter hat die Kosten fiir diese Leistungen oder Dienste zu tragen.

4.14.4.2 Merchandising

Die Absicht, einen Verkauf von Merchandising-Artikeln durchfiihren zu wollen, ist der Betreiberin
rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen. Der Mieter hat fir den Vertrieb von
veranstaltungsbezogenen Merchandising-Artikeln eine gesonderte Vereinbarung in Textform (zum
Beispiel per E-Mail) mit der Betreiberin abzuschlieRen.

4.14.5 Verantwortlichkeiten und Auftragsausfihrung

Soweit die Betreiberin im Namen des Mieters Vertrage mit Dritten abschlieRt oder fiir den Mieter die
Beauftragung abwickelt, beschrdankt sich die auftragsgemidRe Tatigkeit auf die Auswahl des
betreffenden Vertragspartners unter Berlicksichtigung der auftragsspezifischen Eignung und im
Hinblick auf eine umsichtige Betriebsorganisation nach den Grundsatzen zu den
Verkehrssicherungspflichten.

Die Prifung der ordnungsgemafen Leistungserbringung inkl. aller Leistungsabnahmen sowie die
Wahrnehmung entsprechender Riige- und Nachforderungsrechte sowie die Geltendmachung und
Durchsetzung von Schadensersatzforderungen obliegt dem Mieter, wenn und soweit die Betreiberin
dieses Recht nicht ibertragen bekommen hat.

Wird der Betreiberin vom Mieter oder dessen beauftragten Dienstleistern Personal zur fachlichen
Anleitung unterstellt, so ibernimmt der Mieter die Pflichten nach dem Arbeitsschutzrecht, soweit
diese nicht vom Arbeitgeber des unterstellten Personals lbernommen werden.

4.14.6 Leistungszeit

Ist flir eine Leistung der Betreiberin oder von der Betreiberin fir die Leistung beauftragten
Unternehmen die Mitwirkung des Mieters erforderlich oder vereinbart, so verlangert sich die ggf.
vereinbarte Leistungszeit um die Zeit, die der Mieter dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist.
Dies gilt insbesondere bei Verzégerungen infolge von Verdanderungen der Anforderungen des Mieters
und unzureichenden Voraussetzungen in der Organisation des Mieters, soweit sie der Betreiberin nicht
im Vorfeld bekannt gegeben worden sind.

Werden vom Mieter Anderungen oder Erganzungen beauftragt, verlieren Termine und Fristen, die von
dieser Anderung betroffen sind, ihre Giiltigkeit.
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4.14.7 Ausschluss der §§ 666, 667 BGB

Etwaige Anspriiche des Mieters auf Auskunft oder Rechenschaft nach § 666 BGB oder auf Herausgabe
des Erlangten nach § 667 BGB sind ausgeschlossen.

4.15 Besondere Bedingungen der Nutzung/Uberlassung

Die Nutzung des Mietgegenstands sowie Uberlassener Flachen, Anlagen und Einrichtungen unterliegt
weiteren Bedingungen. Diese ergeben sich auch aus den fir den Betrieb geltenden Verfiigungen,
Konzepten und Pldanen und sind in den vertraglichen Regelungen und den vertraglichen Anlagen
konkretisiert und definiert.

Der Mieter sichert zu, alle ihm obliegenden bau-, feuer-, sicherheits-, gewerbe-, gesundheits- und
ordnungspolizeilichen sowie arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen und Vorschriften einzuhalten.

Der Mieter muss alle fuir ihn Tatigen sowie alle von ihm beauftragten Dienstleister verpflichten, diese
Regelungen zu beachten, sowie gegebenenfalls an der Umsetzung sich daraus ergebender
MaRnahmen mitzuwirken.

4.15.1 Mitwirkungspflichten des Mieters

Ist fir die Vertrags- oder Auftragserfillung eine Mitwirkung des Mieters oder von ihm beauftragter
Dritter erforderlich, sichert der Mieter seine oder die Mitwirkung der beauftragten Dritten zu.

Im Interesse einer optimalen Vorbereitung und Durchfiihrung der Veranstaltung hat der Mieter bei
Abschluss des Mietvertrags, spatestens jedoch 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, der Betreiberin
genaue Informationen (ber den Ablauf der Veranstaltung und die von ihm zu benennenden
Ansprechpartner mindestens in Textform bekannt zu geben.

Mitwirkungspflichten des Mieters sind insbesondere folgende:

- Der Mieter bindet die Betreiberin rechtzeitig in die Projektierung und die Gestaltung der
Planungsprozesse ein.

- Der Mieter legt der Betreiberin bei Vertragsschluss, im Fall von nicht sicherheitsrelevanten
Kleindnderungen mindestens acht Wochen vor dem Veranstaltungstag, technische
Anweisungen vor (Darlegung von Aufbau, Ablauf der Veranstaltung einschlieRlich eventueller
Pyrotechnik und Betrieb von Lasereinrichtungen einschlieBlich Genehmigungen hierfiir, Abbau
etc.).

- Der Mieter Uberlasst der Betreiberin rechtzeitig vollstandige und anforderungskonforme
Informationen und Planunterlagen (hierzu zdhlen insbesondere eine Projekt- und/oder
Veranstaltungsbeschreibung inkl. geplanter Abldufe, ein tragfiahiges Mengengeriist, ein
technischer Aufbauplan sowie Angaben zu den fir die Sicherheitsorganisation relevanten
Verantwortlichkeiten). Der Mieter verpflichtet sich, die Informationen und Planunterlagen
fortlaufend aktuell zu halten und die Betreiberin unverziiglich tiber relevante Anderungen zu
informieren. Bei Planungs- oder Ausfiihrungsanderungen wahrend der Aufbau- und
Betriebsphase muss die Betreiberin unverziglich informiert werden, damit die Konsequenzen
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fiir die weitere Planung und Ausflihrung erkennbar gemacht und mit dem Mieter besprochen
und allfillige Anderungen in der Ausfiihrung veranlasst werden kénnen.

- Der Mieter sichert eine griindliche Vorbereitung und Planung der Durchfiihrung sowie eine
normkonforme Durchfihrung zu. Hierzu zahlt auch, die Veranstaltung norm- und
auflagenkonform, unter Einhaltung rechtlicher wie auch behdérdlicher Vorgaben und Auflagen
sowie unter Bertlicksichtigung der Organisations- und Verkehrssicherungspflichten und unter
Beachtung der Vorgaben der Sicherheitsplanung und -auflagen sowie der sonstigen
verbindlichen Anlagen aufzubauen und durchzufiihren und eine angemessene
Sicherheitsorganisation vorzuhalten.

- Der Mieter flhrt eine sorgsame Unterweisung der Beteiligten flr eine sichere
Veranstaltungsdurchfihrung, die Umsetzung der Sicherheits- und Notfallplanung durch und
Gberwacht und dokumentiert die Umsetzung.

- Der Mieter baut eine geeignete Arbeitsschutzorganisation ggf. auch unter Bericksichtigung
der Koordinationspflichten nach § 8 ArbSchG auf und unterhalt diese wahrend des gesamten
Mietzeitraumes.

4.15.2 Versammlungsstattenspezifische Genehmigungen und Verfigungen

Der Betrieb der Versammlungsstatte unterliegt gesetzlichen Vorgaben, die im Regelfall durch
behordliche Verfligungen erganzt und konkretisiert werden.

Flr den Fall, dass Genehmigungen oder Verfligungen nach Vertragsschluss erlassen oder gedndert
werden, ist der Mieter verpflichtet, an der Erfiillung der Bedingungen und Auflagen auf eigene Kosten
mitzuwirken bzw. ihn betreffende Auflagen in Abstimmung mit der Betreiberin auf eigene Kosten zu
erfillen.

Der Mieter kann nach Anforderung bei der Betreiberin auszugsweise Einsicht in die ihn betreffenden
Genehmigungen und Verfligungen (Bestuhlungspldne, Baugenehmigungen, Nutzungsdnderungen,
besondere behordliche Auflagen etc.) erhalten.

4.15.3 Anlagen zum Vertrag

Bedingungen zur Nutzung ergeben sich tiber den Mietvertrag hinaus verbindlich, insbesondere aus den
im Vertrag benannten Anlagen.

Die Inhalte, Bestimmungen und Bedingungen in diesen Anlagen sind Vertragsbestandteil und vom
Mieter unbedingt zu beachten. Der Mieter hat die fiir ihn Tatigen oder von ihm Beauftragten lber die
in den Anlagen getroffenen Regelungen zu informieren und zu verpflichten, sich an diese
Bestimmungen und Bedingungen zu halten. Der Mieter ist zur Uberwachung und Kontrolle der
Einhaltung verpflichtet und hat Verst6Re unverziglich zu beseitigen und zu verfolgen.

Soweit in den Anlagen im Bereich der Sicherheitsorganisation verantwortliche Personen benannt sind,
haben diese im Rahmen des zugewiesenen Aufgabenbereiches Weisungsbefugnis gegeniiber dem
Mieter, den von ihm beauftragten Dienstleistern und allen fiir diese Tatigen.
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4.15.4 Verbindlichkeit von Konzepten und Planen

Die Betreiberin hat nachfolgende Konzepte und Plane erstellt und ggf. mit den zustdandigen Behorden
abgestimmt. Vorgaben und organisatorische Regelungen in diesen Konzepten gelten verbindlich auch
fiir den Mieter.

- Belegungspldane

- Sicherheitsbestimmungen

- Brandschutzkonzept

- Festlegungen zum Arbeitsschutz

Der Mieter ist verpflichtet, alle flr ihn Tatige und von ihm beauftragte Dienstleister dahingehend zu
verpflichten, dass diese die genannten Konzepte und Plane im Kontext der Nutzung vollumfanglich zu
beachten haben und gegebenenfalls an der Umsetzung mitzuwirken haben.

4.15.5 Fiskalverpflichtungen und Abgaben

Der Mieter ist verpflichtet, seine Veranstaltungen soweit erforderlich steuerlich anzumelden. Auf die
Einhaltung der gewerberechtlichen Bestimmungen ist besonders zu achten. Alle sich hieraus
ergebenden und ggf. entstehenden Gebiihren, Abgaben und sonstigen Aufwendungen gehen zu Lasten
des Mieters.

Der Mieter ist verpflichtet, die Veranstaltung bei den zustindigen Verwertungsgesellschaften/-
einrichtungen anzumelden und auf Anforderung der die Betreiberin den Nachweis der Anmeldung
vorzulegen. Geblihren gehen zu Lasten des Mieters und werden diesem direkt von den
Verwertungsgesellschaften in Rechnung gestellt. Macht eine Verwertungsgesellschaft Anspriiche, die
ihren Ursprung in der Nutzung der Mietsache durch den Mieter haben, gegenliber der Betreiberin
geltend, stellt der Mieter die Betreiberin von diesen Kosten frei. Dies umfasst auch die Kosten der
erforderlichen Rechtsabwehr.

4.15.6 Veranstalter und Veranstaltungsort

Der Mieter ist verpflichtet, den Veranstalter auf allen Publikationen, Vereinbarungen und allfalligen
Antrdgen sowie der Bewerbung der Nutzung bzw. der Veranstaltung eindeutig zu bezeichnen, um
deutlich zu machen, dass Vertragspartner des Besuchers allein der Veranstalter und nicht die
Betreiberin ist.

Die mit derartigen MaBnahmen Beauftragten sind entsprechend vom Mieter zu verpflichten und zu
informieren.

Der Mieter stellt die Betreiberin von allen Anspriichen frei, die dadurch entstehen, dass die
Veranstaltung oder die Werbung fir die Veranstaltung gegen Rechte Dritter (insbesondere
Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Perstnlichkeitsrechte)
oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstoft. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf
alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.
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4.15.7 Organisation, Vertrieb

Die Verantwortlichkeit fir die Organisation der Nutzung und der Veranstaltung liegt, soweit im
Mietvertrag und seinen Anlagen nichts anderes bestimmt ist, allein beim Mieter. Dieser ist auch dafir
verantwortlich, dass die von ihm 6ffentlich gemachte Nutzung wie beworben erfolgen kann und die
angebotenen oder verkauften Inhalte und Leistungen tatsdchlich angeboten werden kdnnen. Die
Betreiberin kann sich dies vom Mieter auf geeignete Art und Weise (zum Beispiel Vorlage von
Engagements, Arrangements, Vereinbarungen und Bestellungen usw.) nachweisen lassen.

Soweit im Mietvertrag nichts anderes bestimmt ist, liegt die Verantwortlichkeit fiir die Bewerbung und
den Vertrieb von Veranstaltungen allein beim Mieter.

4.15.8 Kapazitaten, Zutrittskontingente, Bestuhlungsplane

Die Gesamtzahl der Zutrittsberechtigungen richtet sich nach den entsprechend der VStattvO-BW
zuldssigen Besucherkapazitaten, die in dem der Veranstaltung zugrundeliegenden Veranstaltungs- und
Bestuhlungsplan festgelegt wurden und der Anzahl der fir die Durchfiihrung der Veranstaltung
erforderlichen Personen des Mieters und des Betreibers.

Zu den Besucherkapazititen nach der VStattVO-BW zdhlen alle Zutrittsberechtigungen mit
Platzanspruch. Die Besucherkapazitaten beziehen sich auf die nach Art der Einrichtung mogliche und
durch bauordnungsrechtliche sowie infektionsschutzrechtliche Vorgaben beschriankte Anzahl
erlaubter Personen inkl. allem technisch und betrieblich notwendigen Personals des Veranstalters.

Werden keine Tickets verkauft oder (iber die Ublichen Verkaufswege vergeben, hat der Mieter die
Einhaltung der Kapazitdten und die Zugangskontrolle anderweitig sicherzustellen.

Der Mieter ist an den fiir seine Veranstaltung genehmigten Bestuhlungsplan gebunden - die
festgesetzten Besucherhdchstzahlen dirfen nicht tGberschritten werden. Die Bestuhlungsplane kann
der Mieter jederzeit bei der Betreiberin einsehen oder anfordern.

Soll abweichend von den Veranstaltungsplanen bestuhlt werden, so hat dies der Veranstalter in
kenntlicher Form auf DIN A 3-Gr6Re darzustellen und den Plan auf eigene Kosten vom Landratsamt
genehmigen zu lassen. Er verpflichtet sich ferner, mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung eine
DIN A 3-Kopie an den Hausmeister sowie ggf. an die Brandsicherheitswache zu Gibermitteln.

Wiinscht der Mieter eine Anderung der Bestuhlungspldne fiir seine Veranstaltung, ist er weiterhin
verpflichtet, an der Erfiillung der Bedingungen und Auflagen auf eigene Kosten mitzuwirken bzw. ihn
betreffende Auflagen in Abstimmung mit der Betreiberin auf eigene Kosten zu erfillen.

4.15.9 Bewirtschaftung

Die Verwendung von Plastik- oder Einweggeschirr ist nicht zugelassen. Zu verwenden ist vorzugsweise
Porzellan- oder Keramikgeschirr. Nachhaltigkeit steht hier im Vordergrund.

Der Mieter verpflichtet sich, im Falle der Bewirtschaftung mindestens ein alkoholfreies Getrank
anzubieten, dessen Preis deutlich unter dem fiir alkoholische Getranke liegt. Ist der Mieter nicht selbst
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auch Veranstalter, verpflichtet sich der Mieter, wiederum den Veranstalter entsprechend zu
verpflichten.

Auf die Vorschriften des Gaststattengesetzes wird verwiesen, gegebenenfalls ist eine voriibergehende
Schankerlaubnis bei der Gemeindeverwaltung/Ordnungsamt zu beantragen.

4.15.10 Hangepunkte

Der Mieter wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Platzierung der Hiangepunkte an den
Dachtrdagern grundsatzlich nur von der Betreiberin geplant und ausgefiihrt werden darf. In
begriindeten Ausnahmefallen kann die Platzierung der Hiangepunkte auch von anderen entsprechend
geeigneten Fachfirmen geplant und ausgefiihrt werden. Die entsprechenden Befdhigungsnachweise
jedes einzelnen Riggers sind der Betreiberin vorzulegen und der Mieter hat die Beaufsichtigung durch
die von der Betreiberin zugelassene Fachfirma zu bezahlen.

4.15.11 Strom/Wasser

Die Zuleitungen zu eventuell vorhandenen Anschlussstellen fir Strom (230/400 V), Wasser und
Abwasser diirfen aus Sicherheitsgriinden nur von der Betreiberin bzw. einer entsprechenden
Fachfirma/Fachpersonal ausgefihrt werden.

Wenn infolge hoherer Gewalt, technischer Stérungen jeder Art oder auf Anordnung der
Energieversorger die Energielieferung unterbrochen oder reduziert wird, ibernimmt die Betreiberin
keine Haftung, es sei denn, der die Betreiberin ware diesbeziiglich ein Verschulden vorwerfbar.

4.15.12 Betrieb und Nutzung von Datennetzen

Ohne Zustimmung von der Betreiberin ist der Veranstalter nicht berechtigt, Funk- oder W-Lan-
Netzwerke aufzubauen oder in Betrieb zu nehmen. Bei einem VerstoR ist die Betreiberin berechtigt,
die Netze ohne Vorankiindigung aulRer Betrieb zu setzen.

Der Mieter ist fiir die missbrdauchliche Nutzung (insbesondere durch die Verletzung von
Urheberrechten, das Verbreiten oder Herunterladen von geschiitzten oder verbotenen Inhalten oder
durch das Besuchen von Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten) eines Internetanschlusses
der Betreiberin durch seine Mitarbeiter, Gaste oder ihm sonst zuzuordnender Personen
verantwortlich. Wird die Betreiberin fiir VerstoRe des Mieters, dessen Mitarbeiter, Gaste oder ihm
sonst zuzuordnender Personen in Anspruch genommen, stellt der Mieter die Betreiberin von allen
finanziellen Forderungen frei. Dies gilt auch flr die Kosten der entsprechenden Rechtsabwehr.

4.15.13 Anbringen von Werbung

Das Auslegen, Aufstellen und die Anbringung von Werbeanlagen, Werbeeinrichtungen oder Werbung
Uberhaupt im AuBenbereich bzw. Umfeld des Mietgegenstandes ist nur in Absprache mit der
Betreiberin zuldssig. Zur Genehmigung der Anbringung von Werbeeinrichtungen am Gebdude und an
den AuBenanlagen des Mietobjekts (zum Beispiel der Umzdunung, Hinweisschildern etc.) ist
ausschlieBlich die Betreiberin befugt. Dazu gehort auch das Anbringen von Anschldgen und Plakaten.
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Uber mobile Werbung wahrend der Veranstaltung ist eine besondere Vereinbarung abzuschlieRen.
Ohne eine solche Vereinbarung ist mobile Werbung untersagt. Der Mieter wird ausdriicklich auf eine
eventuelle behordliche Genehmigungspflicht fir die Werbung hingewiesen, deren Einhaltung
ausschlieBlich Sache des Mieters ist.

Der Mieter tragt im Hinblick auf alle von ihm angebrachten WerbemaRnahmen die
Verkehrssicherungspflicht. Hierzu zahlt auch die besondere Sicherungspflicht bei sturmartigen
Windverhaltnissen.

Der Mieter halt die Betreiberin unwiderruflich von allen Anspriichen frei, die dadurch entstehen, dass
die Veranstaltung oder die Werbung fiir die Veranstaltung gegen Rechte Dritter (insbesondere
Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Wettbewerbsrechte, Persénlichkeitsrechte)
oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstoRRt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf
alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten.

Werbung des Mieters fiir Dritte oder Drittveranstaltungen innerhalb oder im direkten Umfeld der
Mietsache bedirfen der Zustimmung der Betreiberin. Der Mieter hat keinen Anspruch darauf, dass
bestehende Eigen- und Fremdwerbung von der Betreiberin abgehangt, verandert oder wahrend der
Veranstaltung eingeschrankt wird.

4.15.14 Rundfunk / Fernsehen / Fotos / Audio / Video

Aufnahmen bzw. Ubertragungen des Mieters oder Dritter bediirfen der vorherigen Abstimmung mit
der Betreiberin. Die Betreiberin kann den Mieter verpflichten, Video- oder Bildaufnahmen im
Mietobjekt oder auf dem Mietobjekt durch Besucher/Teilnehmer oder Dritte zu untersagen.

4.15.15 Hausrecht

Fir den vereinbarten Mietzeitraum Ubertrdagt die Betreiberin das Hausrecht in dem fir die
ordnungsgemalRe Durchfiihrung der Veranstaltung erforderlichen Umfang auf den Mieter. Parallel
verbleibt das Hausrecht weiterhin bei der Betreiberin. Dieses ist gegenliber dem Mieter nicht
eingeschrankt.

4.15.16 Versicherungen

Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten eine Versicherung zur Abdeckung von Personen- und
Sachschaden abzuschlieRen, die die vorhersehbaren Personen- und Sachschaden sowohl dem Grund
als auch der Hohe nach abdeckt.

Der Mieter ist zum Abschluss einer deutschen Veranstalter-Haftpflichtversicherung fiir die Dauer der
Veranstaltung einschlieRlich Auf- und Abbau der Veranstaltung verpflichtet. Die erforderlichen
Mindestdeckungssummen betragen:

e fiir Personenschaden Euro 5.000.000, - (in Worten: fiinf Millionen Euro)
e fiir Sachschaden einschliefllich Mietsachschaden und Mietsachfolgeschaden Euro 1.000.000, -
(in Worten: eine Million Euro).
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Der Mieter hat der Betreiberin den Abschluss beider Versicherungen auf Verlangen unverziglich
nachzuweisen.

Der Abschluss der Versicherung bewirkt keine Begrenzung der Haftung des Veranstalters im Verhaltnis
zur Betreiberin oder gegentiber Dritten.

4.15.17 Geltung gegenlber Vertragspartnern des Mieters

Der Mieter verpflichtet sich, mit seinen Vertragspartnern, soweit sie als Erfiillungsgehilfen auftreten,
die Geltung dieser Bedingungen zu vereinbaren.

Der Mieter hat alle Vertragspartner, einschliefllich der Veranstaltungsteilnehmer, auf die Geltung der
Hausordnung hinzuweisen.

5 Zahlung

5.1 Zahlungsbedingungen, Filligkeiten, Zuriickbehaltungsrecht, Sicherheiten
Etwaige Zusatzleistungen sind spatestens binnen 14 Kalendertagen nach Erhalt einer Rechnung an die
Betreiberin zu bezahlen.

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Mieter in Verzug. Verglitung und etwaige Auslagen
werden wahrend des Verzuges mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz verzinst. Die
Betreiberin behalt sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

Werden Zahlungen an die Betreiberin nicht oder nicht rechtzeitig geleistet, kann die Betreiberin ihre
Leistungen fir die Dauer des Verzugs zuriickbehalten.

5.2 Anpassung von Preislisten

Andern sich Einkaufspreise, Kosten, Gebiihren und dergleichen fiir die Betreiberin seit dem
Vertragsschluss um mehr als 5%, kann die Betreiberin Preislisten entsprechend anpassen. Diese
angepassten Preislisten werden fiir den Mieter verbindlich, es sei denn, zwischen Vertragsschluss und
der fraglichen Leistung der Betreiberin liegen maximal vier Monate.

5.3  Aufrechnung, Zurlickbehaltungsrecht, Abtretung

Der Mieter darf nicht mit Gegenforderungen aufrechnen, wenn diese nicht rechtskraftig durch Urteil
oder Gerichtsbeschluss festgestellt oder von der Betreiberin unbestritten sind, es sei denn, die
Gegenforderung und die aufgerechnete Hauptforderung sind synallagmatisch miteinander verknipft.

Soweit es sich bei dem Mieter um einen Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts
oder ein offentlich-rechtliches Sondervermdgen handelt, stehen dem Mieter gegenilber der
Betreiberin Zurlickbehaltungsrechte nur zu, wenn seine Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt,
unbestritten oder von der Betreiberin anerkannt sind. Soweit der Mieter diesem Personenkreis nicht
angehort, ist er zur Auslbung eines Zurlckbehaltungsrechts auch insoweit befugt, als seine
Gegenforderung und die aufgerechnete Hauptforderung synallagmatisch miteinander verknipft sind.
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Die Abtretung von Ansprichen des Mieters gegen die Betreiberin oder ihre Bediensteten,
Erfillungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen ist ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt hiervon unberihrt.

6 Geheimhaltung, Vertraulichkeit

Die Vertragsparteien sichern sich im Rahmen der Zusammenarbeit Vertraulichkeit zu und verpflichten
sich insbesondere, keinem Dritten Auskunft tGber den vereinbarten Mietzins sowie die wesentlichen
Vertragsinhalte zu geben.

Werden im Rahmen der Angebotserstellung oder im Rahmen der Beauftragung oder im Rahmen der
Vertragserfiillung Informationen und Unterlagen ausgetauscht, so sind diese grundsatzlich vertraulich.
Eine Weitergabe darf nur nach Zustimmung der Betreiberin mindestens in Textform erfolgen.

Bei sicherheitsrelevanten Aspekten gibt es keinen Anspruch des Mieters auf Geheimhaltung
gegeniber der Betreiberin, auch wenn an sich ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung
besteht.

7  Beendigung des Vertragsverhaltnisses

Die Betreiberin kann bei Verstoflen des Mieters gegen wesentliche Vertragspflichten jederzeit den
Vertrag kiindigen oder von dem Vertrag zuriicktreten. Die Betreiberin hat den Mieter vor Ausspruch
einer Kiindigung oder eines Riicktritts unter Fristsetzung abzumahnen. Eine vorherige Abmahnung ist
entbehrlich, wenn der Mieter nicht in der Lage ist, die Griinde fiir die Kiindigung oder den Riicktritt zu
beseitigen oder die Beseitigung endgiiltig abgelehnt hat.

Ein wichtiger Grund, der die Betreiberin zu einer Kiindigung oder zu einem Riicktritt berechtigt, liegt
insbesondere vor, wenn:

- der Mieter trotz zweifacher Aufforderung seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt,

- der Mieter trotz Aufforderung keine ausreichende Versicherung fiir Personen- und
Sachschaden nachweist,

- der Mieter trotz mindestens zweimaliger Mahnung mit der Zahlung einer falligen Forderung in
Verzug ist — dies gilt auch fir Forderungen gegeniber Dritten, soweit diese mit der
Veranstaltung in Zusammenhang stehen,

- der Mieter erkennbar macht, dass er an einer normkonformen Vertragsabwicklung nicht
interessiert ist,

- der vereinbarte Vertragszweck oder -inhalt oder wesentliche Elemente der
Veranstaltungsplanung ohne Zustimmung der Betreiberin verdndert werden,

- der Mieter Angaben zu der Veranstaltung verschwiegen hat, bei deren Kenntnis die Betreiberin
dem Vertragsschluss nicht zugestimmt hatte, zum Beispiel wegen VerstoRen gegen Gesetze
oder Sicherheitsbestimmungen oder weil die Veranstaltung verfassungsfeindliche,
extremistische, radikale, diskriminierende, menschenverachtende oder sittenwidrige Inhalte
oder Akteure aufweist,

- durch den Mieter oder seine Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen gegen Gesetze,
behordliche Anordnungen, geltende Sicherheitsbestimmungen (insbesondere aus Sicherheits-
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, Brandschutz- und Hygienekonzepten) trotz Abmahnung des Mieters durch die Betreiberin
erneut verstoflen wird,

- die Durchflihrung der Veranstaltung dem Ansehen der Betreiberin schaden koénnte,

- behordliche Genehmigungen oder Erlaubnisse, die fiir die Durchfiihrung der Veranstaltung im
Ganzen oder zu wesentlichen Teilen erforderlich sind, nicht vorliegen,

- Uber das Vermogen des Mieters das Insolvenzverfahren ertffnet ist oder die Eréffnung
mangels Masse abgelehnt wurde und der Mieter oder der Insolvenzverwalter falligen
vertraglichen Pflichten nicht nachkommt,

- das Festhalten am Vertrag fiir die Betreiberin aus anderen gleichwertigen Griinden nicht mehr
zumutbar ist.

Erklart die Betreiberin den Riicktritt vom Vertrag, bleibt der Anspruch auf die vertraglich vereinbarten
Forderungen bestehen. Die Betreiberin muss sich gegebenenfalls ersparte Aufwendungen anrechnen
lassen.

8 Stérungen

8.1 Betreiberin als zustandige Behorde

Samtliche sich aus dieser Ziffer 8 ergebenden Regelungen, die in welcher Form auch immer nachteilig
fiir den Mieter sind, gelten nicht, wenn die Betreiberin als Behorde diesbeziiglich eine unsachgemalle,
rechtswidrige oder willkiirliche Entscheidung trifft oder sonst ihre dahingehende behordliche Macht
missbraucht, um ein fir diesen privatrechtlichen Zweck fiir sie gewlinschtes Ergebnis zu erzielen.

8.2  Leistungsstorungen, Gewahrleistung

Die Rechte des Mieters bei Sach- und Rechtsmangeln richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Schadensersatzanspriiche und Anspriiche auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen bei Mangeln nur nach MaRgabe der Bestimmungen zur
Haftung gem. Ziffer 9.1 und sind im Ubrigen ausgeschlossen.

8.2.1 Prifung und Méngelanzeige

Der Mieter hat die Mietsache bei Ubergabe sorgfiltig zu priifen. Dabei entdeckte Mingel sind der
Betreiberin jeweils unverziglich in Textform mitzuteilen. Mangel, die vom Mieter auch nach
sorgfaltiger Priifung innerhalb einer Frist von 24 Stunden nach Ubergabe der Mietsache nicht entdeckt
werden kdnnen, sind unverziglich nach Entdeckung mindestens in Textform mitzuteilen.

Die Mietsache gilt als ordnungsgemald Gibergeben, es sei denn, der Mieter macht Mangel innerhalb der
obengenannten Fristen nach Ubergabe gegeniiber der Betreiberin geltend. Dies gilt nicht, sofern der
Mangel arglistig verschwiegen wurde.

Wahrend der Veranstaltung eingetretene Beschadigungen in oder an dem Vertragsgegenstand sind
der Betreiberin unverziglich zu melden.
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Anspriiche aus Mangeln kann der Mieter nur dann herleiten, wenn die Betreiberin nicht binnen
zumutbarer Frist Abhilfe geschaffen hat oder die Abhilfe verweigert wurde. Dem Mieter steht jedoch
nur das Recht zur angemessenen Herabsetzung des Mietzinses zu, bei wesentlichen Mangeln dartber
hinaus das Recht zur fristlosen Kiindigung.

Eine weitergehende Haftung der Betreiberin ist ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel beruht auf
einem Verschulden der Betreiberin oder ihrer Erfiillungsgehilfen oder auf dem Fehlen einer
zugesicherten Eigenschaft. § 536b BGB bleibt unberihrt.

8.2.2 Nachbesserung

Bei Vorliegen eines von der Betreiberin zu vertretenden Mangels, ist die Betreiberin berechtigt, nach
eigener Wahl eine Instandsetzung oder Ersatzleistung vorzunehmen.

8.2.3 Abnahme von Leistungen

Soweit sich aus dem Vertrag fir Leistungen der Betreiberin oder fiir durch sie vermittelte Leistungen
keine besonderen Abnahmepflichten ergeben, so gelten die Leistungen mit Erbringung und/oder
Ingebrauchnahme als bewirkt und abgenommen, es sei denn, der Mieter weist nach, dass zum
Zeitpunkt der Erbringung/Annahme oder Ingebrauchnahme ein Mangel bestand.

8.3  Nichtdurchfiihrung der Veranstaltung

Wird eine mietzinspflichtige Veranstaltung vom Mieter nicht durchgefiihrt, ohne dass zuvor eine
Kindigung oder ein Ricktritt wirksam erklart wurde, hat der Mieter den vereinbarten Mietzins sowie
die Verglitung flr etwaige weitere Leistungen zu zahlen. Ersparte Aufwendungen hat die Betreiberin
sich nicht anrechnen zu lassen.

Die Betreiberin bleibt es jedoch vorbehalten, einen weitergehenden Schaden gegeniliber dem Mieter
geltend zu machen. Dem Mieter bleibt der Nachweis offen, dass die Betreiberin Uber das
Erfallungsinteresse hinaus kein Schaden oder wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Der Mieter hat ergdnzend die Aufwendungen zu ersetzen, die bei der Betreiberin oder beauftragten
Dritten flr etwaige weitere Leistungen trotz Nichtdurchflihrung der Veranstaltung entstanden sind.
Diese werden vertragsgemal von der Betreiberin abgerechnet.

8.4 Fehlende behordliche Genehmigung, Auflagen

Wird die Veranstaltung wegen des vom Mieter geplanten Ablaufs von den zustandigen Behorden nicht
oder nicht in der vom Mieter gewlinschten Form genehmigt, so entbindet dies den Mieter weder von
seinen Zahlungsverpflichtungen noch von seinen sonstigen vertraglichen Verpflichtungen.

Gleiches gilt fir den Fall entsprechender Anweisungen, Auflagen oder Untersagungen durch die
zustandigen Behorden vor oder wahrend der Veranstaltung.
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8.5  Zurickbehaltungsrecht bei Zahlungsverzug

Kommt der Mieter mit einer Zahlungsverpflichtung in Verzug, wird der Betreiberin schon jetzt ein
Zurickbehaltungsrecht am Mietobjekt und den Schlisseln fir das Mietobjekt eingerdumt. Zur
Ausibung dieses Zuriickbehaltungsrechts durch die Betreiberin bedarf es lediglich der Verweigerung
des Zutritts in das Mietobjekt oder der Verweigerung der Herausgabe der Schliissel zum Mietobjekt.

8.6 Hoéhere Gewalt, Unmoglichkeit, Riicktritt

Hohere Gewalt ist ein von auRen auf das Vertragsverhéltnis massiv einwirkendes Ereignis, das nach
menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich ertraglichen Mitteln auch
durch die duBerste nach der Sachlage verniinftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhiitet oder
unschadlich gemacht werden kann.

Tritt ein Fall von hoherer Gewalt auf, der bewirkt, dass die Veranstaltung nicht wie geplant
durchgefiihrt werden kann und ist es einer Partei nicht zumutbar, an den vereinbarten Regelungen
festzuhalten oder ist es einer Partei sonst nicht zumutbar, an den vereinbarten Regelungen
festzuhalten, sind beide Seiten verpflichtet, Gber eine Anpassung des Vertrages und der zugehérigen
Leistungen zu verhandeln. Der Wertungsmalistab leitet sich aus § 313 BGB ab. Ist die Anpassung des
Vertrags unzumutbar oder scheitern diesbeziigliche Verhandlungen, sind beide Seiten berechtigt, vom
Vertrag zurickzutreten.

Diejenige Seite, die sich auf eine Unmoglichkeit der Anpassung beruft, ist verpflichtet, vor Erklarung
des Ricktritts die hierfiir maRgeblichen Griinde der anderen Seite mindestens in Textform mitzuteilen.
Die andere Seite hat unverziglich, spatestens aber nach 5 Werktagen, in Textform zu erklaren, ob sie
die Griinde der Unzumutbarkeit akzeptiert. Andernfalls gelten die Griinde in Ansehung des Riicktritts
als anerkannt. Diejenige Seite, die sich auf eine Unmadglichkeit der Anpassung beruft, ist verpflichtet,
die andere Seite mit Mitteilung der maRgeblichen Griinde auf die Frist und die Folgen der
Nichtbeachtung hinzuweisen.

Im Fall des Riicktritts werden die Parteien von ihren Hauptleistungspflichten frei. Der Mieter bleibt
aber zum Ausgleich aller bis zum Zeitpunkt der Absage der Veranstaltung bereits entstandenen
Aufwendungen auf Seiten der Betreiberin einschlieflich der Kosten und Aufwendungen fiur bereits
beauftragte Dienstleister verpflichtet.

Insbesondere folgende auf die Veranstaltung oder die Veranstaltungsablaufe einwirkende Storungen
liegen in der Risikosphére des Veranstalters und gelten nicht als h6here Gewalt:

- der Ausfall oder das Nichterscheinen von Kiinstlern oder anderen fiir die Durchfiihrung der
Veranstaltung wesentlicher Personen oder Ausstattung (zum Beispiel Instrumente),

- die verspatete Anreise oder das Nichterscheinen von Teilnehmern,

- Storungen der Veranstaltung durch Dritte mit Bezug auf die Veranstaltung oder deren Inhalte,
zum Beispiel durch Drohanrufe oder das Auffinden verdachtiger Gegenstande,
Demonstrationen, tatliche Angriffe,

- extreme Wetterereignisse, soweit sie nicht auBerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegen.
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Eine Unterbrechung der Energie- bzw. Warmeversorgung, die auf Grund von duBeren Umstanden, wie
allgemeine Lieferengpasse oder -ausfalle, technische Stérungen bis zu den Anschllissen der Betreiberin
oder Ahnlichem, eintritt, gilt als Hohere Gewalt.

8.7 Besondere Vereinbarung zu Pandemielagen

die Betreiberin und der Mieter sind sich bewusst, dass aufgrund von Pandemielagen ein sehr
dynamisches Veranstaltungsumfeld entstehen kann. Fir diesen Fall sollen folgende besondere
Regelungen gelten:

8.7.1  Unsicherheit Gber zukinftige Entwicklung, keine hohere Gewalt

Waihrend einer Pandemielage sind die zukiinftigen Entwicklungen und Aussichten fir die Parteien
ungewiss. Auch, wenn die Parteien dies zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses anders erwarten, ist es
jederzeit denkbar, dass auf Grund des dann aktuellen Infektionsgeschehens Stérungen des geplanten
Ablaufs der Veranstaltung bzw. der erwarteten Voraussetzungen der Durchfiihrung der Veranstaltung
auftreten. Diese Entwicklung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens und dessen Auswirkungen
stellen im Rahmen dieses Vertragsverhaltnisses keine hohere Gewalt dar.

8.7.2  Verlegung bei behordlicher Untersagung

Wird die Durchfiihrung der Veranstaltung auf Grund einer behordlichen Entscheidung untersagt, soll
zunachst eine Anpassung des Vertrages durch die Verlegung des Termins vereinbart werden. Ist die
Verlegung innerhalb eines Jahres nach dem urspriinglich geplanten Veranstaltungstermin aus Griinden
nicht moglich, die keine der Parteien zu vertreten hat oder die Verlegung fiir eine der Parteien objektiv
nicht zumutbar, gilt die Rechtsfolge des § 275 BGB.

8.7.3  Rucktritts- bzw. Kiindigungsrecht bei behordlicher Empfehlung

Die Parteien sind unabhangig vom Vorliegen eines Verbots nach Ziffer 8.7.2 bei Vorliegen einer
Pandemie von nationaler Tragweite berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten bzw. diesen zu kiindigen,
wenn eine staatliche/beho6rdliche Empfehlung vorliegt, auf die Vermietung bzw. die Durchfiihrung von
Veranstaltungen in der geplanten GroRRe weiterhin zu verzichten.

8.7.4  Reduzierung der Besucherzahl

Sieht eine behordliche Entscheidung oder Empfehlung eine Reduzierung der zuldssigen
Besucherzahlen vor, bleiben die Parteien grundsatzlich an den Vertrag gebunden, es sei denn, die
Durchfiihrung der Veranstaltung ist fir eine der Parteien unzumutbar. Unzumutbarkeit liegt in der
Regel bei Reduzierung der Kapazitaten um mehr als 50 % vor.

8.7.5 Berlcksichtigung staatlicher Hilfen

Beruft sich eine der Parteien darauf, ein Festhalten am Vertrag oder eine Anpassung des Vertrages sei
wirtschaftlich unzumutbar, sind bei der Beurteilung der Unzumutbarkeit etwaige staatliche Hilfen
wegen der Pandemielage, auf die die jeweilige Partei Anspruch hat, zu bericksichtigen. Solche
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staatlichen Hilfen kénnen also zur Zumutbarkeit des Festhaltens am Vertrag oder zu einer Verringerung
oder dem Wegfall eines Anpassungsanspruchs fihren. Der Mieter verzichtet auf die Geltendmachung
eines ggf. bestehenden Rechts zum Ricktritt vom Vertrag, soweit er die Ausfallabsicherung fir
Kulturveranstaltungen oder vergleichbare Leistungen in Anspruch nehmen kénnte.

8.7.6  Folgen der Unzumutbarkeit / Ricktrittsfolgen

Bleibt die Durchfiihrung fiir eine Partei nach Berlicksichtigung von Ziffer 8.7.4 und 8.7.5 unzumutbar,
gilt die Rechtsfolge aus Ziffer 8.7.2.

Ubt eine Partei ein Riicktrittsrecht aus, sind die Parteien von ihren Hauptleistungspflichten befreit. Die
bis dahin entstandenen Aufwendungen und Kosten der Betreiberin fiir die Beauftragung von Dritten
muss der Mieter jedoch ersetzen, es sei denn, diese Aufwendungen oder Kosten waren zum Zeitpunkt
ihrer Veranlassung aus Sicht der Betreiberin nach Treu und Glauben sinnlos.

8.7.7 Keine Unzumutbarkeit wegen Hygienemalnahmen

MaRBnahmen, die im Rahmen eines Hygienekonzeptes umgesetzt werden miissen (wie zum Beispiel
Mindestabstande, Maskenpflicht, Testpflicht, Zugangsbeschrdankungen etc.), flihren nicht zu einer
Unzumutbarkeit, unabhangig davon ob diese Mallnahmen behérdlich angeordnet sind oder nicht.

9 Haftung

9.1 Haftung der Betreiberin

Die Betreiberin haftet nach den gesetzlichen Vorschriften auf Schadens- und Aufwendungsersatz bei
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kérpers und der Gesundheit sowie bei Vorsatz und grober
Fahrlassigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder einer von ihr Gbernommenen
Garantie.

Die Haftung der Betreiberin, ihrer Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen und anderer ihr
zuzuordnenden Personen fiir einfach fahrladssiges Verhalten ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt
sich um eine Haftung wegen Personenschdden oder um eine Haftung wegen der Verletzung
vertragswesentlicher Plichten. Vertragswesentliche Pflichten in diesem Sinne sind solche, die die
ordnungsgemale Erfiillung des Vertrages liberhaupt erst erméglichen und auf deren Einhaltung der
Mieter regelmiRig vertrauen darf (dies sind die Uberlassung der Mietsache in vertragsgemalRem
Zustand, die Erbringung der vereinbarten weiteren Leistungen und die vertragsgemafe Beauftragung
etwaiger Dienstleister). Bei einfach fahrlassiger Verletzung dieser vertragswesentlichen Pflichten ist
die Haftung der Betreiberin auf den nach der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt. Der Mieter hat jedoch jederzeit bis zur Entstehung des Schadens die Mdoglichkeit,
diese Begrenzung im Wege einer Gefahrdungsanzeige oder Wertdeklaration mindestens in Textform
gegeniber der Betreiberin entsprechend zu erhéhen.

Die verschuldensunabhangige Haftung der Betreiberin fiir verborgene Mangel bei Vertragsschluss (§
536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) ist ausgeschlossen. Ein etwaiger Minderungsanspruch des Mieters bleibt jedoch
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bestehen, wenn bei Erkenn- und Behebbarkeit des Mangels dieser Mangel oder die Minderungsabsicht
der Betreiberin wahrend der Mietdauer angezeigt wird.

Die Betreiberin haftet nicht bei Verlust oder Beschadigung der vom Mieter eingebrachten
Gegenstande, es sei denn, es wurde eine gesonderte Verwahrungsvereinbarung getroffen oder die
Betreiberin, ihre Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen oder andere ihr zuzuordnende Personen haben
den Verlust oder die Beschadigung grob fahrlassig oder vorsatzlich zu vertreten oder wegen Verletzung
einer vertragswesentlichen Pflicht im obigen Sinne zu vertreten. Im Fall der Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht gelten auch die weiteren obigen Begrenzungen und Moglichkeiten der
Mieterin zur Gefahrdungsanzeige und Wertdeklaration.

Im Ubrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz — gleich aus welchem Rechtsgrund —
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn im vermittelten Verhaltnis zum Dritten
entsprechende Regresse geltend gemacht werden.

Wird die Betreiberin von dem Mieter oder von durch diesen beauftragten Dienstleistern Personal zur
fachlichen Anleitung unterstellt, so haftet die Betreiberin nicht fiir die Einhaltung der
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, der Vorschriften zur Arbeitszeit und zum Mindestlohn sowie die
Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften. Wird die Betreiberin diesbeziiglich in Anspruch
genommen, stellt der Mieter die Betreiberin von samtlichen Anspriichen frei, wenn die Betreiberin
nicht Vorsatz, grobe Fahrlassigkeit oder die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten im obigen Sinne
nachgewiesen werden kann. Bei einfach fahrlassiger Verletzung dieser vertragswesentlichen Pflichten
ist die Haftung der Betreiberin auf den nach der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt. Der Mieter hat jedoch jederzeit bis zur Entstehung des Schadens die Mdoglichkeit,
diese Begrenzung im Wege einer Gefahrdungsanzeige oder Wertdeklaration mindestens in Textform
gegeniber der Betreiberin entsprechend zu erhéhen. Diese Freistellung gilt auch fiir die Kosten der
Schadensabwehr.

Die Betreiberin haftet nicht fir Schaden, die durch von ihr beauftragte Unternehmen verursacht
werden, es sei denn, die Betreiberin hat die beauftragten Unternehmen nicht sorgfiltig ausgewahlt,
eingewiesen oder liberwacht. Bei Fachfirmen darf die Betreiberin von einer entsprechenden Eignung
ausgehen.

9.2 Haftung des Mieters

Der Mieter haftet fiir Schaden, die wegen der Art der Veranstaltung, ihrer Teilnehmer oder der Inhalte
und Abldufe der Veranstaltung entstanden sind. Dies gilt auch fir Schaden, die infolge von
Demonstrationen gegen die Veranstaltung oder vergleichbare Ereignisse entstehen. Ein insoweit vom
Mieter zu ersetzender Schaden umfasst auch die Folgen der Verschiebung, des Ausfalls oder der
Stoérung Veranstaltungen Dritter.

Der Mieter stellt die Betreiberin von allen Anspriichen Dritter frei, deren Entstehung der Mieter zu
vertreten hat, es sei denn, fir die Entstehung eines Sach- oder Vermdgensschadens war eine grob
fahrlassige oder vorsatzliche Pflichtverletzung und bei Eintritt von Personenschaden eine lGberhaupt
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zu vertretende Pflichtverletzung der die Betreiberin bzw. ihr zuzuordnender Personen wenigstens
mitursachlich oder es handelt sich um die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten der Betreiberin
im obigen Sinne.

Der Mieter stellt die Betreiberin von allen Anspriichen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, soweit diese vom Mieter oder seinen Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen
oder ihm sonst zuzurechnender Personen (Besucher, Teilnehmer) zu vertreten sind. Ein etwaiges
Mitverschulden der Betreiberin oder ihrer Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen ist der H6he nach
anteilig zu beriicksichtigen. Die Verpflichtung der Betreiberin aus § 836 BGB bleibt unberihrt.

10 Verjdhrung

Samtliche vertragliche und gesetzliche Anspriiche des Mieters gegenliber der Betreiberin verjahren in
einem Jahr, es sei denn, diese beruhen auf einem vorsatzlichen Handeln der gesetzlichen Vertreter der
Betreiberin, den bei ihr Beschaftigten oder ihrer Erfiillungsgehilfen. Gleiches gilt fiir Direktanspriiche
gegenlber dem vorgenannten Personenkreis. Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem auf das
Veranstaltungsende folgenden Werktag zu laufen, jedoch frihestens mit Entstehung und Falligkeit des
Anspruchs.

11 Anwendbares Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand

Fiir diese Geschaftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen die Betreiberin und
dem Mieter gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn bei einem auslandischen
Gericht geklagt wird oder wenn eine Schiedsabrede getroffen wurde.

Soweit der Mieter Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder offentlich-rechtliches Sondervermdégen ist, ist fur beide Teile Ehningen Erfiillungsort und
ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten ist Boblingen.
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1. Zweckbestimmung

1.1 Die Begegnungsstatte ist eine gemeinnutzige Einrichtung der Gemeinde Ehningen. Die Raume
stehen fur gemeindeeigene Veranstaltungen (vorrangig), den Ehninger Vereinen und
Organisationen sowie den Betreibern des Pflegeheims ,Haus Magdalena‘ fur Veranstaltungen zur
Verfugung. Private Veranstaltungen und Nutzungen von Dritten sind nicht vorgesehen. Die
Begegnungsstatte (max. 244 Personen) ist als Versammlungsstatte zugelassen. Daher gelten die
Regelungen der VStattVO.

1.2 Fur die Benutzung kann die Gemeindeverwaltung Gebuhren erheben.

2. Uberlassung

2.1 Zustandig fur die Uberlassung ist die Gemeindeverwaltung. Im Zweifelsfall entscheidet das
zustandige Hauptorgan der Gemeinde. Ein Rechtsanspruch auf Nutzung der Einrichtung besteht
nicht. Die Gemeindeverwaltung behalt sich das Recht vor, die Liegenschaften in den Ferien, an
gesetzlichen Feiertagen, an schulfreien Tagen, an Brlickentagen und bei gemeindeeigenen
Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) geschlossen zu halten. Nutzer, die
Benutzungszeiten fur die Einrichtung beantragen, sind zu Ausklinften lhres genauen
Nutzungszwecks verpflichtet. Weitere Angaben, soweit sie fur die Vergabe von Nutzungszeiten
von Bedeutung sind, kdnnen gefordert werden. Finden genehmigte Nutzungen nicht statt, bedarf
es einer Information an die Gemeindeverwaltung/Liegenschaften und Einzelstornierung im
elektronischen Belegungskalender/EhBeKa direkt.

2.1.1. Fur Belegungen im jahrlichen Belegungsplan sind die Ehninger Vereine und
Organisationen eigenverantwortlich zustandig. Der Belegungsplan ist aktuell und
korrekt zu halten. Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, die Raume zu anderen als
den im Belegungsplan vorgesehenen Zwecken benutzen zu lassen und insoweit den
Belegungsplan zu andern.

2.1.2. Grundsétzlich erstreckt sich die Uberlassung der Einrichtungen auf einen
Jahreszeitraum von Januar bis Dezember. Serienbelegungen sind nicht zuléssig. Nur
Einzelveranstaltungen.

3. Benutzungszeiten

3.1 Montag bis Freitag 08:00-22:00 Uhr
Wochenende 8:00 —22:00 Uhr
> Die Veranstaltungen sind so zu planen, dass um 22:00 Uhr die Einrichtung
abzuschlieBen und zu verlassen ist. Aufrdumarbeiten sind in diesem Zeitfenster
einzuplanen. Sollten Aufraumarbeiten am Folgetag stattfinden, sind diese Uber die
Gemeindeverwaltung zu beantragen und bis 08:00 Uhr zu erledigen.
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» Inden Ferien und an gesetzlichen Feiertagen bleibt die Einrichtung geschlossen.
Einzelfallentscheidungen kann die Gemeindeverwaltung fur den Tag der Deutschen
Einheit am 03.10. treffen.

4. Widerruf der Genehmigung

4.1 Die Gemeindeverwaltung kann die Genehmigung widerrufen und die sofortige Rdumung der
Einrichtung fordern, wenn:

e ...dieBenutzungder Raume und Anlagen im Falle von hoherer Gewalt, bei 6ffentlichen
Notstdnden oder aus sonstigen unvorhergesehenen, im offentlichen Interesse
gelegenen Gruinden nicht moglich ist,

e ..der Nutzer die Nutzung anders gestaltet, als diese angemeldet und genehmigt
wurde oder gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen verstoBt oder besonders
ergangene Anordnungen der Gemeindeverwaltung nicht beachtet werden

e ...nachtragliche Umstande eintreten, bei deren Kenntnis die Gemeindeverwaltung die
Halle nicht zur Benutzung Uberlassen hatte.

In den genannten Fallen ist ein Anspruch auf Schadensersatz ausgeschlossen, es sei denn,
die Gemeinde Ehningen hat den Eintritt des zum Widerruf oder Raumung berechtigenden
Grundes zu vertreten.

Wird die genehmigte Nutzung von weniger als 5 Personen in Anspruch genommen, kann die
Nutzungserlaubnis eingeschrankt oder widerrufen werden. Dies gilt nicht fir gemeindeeigene
Veranstaltungen.

5. Zulassige Benutzung der Raume

5.1 Die Raume durfen vom Veranstalter nur zu der im Mietvertrag genannten Veranstaltung benutzt
werden. Gewerbeausubungen sind nicht zulassig.

Die Gemeinde uberlasst dem Nutzer die Begegnungsstatte mit Kiche, den WCs und ggf.
Nebenrdumen und deren Einrichtungen in verkehrssicherem Zustand.

Eine sonstige Nutzung oder der Aufenthalt weiterer Personen sind vor und nach der geplanten
Veranstaltung nicht zuldssig. Insbesondere sind nach Veranstaltungsende samtliche elektrische
Anlagen (mit Ausnahme der Kuhlschranke) auszuschalten, alle Fenster und Turen zu schlieBen und
der Schlussel vom Zentralschalter flr Beleuchtung und Elektroeinrichtung einmal herumzudrehen.

5.2 Das hintere Saaldrittel (1/3) wird von Montag bis Freitag als Gymnastikraum durch den
Kindergarten Buhl genutzt und hat Vorrang und ist vom Veranstalter zu berlcksichtigen. Ab 12:30 Uhr
kann dieses 1/3 (Gymnastikraum) vom Veranstalter gebucht und genutzt werden. Die Nutzung zu
einem friheren Zeitpunkt vor 12:30 Uhr ist rechtzeitig bei Antragstellung oder 6 Wochen vor Beginn
der Veranstaltung zu beantragen und wird bei der Gemeindeverwaltung im Einzelfall entschieden.
In der Regel sind im Buhnenbereich Gymnastikutensilien des Kindergartens gelagert. Sofern dieser
Bereich vom Veranstalter gebraucht wird, ist dies im Mietvertrag kenntlich zu machen, damit eine
rechtzeitige Raumung durch den Kindergarten gewahrt werden kann. Dies ist vom Veranstalter bei
Antragsstellung zeitlich zu beachten.
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e Bestuhlung
Stuhl-/Tischbestuhlung des Saales:
V1: einfache Bestuhlung / Blihne seitlich (199 Platze)
V2: einfache Bestuhlung ohne Tische mit Bihne (244 Platze)
V3: Tische und Stuhle/ Faltwand geschlossen (160 Platze)
V4: Tische und Stuhle / Faltwand offen (184 Platze)
V5: Gruppentische / Faltwand geschlossen (138 Platze)
V6: Rednerpult mit Tischen (90 Platze)
Flohmarkt (Faltwande offen)

Die Bestuhlungsplane sind vom Landratsamt genehmigt, miussen aus Sicherheitsgrinden strikt
eingehalten werden und sind vom Veranstalter bei Antragsstellung im Vorfeld bereits anzugeben.

5.3 Die Begegnungsstatte ist max. fur die in den Bestuhlungsplanen ausgewiesenen Sitzplatze
zugelassen, Stehplatze sind nicht erlaubt. Der Auf- und der Abbau erfolgen grundsatzlich
selbstandig durch den Veranstalter. Nach Ende der Veranstaltung ist das Stellen der Tische und
Stuhle wie vorgeschrieben lt. Anfangsbestuhlung wieder einzuhalten.

5.4 Andere Bestuhlungsarten und das Mitbringen von eigenen Stihlen sind nicht erlaubt.

6. Reinigung

6.1 Nach Beendigung der Veranstaltung ist unverztglich mit den Aufraum- und Reinigungsarbeiten zu
beginnen. Sollte ein Abbau nach Veranstaltungsende nicht mehr méglich sein, kann ein Zeitfenster
am fruhen Folgetag daflr erfolgen und ist im Mietvertrag anzugeben.

Far den Fall, dass der Gemeindeverwaltung nach einer Veranstaltung ein Aufwand einer Reinigung
entsteht, werden diese Kosten der Sonderreinigung dem Veranstalter nachtraglich in Rechnung
gestellt

e Tische:
Die Tische sind feucht gereinigt abzuwischen und wieder so zu stellen wie bei Abnahme oder
laut den Anweisungen des Hausmeisters

e Parkettboden:
besenrein, starke Verschmutzungen sind feucht aufzuwischen oder der Hausmeister ist
darUber zu informieren

e Stiihle:
Oberflache abbursten und nach grundlicher Reinigung mit dem Polster auf die verbliebenen
Tischflachen aufzustellen bzw. zurlick ins Stuhllager. Verschmutzte und nicht mehr zu
reinigende Stuhle bitte an die Seite stellen und den Hausmeister dartber informieren

e Lagerraum:
besenrein, Flecken und Verkrustungen sind feucht aufzuwischen

6.2. Kiiche:

Oberflachen: feucht reinigen
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Boden: besenrein und feucht zu reinigen
Herd/Backofen/Mikrowelle: grindlich und sauber zu hinterlassen
Kaffeemaschine: grindlich und sauber zu hinterlassen
Sonstiges: grindlich und sauber zu hinterlassen

o Besteck/Geschirr:
istin der Spulmaschine zu reinigen und sauber an Ihren Platz zurlick zu stellen
e Spilmaschine:
Einweisung durch den Hausmeister.
Die Spulmaschine ist mit einem automatisierten Reinigungsmittel ausgestattet
o Toilette:
es ist keine Reinigung durch den Veranstalter erforderlich
e Eingangsbereich
besenrein, grobe Verunreinigungen sind aufzuwischen (Regenwasser/Schnee/Salz)

7. Ausstattung

7.1 Ausstattung vor Ort

vorhanden:

Rednerpult, Bistrotische (max. 10x Stuick), mobile Beschallungsanlage, Leinwand, Klavier
Spulmaschine, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kiihlschranke
Erste-Hilfe-Schrank befindet sich im Klichennebenraum

nicht vorhanden:

Beamer/Datenprojektor (sind selbst mitzubringen)

7.2 Die Raume und alle Einrichtungsgegenstande sind vom Nutzer umsichtig und pfleglich zu
behandeln. Die Nutzung der Stiihle und Tische ist nur flir den Innenbereich gedacht und fur deren
ausschlieBlichen Zweck.

7.3 Es diirfen keine Nagel, Schrauben, Nieten, Krampen, Osen usw. in den Boden, die Wénde, in die
Trennwande und Tlren, in Decken oder Einrichtungsgegenstande geschraubt werden.
Befestigungen mit Leim sind untersagt.

7.4 Die beweglichen Einrichtungsgegenstande (u.a. Mobiliar, Teile der Medientechnik) dirfen nicht
im Freien, sondern nur innerhalb der RAume benutzt werden.

7.5 Klavier und Musikanlage:

Einweisung durch den Hausmeister

Klavier: ist nur von ausgebildeten Personen zu bedienen und nach der Nutzung wieder in den
Buhnenbereich zu stellen

Musikanlage: zurick in den Nebenraum

7.6 Bei der Kliche handelt es sich um keine voll ausgestattete Kliche, sondern Gberwiegend um eine
Ausgabekliche. Daher kann es sein, dass von den Nutzern bendtigte Kiichengegenstande selbst
mitzubringen sind, wie z. B. Schiisseln, Topfe usw. Eigene, mitgebrachte Elektrogerate dlrfen nicht
benutzt werden. Ausnahmen sind: gemaB DGUV V3/V4 geprufte Gerate mit Prufsiegel. Fur
Ruckfragen steht Ihnen der Hausmeister zur Verfugung.
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7.7 Tischdecken, Splulschwamme, Geschirrhandtlcher etc. sind vom Nutzer fur die jeweilige
Veranstaltung selbst mitzubringen und auch wieder mitzunehmen.

8. Rauchen
8.1 Das Rauchen in der gesamten Liegenschaft ist nicht gestattet.

9. Abfall

9.1 Die ordnungsgemaBe Beseitigung aller anfallenden Abfalle (in Kliche, Saal, Blhne und WCs)
obliegt dem Veranstalter unverzuglich nach der Veranstaltung. Sollte der Gemeinde dennoch
Aufwand fur Einsatz und die Beseitigung von Abféllen entstehen, werden diese dem Veranstalter in
Rechnung gestellt.

10. Schliisseliibergabe, Einweisung

10.1 Die Ubergabe und Abnahme der Rdume erfolgt durch den Hausmeister. Der jeweilige Termin ist
vom Veranstalter/Nutzer rechtzeitig, spatestens jedoch 7 Tage vor der geplanten Veranstaltung vorher
mit diesem abzustimmen. Der Hausmeister Ubernimmt am Tag der Veranstaltung max.
Rufbereitschaft, dies pruft die Gemeindeverwaltung mit dem Mietvertrag.

10.2 Der Veranstalter erhalt im Rahmen der Raumubergabe eine Einweisung durch den Hausmeister
und gegen Unterschrift den Schlussel (frihestens einen Tag vor Aufbau oder am Tag des Aufbaus) fur
die Begegnungsstatte sowie ggf. den Schlussel fur das Klavier und die Kuhlschranke. Die Schlissel
sind diesem bei der Schlussabnahme wieder zuriickzugeben. Bei Verlust eines Schlussels haftet der
Nutzer fur die Ersatzbeschaffung des Schlussels oder ggbfs. fur die Erneuerung der SchlieBanlage.

10.3 Kiichenausstattung, Trennwénde, sonstige Technische Anlagen:
Die Anlagen durfen nur von Personen bedient werden, die eine (technische) Einweisung durch den
Hausmeister erhalten haben.

10.4 Die Zeiten fur den Auf- und Abbau sind mit dem Hausmeister abzustimmen. Parallel zum
laufenden Kindergartenbetrieb kann bei geschlossener Trennwand mit dem Aufbau des mittleren
und vorderen Drittels des Saales begonnen werden.

11. Larmbelastigung und Nachtruhe

11.1 Die Begegnungsstatte grenzt an das Pflegeheim Buhl (Haus Magdalena). Der Veranstalter
verpflichtet sich, unzumutbare Larmbelastigungen zu vermeiden. Die Liegenschaft ist um 22 Uhr
geraumt und verschlossen zu verlassen. Ein Aufhalten vor der Liegenschaft und/oder Parkplatze ist
nach 22 Uhr nicht mehr gestattet. Das Verlassen der Einrichtung und das Wegfahren mit Kraft-
/Fahrzeugen erfolgen ruhig (wie z.B. Autotlren zuschlagen, Motor laufen lassen)

12. Parkplatze

12.1 Die Stellplatze auf dem Parkplatz und vor dem Haus stehen den Besuchern der Begegnungsstatte
- sofern sie nicht gesondert flr das Pflegeheim oder dem Kindergarten reserviert sind - zur Verfigung.
Die Flucht- und Rettungswege, sowie die Feuerwehraufstellfldchen sind standig freizuhalten.
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13. Zustand und Benutzung des Vertragsgegenstandes

13.1Der Nutzungsgegenstand wird in dem bestehenden, dem Nutzer bekannten Zustand
Uberlassen. Er gilt als ordnungsgemaB tUbergeben, wenn der Nutzer Mangel nicht unverzuglich
bei den Beauftragten der Gemeinde geltend macht.

13.2 Beauftragte in diesem Sinne sind die Gemeindeverwaltung und der Hausmeister, die beide zu
verstandigen sind. Nachtragliche Beanstandungen kénnen nicht mehr geltend gemacht werden.

13.3 Unabhangig davon sind alle ersichtlichen Mangel unverziglich der Betreiberin bzw. lhren
Beauftragten mitzuteilen.

14. Flucht- und Rettungswege

14.1 Die Flucht- und Rettungswege mussen zu jeder Zeit frei bleiben.

15. Ordnungsvorschriften

Es ist nicht gestattet:

15.1 Hunde oder andere Tiere in die Einrichtung zu bringen
(Ausnahmen: Blinden- oder Assistenzhunde)

15.2 Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. Diese werden dem Fundamt der
Gemeindeverwaltung Ubergeben. Ein Verwahrungsvertrag oder sonst eine besondere Haftung
fur Fundgegenstande wird nicht Gbernommen.

16. Besondere Pflichten der Nutzer

16.1 Die Ausgange und Notausgange sind unbedingt freizuhalten.

16.2 Die Bedienung oder Einweisung der sonstigen technischen Einrichtungen erfolgt grundsatzlich
durch Bedienstete der Gemeinde. In Einzelfallen kbnnen andere Regelungen getroffen werden.

16.3 Elektrisch betriebene Gerate benodtigen einen aktuellen Prifnachweis (z.B. Aufkleber) geman
DGUV V3 bzw. V4. Eingebrachte Gerate und Einrichtungsgegenstande von Vereinen/Nutzern
dadrfen nur mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung und in stets widerruflicher Weise in der
gesamten Einrichtung untergebracht werden.

16.4 Die Gemeinde erwartet von allen Nutzern, dass die Rdume einschlieBlich der gesamten
Einrichtung schonend und pfleglich behandelt werden. Jeder Benutzer hat auf groBtmogliche
Sauberkeit insbesondere in den sanitaren Anlagen und der Kuche zu achten.
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17. Hausrecht

17.1 Das Hausrecht obliegt grundsatzlich der Gemeindeverwaltung und dem zustédndigen
Hausmeister. Beauftragte der Gemeinde haben jederzeit freien Zutritt. lhnen ist jede im
Zusammenhang mit der Uberlassung der Rdume erforderliche Auskunft zu erteilen.

17.2 Der Hausmeister ist berechtigt, samtlichen Nutzern im Rahmen dieser Benutzungsordnung
Weisungen zu erteilen.

17.3 Das Hausrecht wird fur die Dauer der Nutzungszeiten auf den verantwortlichen Nutzer
ubertragen. Die Rechte des Eigentimers, inklusive auch des Hausrechts, bleiben hiervon
unberuhrt.

17.4 Den Anweisungen des zur Ausubung des Hausrechts-Berechtigten ist Folge zu leisten. Er ist
berechtigt (insbesondere, aber nicht nur bei groben oder wiederholten VerstoBen gegen diese
Benutzungsordnung), einzelne Personen von der Nutzung auszuschlieBen und vom Grundstuck
zu verweisen. Uber einen dauerhaften bzw. zeitlich begrenzten Ausschluss entscheidet die
Gemeindeverwaltung. Vereine oder Organisationen konnen auch ausgeschlossen werden, wenn
einzelne Mitglieder gegen die Benutzungsordnung verstoBen.

18. Haftung

17.5 Die Benutzer haften fur alle Beschadigungen und Verluste, die an oder in den RGumen und ihren
Einrichtungen durch die Benutzer entstehen. Dies gilt ohne Rucksicht darauf, ob die
Beschadigungen durch den Nutzer, dessen Beauftragte, Teilnehmer oder Besucher von
Veranstaltungen verursacht wurden.

18.1 Die Gemeindeverwaltung kann den Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder die
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung verlangen.

18.2 Der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtanspruchen seiner Bediensteten,
Mitglieder oder Beauftragten oder sonstiger Dritter flir Schaden frei, die im Zusammenhang mit
der Benutzung der Uberlassenen Raume, Gerate und Anlagen stehen, soweit der Schaden nicht
von der Gemeinde zu vertreten ist. Fur den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der
Nutzer auf die Geltendmachung von Ruckgriffansprichen gegen die Gemeinde und deren
Bedienstete oder Beauftragte, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde zu vertreten ist.

18.3 Die Gemeinde Ehningen Ubernimmt keine Haftung fur die vom Nutzer, seinen Mitarbeitern,
Mitgliedern, Beauftragten oder Besuchern eingebrachten Gegenstande, insbesondere
Wertsachen. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf den AuBenbereich des
gesamten Grundsticks und beinhaltet den Diebstahl bzw. die Beschadigung von Fahrzeugen
aller Art.
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19. VerstoB gegen die Benutzungsordnung

19.1 Bei VerstoB gegen die Benutzungsordnung ist der Nutzer auf Verlangen der Gemeinde zur
sofortigen RGumung und Herausgabe des Nutzungsgegenstandes verpflichtet.

19.2 Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Gemeinde berechtigt, die
Raumung und Instandsetzung auf Kosten und Gefahr des Nutzers durchfuhren zu lassen.

19.3 Der Nutzer bleibt in solchen Féllen zur Zahlung des Benutzungsentgelts verpflichtet, er haftet
auch fur etwaigen Verzugsschaden. Der Nutzer kann dagegen keine Schadenersatzanspriche
geltend machen.

20. Gebuihrenordnung

Es werden folgende Gebuhren fur die Nutzung der Begegnungsstatte erhoben:

1. Far eine kurze Nutzung bis max. 2 Stunden (ohne Auf- und Abbauzeit) wird eine Gebuhr von 50,-
Euro pro Veranstaltung erhoben.

2. Fur jede andere Nutzung tber 2 Stunden wir eine Gebuhr von 100,- Euro pro Veranstaltung
erhoben.

3. Fur die Nutzung der Kiiche wird zudem zu Ziffer 1 und 2 eine Gebuhr von 25,- Euro erhoben.

Bezuglich der Erhebung von Gebuhren sollen die gleichen Regelungen wie in der Turn- und Festhalle
gelten, d. h. den Ehninger Vereinen und Organisationen steht die Begegnungsstatte fur den
Hauptverein 3 x pro Jahr und fur Untergruppen wie z. B. beim TSV 2 x im Jahr kostenlos zur Verfigung.

22. Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Haus- und Gebuhrenordnung vom Oktober 2007 auBer Kraft.
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1. Zweckbestimmung

1.1. Das Sportzentrum Schalkwiese ist eine 6ffentliche Einrichtung der Gemeinde Ehningen und umfasst
die Sporthallen 1 und 2 und die dazugehorigen AuRen- und Nebenanlagen. Sie kénnen den Ehninger
Vereinen, Verbdanden und Organisationen zur Nutzung Uberlassen werden. Die Sporthalle 1 ist als
Versammlungsstatte zugelassen. Daher gelten die Regelungen der VStattVO.

1.2. Die Sporthallen 1 und 2 stehen tagsiiber vorrangig fiir den Schulsport und im Ubrigen vorrangig den
Ehninger Sporttreibenden Vereinen und Organisationen im Ubungsbetrieb zur Verfiigung. Die ge-
nehmigten Nutzungen sind einzusehen im elektronischen Belegungskalender/EhBeKa.

1.3. Die darliberhinausgehende Nutzungsiberlassung der Sporthalle fiir die Durchfiihrung von Veran-
staltungen und dergleichen, regelt die Gemeinde Ehningen privatrechtlich durch Mietvertrage samt
Anhangen. Dies gilt auch fur einmalige sportliche oder sonstige Zwecke von Ehninger Vereinen und
Organisationen. Veranstaltungen der Gemeinde Ehningen, der o6rtlichen Schule haben bei der
Vergabe von Terminen jedenfalls Vorrang.

1.4. Fir die Benutzung kann die Gemeindeverwaltung Gebiihren erheben, die in der jeweils gliltigen Ge-
blhrenordnung festgelegt sind.

2. Uberlassung

2.1. Zustandig fir die Uberlassung ist die Gemeindeverwaltung. Im Zweifelsfall entscheidet das zustan-
dige Hauptorgan der Gemeinde. Ein Rechtsanspruch auf Nutzung des Sportzentrums besteht nicht.
Die Gemeindeverwaltung behalt sich das Recht vor, die Liegenschaften in den Ferien, an gesetzlichen
Feiertagen, an schulfreien Tagen an Briickentagen und bei gemeindeeigenen Veranstaltungen (u.a.
Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) geschlossen zu halten. Sportgruppen, die Benutzungszeiten fir
das Sportzentrum beantragen, sind zu Auskiinften tber die Anzahl und GréRe ihrer Mannschaften
bzw. Ubungsgruppen sowie des genauen Nutzungszwecks verpflichtet. Weitere Angaben, soweit sie
flr die Vergabe von Nutzungszeiten von Bedeutung sind, konnen gefordert werden. Finden Nutzun-
gen nicht statt, bedarf es einer Information an die Hausmeister/Liegenschaftsverwaltung und Ein-
zelstornierung im elektronischen Belegungsplan/EhBeKa direkt.
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2.2. Regelbelegung (Ubungsbetrieb/Trainingsbetrieb Mo — Fr)

Es werden folgende Arten der Uberlassung unterschieden:

2.2.1. Als Regelbelegung gelten die Nutzungen fir den Schulsport (vorrangig) und die regelmaRi-
gen Trainingszeiten der Vereine.

2.2.2. Fir Regelbelegungen im jahrlichen Belegungsplan sind die Ehninger Vereine und Organi-
sationen eigenverantwortlich zustindig und dieser ist aktuell und korrekt zu halten. Ande-
rungs- bzw. Belegungswiinsche sind rechtzeitig an die Gemeindeverwaltung zu richten.
Abweichungen vom Belegungsplan bediirfen der Zustimmung der Gemeindeverwaltung.
Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, die Raume zu anderen als den im Belegungsplan
vorgesehenen Zwecken beniitzen zu lassen und insoweit den Belegungsplan zu dndern.

2.2.3. Grundsétzlich erstreckt sich die Uberlassung der Einrichtungen auf einen Jahreszeitraum
von Januar bis Dezember —auller fiir den Schulbetrieb. Darliber hinaus verlangert sich
dieser stillschweigend bis zur Kiindigung oder Ablauf einer Befristung.

3. Benutzungszeiten

3.1. Nutzung Hallenzeiten von Montag bis Freitag / 07:00 — 22:00 Uhr:

Von Montag bis Freitag stehen die Sporthallen 1 + 2 vorrangig dem Schulsport und dem laufenden
Ubungsbetrieb z. d. oben genannten Zeiten zur Verfiigung. Der Ringeranbau in Halle 1 vorbehalt-
lich dem TSV Ringen. Spatestens um 22:30 Uhr haben alle Nutzer den gesamten Halleninnenbe-
reich sowie die AuRensportanlagen zu verlassen.

3.2. Nutzung an Wochenenden und an Feiertagen:

An Samstagen sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist das Sportzentrum fiir den laufen-
den Trainingsbetrieb der Vereine grundsatzlich geschlossen. Nutzungen an den Wochenenden
oder nicht gesetzlichen Feiertagen sind schriftlich gesondert lber die Gemeindeverwaltung zu be-
antragen.

3.3. Nutzung in den Ferien (Schulferien und bewegliche Ferientage):

Die Sporthalle 2 ist wiahrend der gesamten Sommerferien geschlossen.

Die Sporthalle 1 ist in den ersten drei Wochen der Sommerferien geschlossen (Reinigungs- und
Wartungsarbeiten). Ansonsten ist das Sportzentrum grundsatzlich wahrend der gesamten sonsti-
gen Schulferien geschlossen. Keine Nutzung oder Sondergenehmigung mit Beginn der Weih-
nachtsferien.
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3.4. Davon ausgenommen und schriftlich gesondert bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen:

(Anmeldefrist so frith wie moglich — jedoch mind. 6 Wochen - vor geplanter Veranstaltung auf An-
frage und mit Vertrag)

e Veranstaltungen im Rahmen des Sommerferienprogramms von der Gemeindeverwal-
tung/Hauptamt (in den letzten 3 Wochen der Sommer-Schulferien)
und

e die Trainingseinheiten fur Ranglisten und Verbandspiele sowie Rehasport

3.5. Um die mit der Offnung der Hallen auRerhalb der Regelnutzungszeit verbundenen Kosten (Perso-
nal-, Reinigungs-, Strom- und Heizkosten) zu minimieren, kann die Gemeinde geeignete organisato-
rische MaBnahmen treffen (z. B. eingeschrankte Nutzung der Kabinen mit den sanitdren Raumen).
Ferner kann die Gemeindeverwaltung auch die bereits zugesagte Nutzung der Sporthallen oder
Sportanlagen aus wichtigem Grund (z. B. Reparaturarbeiten, Reinigung etc.) ganz oder teilweise
einschranken oder absagen, in dringenden Fallen auch kurzfristig.

4. Widerruf der Genehmigung

4.1. Die Gemeindeverwaltung kann die Genehmigung widerrufen und die sofortige Raumung der Ein-
richtung fordern, wenn:

e ..die Benutzung der Raume und Anlagen im Falle von héherer Gewalt, bei 6ffentlichen
Notstanden oder aus sonstigen unvorhergesehenen, im 6ffentlichen Interesse gelegenen
Grinden nicht moglich ist,

e ..der Nutzer die Nutzung anders gestaltet, als diese angemeldet und genehmigt wurde
oder gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen verstol3t, besonders ergangene Anord-
nungen der Gemeindeverwaltung nicht beachtet werden

e ..nachtragliche Umstande eintreten, bei deren Kenntnis die Gemeindeverwaltung die Halle
nicht zur Benutzung liberlassen hatte.

In den genannten Fallen ist ein Anspruch auf Schadensersatz ausgeschlossen, es sei denn, die Ge-
meinde Ehningen hat den Eintritt des zum Widerruf oder Raumung berechtigenden Grundes zu ver-
treten. Wird die genehmigte Nutzung von weniger als 5 Personen in Anspruch genommen, kann die
Nutzungserlaubnis eingeschrankt oder widerrufen werden. Dies gilt nicht flir den Schulsport.

4.2. Die Gemeindeverwaltung behilt sich das Recht vor, bei langerfristiger Nichtnutzung (also Blockie-
rungen von Zeitfenstern ohne regelméaRige Nutzung) die Genehmigung zu widerrufen und zu stor-
nieren.
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5. Zulassige Benutzung der Raume und der AuBenanlagen

5.1. Sporthalle 1 (alte Halle), genehmigt als Versammlungsstitte:
Die maximal zuldssige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Sportler und Betreuer) wird auf 730
Personen festgelegt. Besucher dirfen sich auf den Triblinen, im Foyer und im Eingangsbereich so-
wie in den Sanitdrraumen im Obergeschoss aufhalten.

Die Halle sowie der Bereich mit den Umkleiden ist nur flr die Sportler vorgesehen.

5.2. Sporthalle 1 — Ringerhalle:

Reine Ubungshalle fiir den Sportbetrieb — vorrangig fiir den TSV Ringen

5.3. Sporthalle 2 mit den Gym’s 1 + 2 + 3 (neue Halle) — keine Versammlungsstitte:

5.4. Reine Ubungshalle fiir den Sportbetrieb, nicht genehmigt als Versammlungsstitte. Die maximal
zuldssige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Sportler und Betreuer) wird auf 199 Personen fest-
gelegt, davon maximal 172 Besucher.

5.4.1. Die Besucher dirfen sich nur auf den Zuschauersitzplatzen vor der Glasfassade, im Foyer
und im Eingangsbereich sowie in den zugehoérigen Sanitarraumen aufhalten.

5.4.2. Die Halle selbst, der Bereich mit den Umkleiden und der Turnschuhgang im Obergeschoss
sind ausschlief3lich fur die Sportler vorgesehen.

5.5. Die Rdume der Sporthallen 1 und 2 dirfen ausschlieBlich fiir Sportveranstaltungen mit sportli-
chem Hintergrund genutzt werden. Das Foyer der Sporthalle 1 fir Zusammenkiinfte (z. B. Abtei-
lungsbesprechungen, Bewirtschaftung von Sportveranstaltungen, Rundenabschliisse; keine Nut-
zung mit privatem Charakter, Weihnachtsfeiern oder dergleichen).

5.6. Der SchlieRdienst fiir den regelmiaRigen Ubungsbetrieb und die nicht regelmaRigen Veranstaltun-
gen erfolgt mittels elektronischer Schliefanlage durch den Hausmeister. Darliber hinaus kann der
SchlieRdienst auch durch unterwiesene Vereinsmitglieder erfolgen. Die SchlieRmittel kénnen
beim diensthabenden Hausmeister abgeholt und wieder abgegeben werden.

5.7. AuBlenanlagen:
Die Benutzung im Ubungsbetrieb Mo- Fr und fiir die Wochenendspiele (Sa/So) werden vom TSV
Abteilung FuRball im elektronischen Belegungskalender (EhBeKa/Ebusy) erfasst. Finden
Spiele an den Wochenenden nicht statt, muss die Belegung in EhBeKa storniert werden und bei
kurzfristen Anderungen eine umgehende telefonische Information an den Hausmeister erfolgen,
nicht spater als Freitag, 11:00 Uhr.
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6. Zustand und Benutzung des Vertragsgegenstandes

6.1.Der Nutzungsgegenstand wird in dem bestehenden, dem Nutzer bekannten Zustand Gberlassen.
Er gilt als ordnungsgemal Gbergeben, wenn der Nutzer Mangel nicht unverziiglich bei den Beauf-
tragten der Gemeinde geltend macht.

6.2.Beauftragte in diesem Sinne sind die Gemeindeverwaltung und der Hausmeister, die beide zu ver-
standigen sind. Nachtragliche Beanstandungen kdnnen nicht mehr geltend gemacht werden.

6.3.Unabhangig davon sind alle ersichtlichen Mangel unverziiglich der Betreiberin bzw. lhren Beauf-
tragten mitzuteilen.

7. Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege — insbesondere im Bereich des Foyers — missen zu jeder Zeit frei
bleiben.

8. Alkohol- und Rauchverbot

8.1. Konsum von Alkohol ist - auRer im Foyer der Sporthalle 1 bei einer Veranstaltung - im gesamten
Innenbereich der Hallen 1 und 2 nicht zuldssig.

8.2. Rauchverbot im gesamten Innenbereich und Rauchen im unmittelbaren Eingangsbereich nur an
gekennzeichneten Platzen erlaubt.

9. Ordnungsvorschriften

Es ist nicht gestattet:

9.1. Hunde oder andere Tiere in die Sporthallen zu bringen (Ausnahmen: Blinden- oder Assistenz-
hunde)

9.2. Speisen und Getranke in die zur sportlichen Nutzung vorgesehenen Raume mitzubringen
(Ausnahme: nichtalkoholische Getrdnke in unzerbrechlichen Behaltnissen)

9.3. Aus hygienischen Griinden ist das Betreten der zur Sportausiibung bestimmten Rdume mit Stra-
Renschuhen (auch Sportschuhe, die auf der StralRe getragen werden) und FuBballstiefeln unter-
sagt. Zulassig sind nur Sportschuhe mit abriebfester, nicht farbender Sohle.
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9.4. Das Deponieren von Stralenschuhen, Bekleidung und Sporttaschen ist fiir die Dauer des Sport-
betriebs auller in den Umkleidekabinen auch in den Gerateraumen der Gymnastikrdume oder in
der Sporthalle 1 bzw. 2 im Bereich der Tribiine zulassig.

9.5. Minderjahrige Nutzer diirfen die Sportraume nur in Anwesenheit eines Lehrers oder verantwort-
lichen Leiters betreten.

9.6. Die Sportgerate dirfen erst auf Anordnung und nach Freigabe durch den Turnlehrer oder den
Ubungsleiter benutzt werden. Zur Schonung des Bodens diirfen die Gerite an den jeweiligen
Stellplatz nur gefahren oder getragen werden. Die Nutzung der Sportgerate ist unabhangig von
den jeweiligen Eigentumsverhaltnissen nur unter qualifizierter Aufsicht und Anleitung gestattet.

9.7. Die Nutzung des Konditionsraumes durch eine Einzelperson ist nicht zuldssig. Es missen sich
mindestens zwei Personen im Konditionsraum aufhalten; bei Jugendlichen muss eine erwach-
sene Person im Konditionsraum anwesend sein.

9.8. Die Benutzung von Haftmitteln jeglicher Art (Kleber, Harz, Spray, Wachs usw.) ist nicht erlaubt.
Bei Zuwiderhandlungen werden den betreffenden Nutzern anteilige Reinigungskosten in Rech-
nung gestellt.

9.9. Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. Sofern sich der Eigentiimer nicht meldet, lagert
der Hausmeister die Fundsachen fir maximal ein Jahr. Danach werden nicht abgeholte Fundsa-
chen gespendet oder entsorgt. Geldbodrsen, Ausweise und elektr. Gerate werden nach einer
Woche dem Fundamt der Gemeindeverwaltung libergeben. Ein Verwahrungsvertrag oder sonst
eine besondere Haftung fir Fundgegenstande wird nicht lbernommen.

9.10. Fahrzeuge dirfen nur auf den von der Gemeinde festgelegten Stellplatzen abgestellt werden.

10. Besondere Pflichten der Nutzer

10.1. Die Ausgange und Notausgange sind unbedingt freizuhalten.

10.2. Die Beleuchtungs- und Lautsprecheranlagen, Mikrofone sowie die Spielzeit- und die Ergebnisan-
lagen dirfen nur von eingewiesenen Fachkraften bedient werden; der Zutritt zu den Regierau-
men ist nur diesen Personen gestattet.

10.3. Die Bedienung der sonstigen technischen Einrichtungen erfolgt grundsétzlich durch Bedienstete
der Gemeinde. In Einzelfédllen kénnen andere Regelungen getroffen werden.
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10.4. Elektrisch betriebene Gerate benétigen einen aktuellen Priifnachweis (z.B. Aufkleber) gemaR
DGUV V3 bzw. V4.

10.5. Gerate und Einrichtungsgegenstiande von Vereinen diirfen nur mit Zustimmung der Gemeinde
und in stets widerruflicher Weise in der Sporthalle 1 und 2 untergebracht werden.

10.6. Eingebrachte Gerate und Einrichtungsgegenstdande von Vereinen dirfen nur mit Zustimmung
der Gemeindeverwaltung und in stets widerruflicher Weise in der gesamten Sporthalle 1 und 2,
mit all lhren Nebenrdaumen, Kabinen oder Aullengaragen untergebracht werden.

10.7. Die Gemeinde erwartet von allen Nutzern, dass die Rdume einschlieflich der gesamten Einrich-
tung schonend und pfleglich behandelt werden. Jeder Benutzer hat auf groitmaogliche Sauber-
keit insbesondere in den Umkleidekabinen, den sanitaren Anlagen und der Kiiche zu achten.

10.8. Die Festlegungen zur Reinigung und zur Beseitigung von Abfallen regelt die Hausordnung.

11. Hausrecht

11.1. Das Hausrecht obliegt grundsatzlich der Gemeindeverwaltung und dem zustandigen Hausmeis-
ter. Beauftragte der Gemeinde haben jederzeit freien Zutritt. lhnen ist jede im Zusammenhang
mit der Uberlassung der Rdume erforderliche Auskunft zu erteilen.

11.2. Der Hausmeister ist berechtigt, samtlichen Nutzern im Rahmen dieser Benutzungsordnung Wei-
sungen zu erteilen.

11.3. Das Hausrecht wird fiir die Dauer der Nutzungszeiten auf den verantwortlichen Lehrer, Trainer
oder Ubungsleiter iibertragen. Die Rechte des Eigentiimers, inklusive auch des Hausrechts, blei-
ben hiervon unberiihrt.

11.4. Den Anweisungen des zur Ausiibung des Hausrechts-Berechtigten ist Folge zu leisten. Er ist be-
rechtigt, bei groben oder wiederholten VerstoRen gegen diese Benutzungsordnung einzelne Per-
sonen vom Sportbetrieb auszuschlieBen und vom Grundstiick zu verweisen. Uber einen dauer-
haften bzw. zeitlich begrenzten Ausschluss einer Mannschaft, einer Vereinsgruppe oder eines
Vereines entscheidet die Gemeindeverwaltung. Mannschaften oder Vereine kénnen auch ausge-
schlossen werden, wenn einzelne Mitglieder gegen die Benutzungsordnung verstolRen.
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12. Haftung

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Die Benutzer haften fiir alle Beschadigungen und Verluste, die an oder in den Rdumen und ihren
Einrichtungen durch die Benutzer entstehen. Dies gilt ohne Riicksicht darauf, ob die Beschadi-
gungen durch den Nutzer, dessen Beauftragte, Teilnehmer an den sportlichen Ubungen oder
Besucher von Veranstaltungen verursacht wurden.

Die Gemeindeverwaltung kann den Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder die Hinterle-
gung einer Sicherheitsleistung verlangen. Als Nachweis gilt auch die Mitgliedschaft im Wirttem-
bergischen Landessportbund e. V.

Der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtanspriichen seiner Bediensteten, Mit-
glieder oder Beauftragten oder sonstiger Dritter flir Schaden frei, die im Zusammenhang mit der
Benutzung der Uberlassenen Raume, Gerate und Anlagen stehen, soweit der Schaden nicht von
der Gemeinde zu vertreten ist. Fir den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Nutzer
auf die Geltendmachung von Riickgriffanspriichen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete
oder Beauftragte, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde zu vertreten ist.

Die Gemeinde Ehningen lGbernimmt keine Haftung fiir die vom Nutzer, seinen Mitarbeitern, Mit-
gliedern, Beauftragten oder Besuchern eingebrachten Gegenstande, insbesondere Wertsachen.

Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf den AuBenbereich des gesamten Grundstlicks
und beinhaltet den Diebstahl bzw. die Beschddigung von Fahrzeugen aller Art.

13. VerstoB gegen die Benutzungsordnung

13.1.

13.2.

13.3.

Bei VerstoR gegen die Benutzungsordnung ist der Nutzer auf Verlangen der Gemeinde zur sofor-
tigen Raumung und Herausgabe des Nutzungsgegenstandes verpflichtet.

Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Gemeinde berechtigt, die Raumung
und Instandsetzung auf Kosten und Gefahr des Nutzers durchfiihren zu lassen.

Der Nutzer bleibt in solchen Fallen zur Zahlung des Benutzungsentgelts verpflichtet, er haftet
auch fur etwaigen Verzugsschaden. Der Nutzer kann dagegen keine Schadenersatzanspriiche
geltend machen.

14. Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Benutzungsordnung flr das Sportzentrum Schalkwiese vom Maérz 2013 auBer Kraft.
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15. Anlage

Anlage 1 Hausordnung:

1. Reinigung

1. Die Reinigung erfolgt nach den Anweisungen des Hausmeisters unter Bertcksichtigung der nachfol-
genden Angaben:

1.1

2. Abfall

2.2

2.3.

2.4

Der Trainer ist dafur verantwortlich, dass die Kabinen in besenreinem, ordnungsgeméaBem Zu-
stand verlassen werden, sodass diese im normalen Umfang von der Reinigungsfirma gereinigt
werden kann.

1.1.1  Kuche in Sporthalle 1: wenn nur als Lagerflache fiir Getranke oder Abstellflache fur
Speisen genutzt: Nassreinigung der genutzten Flachen und Boden kehren, groBere Ver-
unreinigungen sind vorab feucht aufzuwischen. Bei umfassender Nutzung: griindliche
Reinigung der Kiiche einschlieBlich des Herdes und Nassreinigung des Bodens. In je-
dem Fall sind gebrauchtes Geschirr und Besteck grundlich zu reinigen, die Splilma-
schine auszuraumen und die Gegenstande an ihren Platz zurlickzulegen.

1.1.2 Foyer: besenreine Ubergabe, groBere Verunreinigungen sind vorab feucht aufzuwischen

1.1.3 Tische: Feuchtreinigung

1.1.4 Stihle: Beseitigung von Krimeln, ggf. Feuchtreinigung

1.1.5 Sanitare Einrichtungen: keine Reinigung durch den Veranstalter erforderlich

1.1.6 Firden Fall, dass der Gemeinde — bedingt durch die vorhergegangene Nutzung —ein
erheblicher Mehraufwand bei der Ublichen Reinigung entsteht, wird dieser dem Veran-
stalter nachtraglich in Rechnung gestellt werden.

1.1.7 Reinigung nach Anweisung des Hausmeisters oder gegen Kostenersatz durch die Ge-
meinde Ehningen
- 1/3 Triblne € 22,50 und 1/3 Halle € 22,50
- 2/3 Tribline € 44,50 und 2/3 Halle € 44,50
- 3/3 Tribline € 67,50 und 3/3 Halle € 67,50

Die Beseitigung der Abfdlle erfolgt nach den Anweisungen des Hausmeisters.

Der bei den einzelnen Veranstaltungen (insbesondere im Kiichenbereich)

entstehender Abfall ist vom jeweiligen Veranstalter nach der Veranstaltung zu
beseitigen. Die Regelungen der Abfallsatzung des Landkreises Béblingen sind
einzuhalten. Wiederverwertbare Stoffe (z. B. Altglas, Kartonagen) sind vom Veranstalter
selbst zu den Sammelstellen zu bringen.

Sollten der Gemeinde Kosten fiir die Beseitigung von Abfallen entstehen, werden diese
dem Veranstalter nachtraglich in Rechnung gestellt.

10
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3. Versicherung

3.1 Der Veranstalter/Nutzer hat vor Nutzungsbeginn eine ausreichende Haftpflichtversiche-
rung flir Personen- und Sachschaden und fiir Vermdgensschaden abzuschlieBen, durch
welche auch die Freistellungsanspriiche gedeckt werden. Auf Verlangen der Gemeinde-
verwaltung hat der Veranstalter/Nutzer die Versicherungspolice vorzulegen sowie die ak-
tuelle Pramienzahlung nachzuweisen.

3.2 Bei Nutzungen, bei denen Teilnehmer, Besucher oder Anlagen in besonderem Malie ge-
fahrdet sein konnten, ist der Veranstalter/Nutzer verpflichtet, auRerdem eine entspre-
chende Versicherung abzuschlieRen, von deren Nachweis die Uberlassung abhingig ge-
macht werden kann.

4. Ubergabe der Halle und Hausmeisterbetreuung

4.1.  Spatestens zu Beginn der Veranstaltung ist dem Hausmeister vom Veranstalter eine ver-
antwortliche, namentlich genannte Person (Veranstaltungsleiter) zu nennen, welche nach
Dienstschluss des Hausmeisters bis zum Ende der Veranstaltung den weiteren Hausmeis-
terdienst Gibernimmt.

4.2 Der SchlieRdienst fiir den regelmaRigen Ubungsbetrieb und die nicht regelmiRigen Veran-
staltungen erfolgt mittels elektronischer SchlieRanlage durch den Hausmeister.

4.3 Der Dienst des Hausmeisters endet um 22:30 Uhr, spatestens jedoch eine Viertelstunde
nach der Beendigung des offiziellen Veranstaltungsprogrammes, das in den Sporthallen
stattfindet. In der Regel hat der Hausmeister danach Rufbereitschaft.

4.4 Der Hausmeister handigt der verantwortlichen Person vor Beginn der Veranstaltung ge-
gen Unterschrift eine Liste mit den Hausmeistertatigkeiten aus und erklart die einzelnen
Arbeiten an Ort und Stelle.

4.5 Wird dem Hausmeister bis zu dessen Dienstschluss nicht eindeutig eine verantwortliche
Person genannt, liegt im Zweifelsfall die Verantwortung beim Vorstand des Veranstalters.

4.6 Sollte die Anwesenheit des Hausmeisters Giber den obengenannten Rahmen hinaus aus-

nahmsweise notwendig oder vom Veranstalter gewiinscht sein, ist dies nach Abklarung
mit dem Hausmeister gegen Kostenersatz moglich.

11
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5. Beschadigungen an Einrichtungsgegenstanden

5.1. Durch die Nutzung eingetretene Beschadigungen sowie Mangel in den Raumen, ihrer
technischen Anlagen und Einrichtungsgegenstande sind dem Hausmeister unverziiglich zu
melden.

5.2 Eventuelle Beschadigungen an Einrichtungsgegenstanden der Halle, ihrer Nebenrdume
und an den AuRenanlagen, welche nachweislich durch den Veranstalter oder seine Besu-
cher verursacht wurden, werden vom Hausmeister der Gemeindeverwaltung gemeldet,

welche die Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung veranlasst. Fir die Kosten hat der Veranstal-
ter aufzukommen.

5.3 Nach vorheriger Absprache mit der Gemeinde Ehningen kénnen die Reparaturen/Ersatz-
beschaffungen unter folgenden Voraussetzungen auch durch den Veranstalter veranlasst
werden:

> vollstandige Erledigung innerhalb von sechs Wochen nach der Veranstaltung,

» fachmannische Ausfiihrung durch einen niedergelassenen Handwerksbetrieb
oder gleichwertige Eigenleistung,

> gleichwertige Ersatzbeschaffung in Optik und Funktionsfahigkeit
6. Rundfunk, Fernsehen, Bandaufnahmen Horfunk, Fernseh- und Tonbandaufnahmen

6.1 Direktsendungen fir und durch den Rundfunk bediirfen der Erlaubnis des Biirgermeisters
und des Veranstalters.

6.2 Uber die Hoéhe der fiir solche Aufnahmen und Direktsendungen zu leistenden Vergiitun-
gen wird mit den Veranstaltern jeweils eine besondere Vereinbarung getroffen.

12
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Anlage 2:
Besondere Sicherheitshinweise

a. Notruf: Fiir Notfalle sind folgende Telefonanschliisse vorhanden:

i. Sporthalle 1: im Schiedsrichterraum des Erdgeschosses und im Regieraum des
Obergeschosses

ii. Sporthalle 2: im Regieraum des Erdgeschosses

b. Erreichbar sind tiber diese Anschliisse:
Polizei sowie die integrierte Rettungsleitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr

c. Defibrillatoren-Standorte

i. Sporthalle 1: im Schiedsrichterraum des Erdgeschosses
Sporthalle 1: im Eingangsbereich an der Treppe

ii. Sporthalle 2: im Erdgeschoss zwischen dem Zugang zum Hausmeisterbiiro und
den SchlieRfachern

d. Diein den Sporthallen 1 und 2 angebrachten Feuerldscher diirfen nicht von ihrem Stand-
ort entfernt werden. Sofern Feuerléscher nachweislich bei der Veranstaltung beschadigt

wurden, hat der Veranstalter die Kosten fiir die Reparatur oder ggf. den Ersatz zu tragen.

e. Feuerloscher, Feuermelder und Notausgangsschilder duirfen nicht mit Dekorations- oder
anderem Material Uberklebt werden.

f. Notausgangstiiren missen frei zuganglich und jederzeit ohne Hilfsmittel nach
auBBen zu 6ffnen sein. Das AbschlieBen, Verstellen, Verkeilen von Tuiren wahrend einer Ver-
anstaltung ist nicht zulassig, auch nicht zeitweilig.

g. Die Beleuchtung samtlicher Fluchtwege muss standig eingeschaltet sein.

h. Bei Stérungen der Haustechnik ist der Hausmeister sofort zu unterrichten.

i. Alle Gerate mussen den jeweiligen gesetzlichen Prifumfang und den entsprechenden Nor-
men gerecht werden.

13
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1. Zweckbestimmung

1.1. Die Turn- und Festhalle ist eine offentliche Einrichtung der Gemeinde Ehningen. Sie dient dem
sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde. Zu diesem Zweck kann sie den
Ehninger Vereinen, Verbanden und Organisationen zur Nutzung Uberlassen werden.
Gewerbeauslbungen (unternehmerische Tatigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht) sind nicht gestattet.
Die Turn- und Festhalle ist als Versammlungsstatte zugelassen. Daher gelten die Regelungen der
VStattvo.

1.2. Die Turn- und Festhalle steht tagsiiber vorrangig fiir den Schulsport und im Ubrigen vorrangig den
Ehninger Sporttreibenden Vereinen im Ubungsbetrieb zur Verfiigung. Die genehmigten Nutzungen sind
einzusehen im elektronischen Belegungskalender/EhBeKa.

1.3. Die dartberhinausgehende Nutzungsiiberlassung der Turn- und Festhalle fur die Durchflihrung von
Veranstaltungen und dergleichen, regelt die Gemeinde Ehningen privatrechtlich durch Mietvertrage
samt Anhangen. Dies gilt auch flr einmalige sportliche oder sonstige Zwecke von Ehninger Vereinen
und Organisationen. Veranstaltungen der Gemeinde Ehningen, der ortlichen Schule haben bei der
Vergabe von Terminen jedenfalls Vorrang.

1.4. Fur die Benutzung kann die Gemeindeverwaltung Gebilihren erheben, die in der jeweils glltigen
Gebuhrenordnung festgelegt sind.

2. Uberlassung

2.1. Zustandig fiir die Uberlassung ist die Gemeindeverwaltung. Im Zweifelsfall entscheidet das zustandige
Hauptorgan der Gemeinde. Ein Rechtsanspruch auf Nutzung der Turn- und Festhalle besteht nicht. Die
Gemeindeverwaltung behalt sich das Recht vor, die Liegenschaften in den Ferien, an gesetzlichen
Feiertagen, an schulfreien Tagen an Bruckentagen und bei gemeindeeigenen Veranstaltungen (u.a.
Weihnachtsfeier, Betriebsausflug) geschlossen zu halten. Nutzer, die Benutzungszeiten fir die Turn-
und Festhalle beantragen, sind zu Auskiinften lber die Anzahl und GroBe ihrer Mannschaften bzw.
Ubungsgruppen sowie des genauen Nutzungszwecks verpflichtet. Weitere Angaben, soweit sie fiir die
Vergabe von Nutzungszeiten von Bedeutung sind, koénnen gefordert werden. Finden Nutzungen nicht
statt, bedarf es einer Information an die Hausmeister/Liegenschaftsverwaltung und Einzelstornierung
im elektronischen Belegungsplan/EhBeKa direkt.

Es werden folgende Arten der Uberlassung unterschieden:
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2.2.Regelbelegung (Ubungsbetrieb/Trainingsbetrieb Mo - Fr) 07:00 — 22:00 Uhr

2.2.1. Als Regelbelegung gelten die Nutzungen flir den Schulsport (vorrangig) und die regelmaBigen
Trainingszeiten der Vereine und Organisationen.

2.2.2. Fur Regelbelegungen im jahrlichen Belegungsplan sind die Ehninger Vereine und
Organisationen eigenverantwortlich zustandig. Der Belegungsplan ist aktuell und korrekt zu
halten. Anderungs- bzw. Belegungswiinsche sind rechtzeitig an die Gemeindeverwaltung zu
richten. Abweichungen vom Belegungsplan bedurfen der Zustimmung der
Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, die Raume zu anderen als den
im Belegungsplan vorgesehenen Zwecken benutzen zu lassen und insoweit den
Belegungsplan zu dndern.

2.2.3. Grundsatzlich erstreckt sich die Uberlassung der Einrichtungen auf einen Jahreszeitraum von
Januar bis Dezember — auBer fur den Schulbetrieb. Daruber hinaus verlangert sich dieser
stillschweigend bis zur Kiindigung oder Ablauf einer Befristung.

2.3. Veranstaltungsbelegung

2.3.1. Die Turn- und Festhalle kann den Ehninger Vereinen und Organisationen fur sportliche,
kulturelle oder gesellschaftliche Veranstaltungen uberlassen werden.

2.3.2. Veranstaltungen der Gemeinde Ehningen und der 6rtlichen Schule haben bei der Vergabe
von Terminen Vorrang. Hier ist zu beachten, dass der Schulsport unter der Woche von den
Veranstaltungen nicht beeinflusst wird und Reservierungen von Mo - Fr erst nach dem
Schulbetrieb eingestellt werden.

Aufbauzeitfenster flir Ehninger Vereine und Organisationen
—davon ausgenommen Gemeinde- und Schulveranstaltungen:
Veranstaltungen — wenn - unter der Woche oder am Freitag:
Aufbau maoglich friihestens nach Schulbetrieb oder ab 13:15 Uhr
Veranstaltungen mit Beginn am Samstag und/oder Sonntag:
Aufbau erst ab Samstag mit Offnung der Halle

3. Benutzungszeiten

3.1.Nutzung Hallenzeiten von Montag bis Freitag / 07:00 — 22:00 Uhr:

Von Montag bis Freitag steht die Turn- und Festhalle vorrangig dem Schulsport und dem laufenden

Ubungsbetrieb z. d. oben genannten Zeiten zur Verfiigung. Spatestens um 22:30 Uhr haben alle

Nutzer den gesamten Halleninnenbereich mit ihren Nebenrdumen sowie die AuBensportanlagen zu

verlassen. Ein Aufhalten auBerhalb vom genehmigten Ubungsbetrieb ist - in der Turn- und Festhalle
3
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und in allen anderen Nebenraumen - nicht gestattet. Zugang zur Turn- und Festhalle und seinen
Nebenrdumen — nur wahrend der Dienstzeiten der Hausmeister und auBerhalb der Ferienzeiten und
nach Absprache.

3.2.Nutzung an Wochenenden und an Feiertagen:

An Samstagen sowie an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist die Turn- und Festhalle flr den
laufenden Trainingsbetrieb der Vereine und Organisationen grundsétzlich geschlossen.

Bei Veranstaltungen muss die Turn- und Festhalle mit ihren Nebenraumen und AuBenbereichen von
den Besuchern bis spatestens 01:00 Uhr verlassen werden. Der Veranstalter kann nach Ende der
Veranstaltung mit dem Abbau/Reinigung beginnen, dies istim Vertrag mit anzugeben. Bis spatestens
02:00 Uhr ist die komplette Liegenschaft abzuschlieBen und zu verlassen.

3.3.Nutzung in den Ferien (Schulferien und bewegliche Ferientage):

Die Turn- und Festhalle mit all Ihren Nebenraumen ist grundsatzlich wahrend der gesamten
sonstigen Schulferien geschlossen. Keine Nutzung oder Sondergenehmigung mit Beginn der
Weihnachtsferien.

3.4. Davon ausgenommen und schriftlich gesondert bei der Gemeindeverwaltung zu beantragen:

(Anmeldefrist so friih wie méglich — jedoch mind. 6 Wochen - vor geplanter Veranstaltung auf Anfrage
und mit Vertrag)

e Veranstaltungen im Rahmen des Sommerferienprogramms von der
Gemeindeverwaltung/Hauptamt (in den letzten 3 Wochen der Sommer-Schulferien)

3.5.Um die mit der Offnung der Hallen auBerhalb der Regelnutzungszeit verbundenen Kosten (Personal-
, Reinigungs-, Strom- und Heizkosten) zu minimieren, kann die Gemeinde geeignete organisatorische
MaBnahmen treffen (z. B. eingeschrankte Nutzung der Kabinen mit den sanitaren Raumen). Ferner
kann die Gemeindeverwaltung auch die bereits zugesagte Nutzung der Turn- und Festhalle oder
Sportanlagen aus wichtigem Grund (z. B. Reparaturarbeiten, Reinigung etc.) ganz oder teilweise
einschranken oder absagen, in dringenden Fallen auch kurzfristig.

4. Widerruf der Genehmigung

4.1.Die Gemeindeverwaltung kann die Genehmigung widerrufen und die sofortige Raumung der
Einrichtung fordern, wenn:

e ..die Benutzung der Raume und Anlagen im Falle von hoherer Gewalt, bei offentlichen
Notstanden oder aus sonstigen unvorhergesehenen, im 6ffentlichen Interesse gelegenen
Grunden nicht moglich ist,
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e ...der Nutzer die Nutzung anders gestaltet, als diese angemeldet und genehmigt wurde oder
gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen verstoBt oder besonders ergangene
Anordnungen der Gemeindeverwaltung nicht beachtet werden

e ...nachtragliche Umstande eintreten, bei deren Kenntnis die Gemeindeverwaltung die Halle
nicht zur Benutzung tberlassen hatte.

In den genannten Fallen ist ein Anspruch auf Schadensersatz ausgeschlossen, es sei denn, die
Gemeinde Ehningen hat den Eintritt des zum Widerruf oder Rdumung berechtigenden Grundes zu
vertreten.

Wird die genehmigte Nutzung von weniger als 5 Personen in Anspruch genommen, kann die
Nutzungserlaubnis eingeschrankt oder widerrufen werden. Dies gilt nicht fur den Schulsport.

4.2.Die Gemeindeverwaltung behalt sich das Recht vor, bei langerfristiger Nichtnutzung (also
Blockierungen von Zeitfenstern ohne regelmaBige Nutzung) die Genehmigung zu widerrufen und zu
stornieren.

5. Zulassige Benutzung der Halle, Biihne und Festwiese vor der TuF

5.1. Die maximal zulassige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Vereinsmitglieder und Helfer) wird auf
970 Personen festgelegt. Besucher durfen sich nicht auf der Blhne, im Klichenbereich, im Foyer, im
Eingangsbereich sowie in den Sanitar- oder Nebenraumen aufhalten.

5.2.Die Buhne steht ausschlieBlich Ehninger Vereinen und Organisationen fur kulturelle bzw.
gesellschaftliche Zwecke zur Verfugung. Mogliche Ausnahmen, z.B. Prasentationen oder
Darbietungen im Rahmen einer Veranstaltung, konnen von der Gemeindeverwaltung
zugelassen werden. Das Tanzen des Publikums im Rahmen einer Veranstaltung ist auf der
Buhne nicht gestattet. Die Buhne darf ausschlieBlich von Vertretern des Veranstalters, seinen
Mitarbeitern und am Programm Mitwirkenden betreten werden.
Eine Nutzung fur sportliche Zwecke ist nicht zulassig

5.3. Die Festwiese vor der Turn- und Festhalle kann mit Genehmigung der Gemeindeverwaltung
eingeschrankt genutzt werden (z.B. Aufstellen eines Festzeltes, Biertischgarnituren). Der
geplante Verwendungszweck ist detailliert bei der Gemeindeverwaltung im Vertrag
anzugeben. Die Festwiese darf nur zu dem vereinbarten Zweck genutzt werden. Eine
Uberlassung an Dritte ist nicht gestattet.

5.4.Bei Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle kdnnen die Vereine die GroBkuche unter
Einhaltung der von der Gemeinde festgelegten Bedingungen mitnutzen. Dies ist im Vertrag
mitanzugeben. Kosten der Reinigung tragt der Veranstalter (s. Anlage 1 der Hausordnung,
Punkt 1.2.)

5.5.Der SchlieBdienst fiir den regelméaBigen Ubungsbetrieb und die nicht regelmé&Bigen Veranstaltungen
erfolgt durch den Hausmeister. Darliber hinaus kann der SchlieBdienst auch durch unterwiesene
Personen erfolgen. Die SchlieBmittel kdnnen beim diensthabenden Hausmeister abgeholt und
wieder abgegeben werden.
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6. Zustand und Benutzung des Vertragsgegenstandes

6.1.Der Nutzungsgegenstand wird in dem bestehenden, dem Nutzer bekannten Zustand Uberlassen. Er
gilt als ordnungsgeman ubergeben, wenn der Nutzer Mangel nicht unverziglich bei den Beauftragten
der Gemeinde geltend macht.

6.2.Beauftragte in diesem Sinne sind die Gemeindeverwaltung und der Hausmeister, die beide zu
verstandigen sind. Nachtragliche Beanstandungen konnen nicht mehr geltend gemacht werden.

6.3.Unabhéngig davon sind alle ersichtlichen Mangel unverziglich der Betreiberin bzw. lhren
Beauftragten mitzuteilen.

7. Flucht- und Rettungswege

7.1. Die Flucht- und Rettungswege — insbesondere im Bereich des Foyers und Eingangsbereich —muissen
zu jeder Zeit frei bleiben.

8. Alkohol- und Rauchverbot

8.1.Konsum von Alkohol istim gesamten Halleninnenbereich und in allen Nebenrdumen nicht zulassig —
auBer bei genehmigter Veranstaltung.

8.2.Rauchverbot im gesamten Innenbereich und Rauchen im unmittelbaren Eingangsbereich nur an
gekennzeichneten Platzen erlaubt.

9. Ordnungsvorschriften

Es ist nicht gestattet:

9.1. Hunde oder andere Tiere in die Turn- und Festhalle mit all den Nebenrdumen zu bringen
(Ausnahmen: Blinden- oder Assistenzhunde)

9.2. Speisen und Getranke in die zur sportlichen Nutzung vorgesehenen Rdume mitzubringen
(Ausnahme: nichtalkoholische Getranke in unzerbrechlichen Behaltnissen)

9.3.Aus hygienischen Grunden ist das Betreten der zur Sportausibung bestimmten Rdume mit
StraBenschuhen (auch Sportschuhe, die auf der StraBe getragen werden) und FuBballstiefeln
untersagt. Zulassig sind nur Sportschuhe mit abriebfester, nicht farbender Sohle.

9.4.Das Deponieren von StraBenschuhen, Bekleidung und Sporttaschen ist fur die Dauer des
Sportbetriebs auch in den Gerateraumen der Turn- und Festhalle zulassig.

9.5. Minderjahrige Nutzer dirfen die Sportrdume nur in Anwesenheit eines Lehrers oder
verantwortlichen Leiters betreten.
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9.6. Die Sportgerate durfen erst auf Anordnung und nach Freigabe durch den Turnlehrer oder den
Ubungsleiter benutzt werden. Zur Schonung des Bodens diirfen die Gerate an den jeweiligen
Stellplatz nur gefahren oder getragen werden. Die Nutzung der Sportgerate ist unabhangig von den
jeweiligen Eigentumsverhaltnissen nur unter qualifizierter Aufsicht und Anleitung gestattet.

9.7. Die Benutzung von Haftmitteln jeglicher Art (Kleber, Harz, Spray, Wachs usw.) ist nicht erlaubt. Bei
Zuwiderhandlungen werden den betreffenden Nutzern anteilige Reinigungskosten in Rechnung
gestellt.

9.8. Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. Sofern sich der Eigentiimer nicht meldet, lagert der
Hausmeister die Fundsachen flr maximal ein Jahr. Danach werden nicht abgeholte Fundsachen
gespendet oder entsorgt. Geldborsen, Ausweise und elektr. Gerate werden nach einer Woche dem
Fundamt der Gemeindeverwaltung Gbergeben. Ein Verwahrungsvertrag oder sonst eine besondere
Haftung fur Fundgegenstande wird nicht tbernommen.

9.9. Fahrzeuge durfen nur auf den von der Gemeinde festgelegten Stellplatzen abgestellt werden.

10. Besondere Pflichten der Nutzer

10.1. Die Ausgange und Notausgange sind unbedingt freizuhalten.
10.2. Die Festlegungen zur Reinigung und zur Beseitigung von Abfallen regelt die Hausordnung.

10.3. Die Beleuchtungs- und Beschallungsanlage sowie der Buhnenvorhang durfen nur von
eingewiesenen Fachkraften bedient werden. Der Zutritt zum Regieraum und zum
Technikraum auf der Buhne ist nur diesen Personen gestattet.

10.4. Die Bedienung der sonstigen technischen Einrichtungen erfolgt grundsatzlich durch
Bedienstete der Gemeinde. In Einzelfallen konnen andere Regelungen getroffen werden

10.5. Elektrisch betriebene Gerate bendtigen einen aktuellen Prifnachweis (z.B. Aufkleber) geman
DGUV V3 bzw. V4.

10.6. Eingebrachte Gerate und Einrichtungsgegenstande von Vereinen oder Organisationen durfen nur
mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung und in stets widerruflicher Weise in der gesamten Turn-
und Festhalle mit all Ihren Nebenraumen, Kabinen oder sonstigen Rdumen untergebracht werden.

10.7. Der Veranstalter verpflichtet sich, unzumutbare Larmbelastigungen der Nachbarschaft zu
vermeiden und die Veranstaltungsbesucher zu Ruhe und Ordnung, insbesondere auf den
Freifldchen und bei Verlassen der Halle und der Parkplatze anzuhalten.
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10.8. Die Tur im Foyer muss bei Veranstaltungen vollstandig geoffnet sein und wird bei
Saaloffnung vom Hausmeister oder einer hierzu unterwiesenen berechtigten Person gegen
das VerschlieBen gesichert.

10.9. Sofern bei einer Veranstaltung Getranke oder Speisen verzehrt werden, ist der
Schutzboden flur die Veranstaltung auszulegen und danach wieder aufzurollen.

10.10. Terminabsprache mit dem Hausmeister 5 Wochen vor Veranstaltungsbeginn — mindestens
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn muss zwischen dem Veranstalter und dem zustandigen
Hausmeister eine Begehung stattfinden. Das Begehungsprotokoll mit dem Hausmeister und der
eingereichte Mietvertrag mit seinen Anlagen werden Vertragsbestandteil.

10.11. Die Gemeinde erwartet von allen Nutzern, dass die Rdume einschlieBlich der gesamten
Einrichtung schonend und pfleglich behandelt werden. Jeder Benutzer hat auf groBtmaogliche
Sauberkeit insbesondere in den Umkleidekabinen, den sanitaren Anlagen und der Kiiche zu achten.

10.12. Bei Veranstaltungen gelten die von der Gemeinde vorgeschriebenen Bestuhlungsplane, die
vor der Veranstaltung festgelegt werden. Das Aufstellen und der Abbau des genehmigten und
vereinbarten Bestuhlungsplanes erfolgen grundsétzlich durch den Veranstalter.

10.13. Beginn und Ende der Veranstaltung richten sich nach den im Antrag auf
Nutzungsuberlassung angegebenen und festgelegten Zeiten. Der Veranstalter hat daflir zu sorgen,
dass das Ender der Veranstaltung der vereinbarte Zeitpunktist und eingehalten wird und die
gemieteten Raume zur vereinbarten Zeit geraumt und verlassen werden. Der beauftragte und
unterwiesene Veranstaltungsleiter hat bis zur vollstandigen Raumung anwesend zu sein. Sollte
sich der Beginn der Veranstaltung gegenuber dem vereinbarten Zeitpunkt &ndern, ist dies der
Gemeindeverwaltung/Liegenschaften umgehend mitzuteilen.

11. Hausrecht

11.1. Das Hausrecht obliegt grundsatzlich der Gemeindeverwaltung und dem zustandigen Hausmeister.
Beauftragte der Gemeinde haben jederzeit freien Zutritt. lhnen ist jede im Zusammenhang mit der
Uberlassung der Rdume erforderliche Auskunft zu erteilen.

11.2. Der Hausmeister ist berechtigt, samtlichen Nutzern im Rahmen dieser Benutzungsordnung
Weisungen zu erteilen.

11.3. Das Hausrecht wird flr die Dauer der Nutzungszeiten auf den verantwortlichen Lehrer, Trainer,
Ubungsleiter oder Veranstalter (ibertragen. Die Rechte des Eigentiimers, inklusive auch des
Hausrechts, bleiben hiervon unberuhrt.

11.4.Den Anweisungen des zur Ausubung des Hausrechts Berechtigten ist Folge zu leisten. Er ist
berechtigt (insbesondere, aber nicht nur bei groben oder wiederholten VerstoBen gegen diese
Benutzungsordnung), einzelne Personen vom Sportbetrieb auszuschlieBen und vom Grundstuick zu
verweisen. Uber einen dauerhaften bzw. zeitlich begrenzten Ausschluss einer Mannschaft, einer
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Vereinsgruppe oder eines Vereines entscheidet die Gemeindeverwaltung. Mannschaften oder
Vereine konnen auch ausgeschlossen werden, wenn einzelne Mitglieder gegen die
Benutzungsordnung verstoBen.

12. Haftung

12.1. Die Benutzer haften fur alle Beschadigungen und Verluste, die an oder in den Rdumen und ihren
Einrichtungen durch die Benutzer entstehen. Dies gilt ohne Rucksicht darauf, ob die
Beschadigungen durch den Nutzer, dessen Beauftragte, Teilnehmer an den sportlichen Ubungen
oder Besucher von Veranstaltungen verursacht wurden.

12.2. Die Gemeindeverwaltung kann den Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder die Hinterlegung
einer Sicherheitsleistung verlangen. Als Nachweis gilt auch die Mitgliedschaft im
Wirttembergischen Landessportbund e. V.

12.3.Der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtanspriichen seiner Bediensteten,
Mitglieder oder Beauftragten oder sonstiger Dritter flr Schaden frei, die im Zusammenhang mit der
Benutzung der Gberlassenen Rdume, Gerate und Anlagen stehen, soweit der Schaden nichtvon der
Gemeinde zu vertreten ist. Fur den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Nutzer auf die
Geltendmachung von Ruckgriffansprichen gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder
Beauftragte, soweit der Schaden nicht von der Gemeinde zu vertreten ist.

12.4.Die Gemeinde Ehningen Ubernimmt keine Haftung fir die vom Nutzer, seinen Mitarbeitern,
Mitgliedern, Beauftragten oder Besuchern eingebrachten Gegenstande, insbesondere Wertsachen.
Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf den AuBenbereich des gesamten Grundstticks
und beinhaltet den Diebstahl bzw. die Beschadigung von Fahrzeugen aller Art.

13. VerstoB gegen die Benutzungsordnung

13.1. Bei VerstoB gegen die Benutzungsordnungist der Nutzer auf Verlangen der Gemeinde zur sofortigen
Raumung und Herausgabe des Nutzungsgegenstandes verpflichtet.

13.2. Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Gemeinde berechtigt, die Rumung
und Instandsetzung auf Kosten und Gefahr des Nutzers durchfiihren zu lassen.

13.3. Der Nutzer bleibt in solchen Fallen zur Zahlung des Benutzungsentgelts verpflichtet, er haftet auch
fur etwaigen Verzugsschaden. Der Nutzer kann dagegen keine Schadenersatzansprliche geltend
machen.

14. Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Benutzungsordnung fiir die Turn- und Festhalle vom September 2016 auBer Kraft.
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15. Anlage

Anlage 1 Hausordnung:

1. Reinigung

Die

Reinigung erfolgt nach den Anweisungen des Hausmeisters unter Beruicksichtigung der nachfolgenden

Angaben:

1.1.

1.2.

Im Ubungsbetrieb

e Der Trainer/Lehrer ist dafur verantwortlich, dass die Kabinen in besenreinem, ordnungsgemaBem
Zustand verlassen werden, sodass diese im normalen Umfang von der Reinigungsfirma gereinigt
werden.

Im Veranstaltungsbetrieb

e Halle/Bihne/Umkleidekabinen: besenrein durch den Veranstalter, groBere Verunreinigungen
sind vorab feucht aufzuwischen

e Teekuche: grindliche Reinigung durch den Veranstalter

e GroBklche: besenrein durch den Veranstalter. Die Reinigung der Kliche erfolgt durch eine von
der Gemeindeverwaltung beauftragte Reinigungsfirma. Die Abrechnung erfolgt auf
Nachweis und wird dem Veranstalter durch die Gemeindeverwaltung in Rechnung gestellt.

e Toiletten/Duschen/Umkleide: besenreine Ubergabe durch den Veranstalter

e WC-Anlagen im Bereich des Foyers: mussen in Abhangigkeit der Besucherzahl gebucht
werden und wird dem Veranstalter zur Verfliigung gestellt. Die Abrechnung erfolgt pauschal
und wird dem Veranstalter durch die Gemeindeverwaltung in Rechnung gestellt.

e Tische: die Reinigung erfolgt durch den Veranstalter. Auf den Tischen dirfen keine Rlckstande
von der Veranstaltung vorhanden sein.

e Stuhle: Sitz- und Ruckenpolster mit Handfeger abkehren, bei groberen Verschmutzungen
halten Sie bitte Rlicksprache mit dem Hausmeister

» Wird die Reinigung nicht oder unzureichend durchgefiihrt, wird diese von der
Gemeindeverwaltung auf Kosten des Veranstalters veranlasst.

Abfall

e DieBeseitigung der Abfalle obliegt beim Veranstalter unverzuglich nach der Veranstaltung. Die
Regelungen der Abfallsatzung des Landkreises Boblingen sind einzuhalten. Wiederverwertbare
Stoffe (z. B. Altglas, Kartonagen) sind vom Veranstalter selbst zu den Sammelstellen zu bringen.

e Die Abfalleimer des AuBengelandes der Turn- und Festhalle werden vom Hausmeister
spatestens am Tag nach der Veranstaltung kontrolliert. Flr den Fall, dass sich nachweislich
Abfall der Veranstaltung darin befindet (z. B. Dekorationsmaterial, Speisekarten u.a.) hat der
Veranstalter nachtraglich die Kosten fur Aufwand und der Entsorgung zu tragen.
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» Sollte der Gemeindeverwaltung Kosten fir die Beseitigung von Abfallen entstehen, werden
diese dem Veranstalter nachtraglich in Rechnung gestellt.

3. Bestuhlung

e |m Stuhllager der Turn- und Festhalle stehen 750 Stuhle und 84 Tische zur Verfligung. Es
durfen nur diese Stuhle lt. Bestuhlungsplan verwendet werden. Fremde Stuhlarten sind nicht
zulassig.

e DasAufstellen und der Abbau des genehmigten und vereinbarten Bestuhlungsplanes erfolgen
grundséatzlich durch den Veranstalter.

e Die Stuhle durfen nicht im Freien aufgestellt werden. Der Verleih durch den Veranstalter an
andere Nutzer wird nicht gestattet.

e Der Veranstalter darf nicht mehr Karten ausgeben, als der jeweilige Bestuhlungsplan Platze
aufweist. Stehplatze sind nicht zugelassen.

4. Foyer und Toiletten im Bereich des Foyers

e Die Nutzung des Foyers zum Zwecke der Bewirtschaftung oder als zuséatzlicher
Veranstaltungsraum ist aus brandschutzrechtlichen Grunden nicht moéglich. Das Foyer ist
Zugangsbereich zur Turn- und Festhalle und als Fluchtweg ausgewiesen. Das Foyer ist nicht
alleine zu buchen.

e Die Nutzung der Toiletten im Bereich des Foyers ist bei offentlichen Veranstaltungen
obligatorisch. Die Reinigung erfolgt durch eine von der Gemeindeverwaltung beauftragte
Reinigungsfirma. Die Gemeinde erhebt fur die Nutzung der WC-Anlagen eine
Reinigungsgebiihr pauschal pro Veranstaltungstag von 100,- Euro.

e WC-Anlagen im Bereich des Foyers: Veranstalter haben die Nutzung vom Jugendtreff zu
dulden

5. Garderobenstidnder

e Garderobenstanderwerden auf Wunsch zur Verfugung gestellt. Dies istim Vertrag anzugeben.

6. Vorhandene technische Ausstattung

e Ton-und Lichttechnik (Lautsprecheranlage, Beleuchtungsanlage)
Es ist untersagt, ohne Fachkunde an der Technik und an den elektrischen Anlagen tatig zu werden.
Eine Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik ist durch den Veranstalter selbstindig zu beauftragen
Die Fachkraft fuir Veranstaltungstechnik ist auch dafir verantwortlich, technische Verdnderungen an
der Haustechnik, wieder in den techn. Urzustand zu versetzen.

e Rednerpult, Servierwagen (2x Stlick), Podeste (1x2m)

e |einwand, Mikrofon, Beamer/Datenprojektor (im Vertrag anzugeben, Nutzung nach
Einweisung)

e Flugel (im Vertrag anzugeben, Nutzung durch ausgebildete und eingewiesene Personen)

11
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7. Hallenboden

e Um auf dem Hallenboden Punktbelastungen und somit Druckstellen zu vermeiden, ist eine
max. Belastung von 500 kg/qm zuldssig, sofern es sich um eine statische Last handelt
(Gegenstand steht an Ort und Stelle). Wird die Last transportiert (= rollende Last), darf die Last
pro Rad 150 kg nicht Uberschreiten. Sofern der Gegenstand schwerer ist als 600 kg, muss der
Hallenboden sowohl bei Transport als auch Aufstellen mit Holzdielen ausgelegt werden,
damit die Verteilung der Last auf eine groBere Grundflache gewahrleistet ist. Die Halle darf
nicht mit Gabelstaplern oder Arbeitshilfen mit einem Gewicht tuber 600 kg befahren werden.

8. Schutzboden

e Bei Veranstaltungen, bei denen Besucher die Halle mit StraBenschuhen betreten bzw.
Getranke oder Speisen verzehrt werden, ist der Schutzboden fur die Veranstaltung
auszulegen und danach wieder aufzurollen. Dies gilt auch, wenn die Bewirtschaftung in
den Nebenrdumen der Turn- und Festhalle oder im Freien stattfindet.
Einzelfallentscheidungen sind nach Riicksprache mit den Hausmeistern moglich.

o Diese Tatigkeit ist ausschlieBlich vom Veranstalter abzuwickeln, der Hausmeister steht —
auBer fur Fragen - hierfur nicht zur Verfigung. Aufwendungen, die dem Hausmeister
entstehen, wenn die Nutzer den Schutzboden nicht sachgemaB verlegen, werden dem
Nutzer entsprechend dem geltenden Bauhofstundensatz in Rechnung gestellt.

e FEine evtl. Nassreinigung des Schutzbodens erfolgt bei entsprechender Verschmutzung
durch den Hausmeister, nachdem die Veranstaltungsfliche geraumt und besenrein
Ubergeben wurde. Erst nach der erforderlichen Trocknungszeit von ca. einer Stunde kann
der Boden vom Veranstalter wieder aufgerollt werden. Dies ist im Veranstaltungsablauf
zeitlich zu berucksichtigen.

e Das Verlegen und Wiederaufnehmen des Bodens erfolgt mittels eines speziellen Auf- und

Abrollgerates.

Hier ist ausreichend Zeit einzuplanen:

Ausrollen: Bedienung von mindestens 3 Personen
Aufrollen: Bedienung von mindestens 6 Personen

Dies ist vom Veranstalter selbstandig zu leisten.

o Jegliche sportlichen Betatigungen bei ausgelegtem Schutzboden sind nicht gestattet.
Dies hat Sicherheitsrelevante Griinde.

9. Beschadigungen an Einrichtungsgegenstanden

o Durch die Nutzung eingetretene Beschadigungen sowie Mangel in den Rdumen, ihrer
technischen Anlagen und Einrichtungsgegenstande sind dem Hausmeister unverziglich zu
melden.
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Eventuelle Beschadigungen an Einrichtungsgegenstanden der Halle, ihrer Nebenrdume und an
den AuBenanlagen, welche nachweislich durch den Veranstalter oder seine Besucher
verursacht wurden, werden vom Hausmeister der Gemeindeverwaltung gemeldet, welche die
Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung veranlasst. Fur die Kosten hat der Veranstalter
aufzukommen.

Nach vorheriger Absprache mit der Gemeinde Ehningen kdnnen die
Reparaturen/Ersatzbeschaffungen unter folgenden Voraussetzungen auch durch den
Veranstalter veranlasst werden:

vollstandige Erledigung innerhalb von sechs Wochen nach der Veranstaltung,

fachmannische Ausflihrung durch einen niedergelassenen Handwerksbetrieb
oder gleichwertige Eigenleistung,

gleichwertige Ersatzbeschaffung in Optik und Funktionsfahigkeit.

10. Rundfunk, Fernsehen, Bandaufnahmen Horfunk, Fernseh- und Tonbandaufnahmen

Direktsendungen fur und durch den Rundfunk bedurfen der Erlaubnis des Blrgermeisters und
des Veranstalters.

Uber die Hohe der fiir solche Aufnahmen und Direktsendungen zu leistenden Vergiitungen wird
mit den Veranstaltern jeweils eine besondere Vereinbarung getroffen.

11. Versicherung

Der Veranstalter/Nutzer hat vor Nutzungsbeginn eine ausreichende
Haftpflichtversicherung fir Personen- und Sachschaden und fur Vermogensschaden
abzuschlieBen, durch welche auch die Freistellungsanspriiche gedeckt werden. Auf
Verlangen der Gemeindeverwaltung hat der Veranstalter/Nutzer die Versicherungspolice
vorzulegen sowie die aktuelle Pramienzahlung nachzuweisen.

Bei Nutzungen, bei denen Teilnehmer, Besucher oder Anlagen in besonderem MaBe
gefahrdet sein konnten, ist der Veranstalter/Nutzer verpflichtet, auBerdem eine
entsprechende Versicherung abzuschlieBen, von deren Nachweis die Uberlassung
abhangig gemacht werden kann.

12. Ubergabe der Halle und Hausmeisterbetreuung

Spatestens eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung findet unter Anwesenheit des
Hausmeisters, eines vom Verein benannten, unterwiesenen und ortskundigen
Veranstaltungsleiters und - falls vor Ort — eines unterwiesenen und ortskundigen
Vertreters der Brandschutzwache eine Begehung und Ubergabe der Turn- und Festhalle
statt. Dabei wird die Bestuhlung kontrolliert, alle Raume besichtigt und eventuelle Mangel,
Verluste oder anderweitige Schaden sofort in einem Protokoll festgehalten und von den
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Anwesenden unterzeichnet. Fehler oder falsche Aufbauten miissen sofort vor Offnung der
Halle beseitigt werden.

e Der Hausmeister handigt dem unterwiesenen und ortskundigen Veranstaltungsleiter vor
Beginn der Veranstaltung gegen Unterschrift eine Liste mit den Hausmeistertatigkeiten
aus und erklart die einzelnen Arbeiten bei der Ubergabe der Halle an Ort und Stelle, vor
allem den Raumungsfall und deren Tatigkeiten.

e Die Schlusselubergabe erfolgt frihestens 1 Tag vor Aufbau, spatestens am Tag des
Aufbaus gegen Unterschrift auf dem Ubergabeprotokoll. Die Schlissel sind dem
Hausmeister spatestens beim Verlassen der besenreinen Halle zurlckzugeben, bei
Reinigung direkt im Anschluss an die Veranstaltung am folgenden Tag.

e Wird dem Hausmeister nicht eindeutig eine verantwortliche Person genannt und ist eine
gemeinsame Begehung und Ubergabe der Halle aus diesem Grund nicht méoglich, liegt im
Zweifelsfall die Verantwortung beim Vorstand bzw. dem gesetzlichen Vertreter des
Veranstalters.

13. BrandschutzmaBBnahmen

e Das Rauchen ist in allen Rdumlichkeiten der Turn- und Festhalle untersagt. Es sind die
daflr vorgesehenen gekennzeichneten Bereiche auBerhalb zu nutzen.

e Im Brandfall und bei sonstigen Gefahrensituationen sind die Besucher verpflichtet, das
Haus unverziglich Uber den nachstgelegenen Ausgang, insbesondere die
gekennzeichneten Notausgange, zu verlassen. Eine Garderobenausgabe findet in diesem
Fall nicht statt.

e Dekorationen, groBe Brandlasten insbesondere auf Buhnen sowie Szenenfldchen sind
stets so gering wie moglich zu halten und entsprechend den Vorschriften DIN 4102.

14. Alligemeine SicherheitsmaBnahmen

e Besucher kdnnen aus Veranstaltungen verwiesen werden, wenn sie diese storen, andere
Besucher belastigen oder in sonstiger Weise gegen ihre Pflichten aus dem
Vertragsverhaltnis, unter Berlcksichtigung der  vorliegenden Allgemeinen
Vertragsbedingungen, verstoBen haben.

e Einem Besucher kann bereits der Zutritt verweigert werden, wenn die begrindete

Vermutung besteht, dass dieser die Vorstellung storen oder andere Besucher belastigen
wird (z. B. offensichtliche Alkoholisierung).
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¢ Im Ubrigen ist die Mitnahme samtlicher Gegenstande untersagt, die aufgrund ihrer GroBe,
Ausstattung oder Funktion, auch nach Beurteilung des Personals, zu einer
Beeintrachtigung der Veranstaltung oder anderer Besucher fuhren kénnen.

Anlage 2:
Besondere Sicherheitshinweise
a. Notruf: Fur Notfalle sind folgende Telefonanschliisse vorhanden:
i. im Erste-Hilfe-Raum

ii. am Treppenaufgang an der linken Wandweiter, der von den Umkleideraumen zur
Buhne fihrt

b. Erreichbar sind uber diese Anschlusse:
Polizei (110) sowie die integrierte Rettungsleitstelle des Rettungsdienstes und der
Feuerwehr (112)
c. Defibrillatoren-Standorte
i. im Erste-Hilfe-Raum
d. Dieinder Turn- und Festhalle angebrachten Feuerloscher durfen nicht von ihrem Standort
entfernt werden. Sofern Feuerloscher nachweislich bei der Veranstaltung beschadigt

wurden, hat der Veranstalter die Kosten fuir die Reparatur oder ggf. den Ersatz zu tragen.

e. Feuerloscher, Feuermelder und Notausgangsschilder durfen nicht mit Dekorations- oder
anderem Material Uberklebt werden.

f. Notausgangstiren missen frei zuganglich und jederzeit ohne Hilfsmittel nach
auBen zu 6ffnen sein. Das AbschlieBen, Verstellen, Verkeilen von Turen wahrend einer
Veranstaltung ist nicht zuldssig, auch nicht zeitweilig.

g. Die Beleuchtung samtlicher Fluchtwege muss standig eingeschaltet sein.

h. Bei Stérungen der Haustechnik ist der Hausmeister sofort zu unterrichten.

i. Alle Gerate mussen den jeweiligen gesetzlichen Prifumfang und den entsprechenden
Normen gerecht werden.

j.  Kinderwagen werden je nach Veranstaltungsart vom Garderobendienst verwahrt.

k. Fur Rollstuhlfahrer sind die ausgewiesenen Platze zu nutzen.
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GEMEEINDEG
HNINGEN
Vertrag —

Uber die Anmietung Begegnungsstatte und damit einhergehende Nebenleistungen
zwischen der

Gemeinde Ehningen
Konigstr. 29
71139 Ehningen

vertreten durch Blirgermeister Herrn Lukas Rosengriin, dieser vertreten durch das Bauamt: Bauen und
Liegenschaften, Daniela Kraft —nachstehend Gemeinde Ehningen oder Betreiberin genannt —

und

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vertreten durch den Vorstand Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
— nachstehend Mieter genannt —

Zur mietweisen Uberlassung der Begegnungsstétte schlieRen die Parteien diesen Vertrag mit dem
folgenden Inhalt.

1  Vertragszweck
Der Vertragsschluss erfolgt zur Durchfiihrung nachfolgender Veranstaltung:

Veranstalter (i. S. d. VStattVO): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Veranstaltungstitel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungszeitraum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungskategorie: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Diese Angaben sind wesentliche Vertragsgrundlage. Anderungen sind nur unter vorheriger
Zustimmung der Betreiberin mindestens in Textform zuldssig.

2  Mietgegenstand und Nutzungszeitraum
Zum Zweck der Durchfiihrung der oben genannten Veranstaltung vermietet die Betreiberin folgende
Bereiche:




3 Zulassige Benutzung der Rdume

3.1. Die Raume diirfen vom Veranstalter nur zu der im Mietvertrag genannten Veranstaltung benutzt
werden. Gewerbeauslibungen sind nicht zuldssig. Die Gemeinde Uberldasst dem Nutzer die
Begegnungsstatte mit Kiiche, den WCs und ggf. Nebenrdumen.

Eine sonstige Nutzung oder der Aufenthalt weiterer Personen sind vor und nach der geplanten
Veranstaltung nicht zuldssig. Insbesondere sind nach Veranstaltungsende samtliche elektrische
Anlagen (mit Ausnahme der Kiihlschranke) auszuschalten, alle Fenster und Tiren zu schlieRen und der
Schlissel vom Zentralschalter fiir Beleuchtung und Elektroeinrichtung einmal herumzudrehen.

3.2.Montag bis Freitag 08:00 — 22:00 Uhr, Wochenende 8:00 — 22:00 Uhr

3.3.Die Begegnungsstatte ist max. fliir die in den Bestuhlungspldanen ausgewiesenen Sitzplatze
zugelassen, Stehpldatze sind nicht erlaubt. Der Auf- und der Abbau erfolgen grundsatzlich
selbstandig durch den Veranstalter. Nach Ende der Veranstaltung ist das Stellen der Tische und
Stiihle wie vorgeschrieben It. Anfangsbestuhlung wieder einzuhalten. Andere Bestuhlungsarten
und das Mitbringen von eigenen Stiihlen sind nicht erlaubt.

4  Mietzins
Soweit ein Mietzins vereinbart wurde, betradgt dieser

€ XXX

5 Kaution
Der Mieter verpflichtet sich, zur Sicherung etwaiger Anspriiche der Betreiberin oder zur Deckung von
Schaden, eine Kaution in Hohe von

€ XXX

zu hinterlegen. Die Hinterlegung kann durch Einzahlung auf das bekannte Konto der Betreiberin oder
in bar erfolgen. In jedem Fall muss die Kaution rechtzeitig vor Beginn des Nutzungszeitraums (in der
Regel mindestens 14 Tage vorher) bei der Betreiberin eingehen.

6  Eventuelle zusatzliche Leistungen

In einer Preiskalkulation/dem Angebot der Betreiberin sind die im vereinbarten Gesamtpreis
enthaltenen Leistungen der Betreiberin erwahnt. Alle in der Preiskalkulation nicht enthaltenen
Leistungen und Kosten stellen Zusatzleistungen der Betreiberin dar, die dem Mieter auch zusatzlich
berechnet werden.

7  Zahlung

7.1  Zahlungsbedingungen, Filligkeit

7.1.1 Gesamtabrechnung, Vorauszahlung

Nach Durchfiihrung der Veranstaltung erfolgt eine Gesamtabrechnung durch die Betreiberin. Die
Verglitung ist spatestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt einer ordnungsgemafen
Rechnung/Gesamtabrechnung an Betreiberin zu bezahlen.

Zur Sicherung ihrer Anspriiche ist die Betreiberin berechtigt, Vorauszahlungen und bankibliche
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Werden Umstande bekannt, die die Kreditwiirdigkeit des Mieters
in Frage stellen, ist die Betreiberin berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fallig zu stellen.




7.2 Umsatzsteuer

Sofern nicht ausdriicklich anders bezeichnet, sind die von der Betreiberin angegebenen Preise, sowohl
in der (vorlaufigen) Preiskalkulation als auch in diesem Vertrag und den weiteren Dokumenten, Preise
in EUR und verstehen sich rein netto zuziiglich gesetzlicher Geblihren, Abgaben und Steuern.

8 Individualvereinbarungen
Folgende Abweichungen von den Regelungen dieses Vertrags und der darin genannten Anlagen sind
vereinbart:

e  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
e  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

9  Weitere Regelungen, Einbeziehung in Vertrag

Mit Vertragsschluss erkennt der Mieter auch die Geltung der nachfolgenden Regelungen an. Er ist
verpflichtet, die darin enthaltenen Regelungen zu beachten. Er hat sicherzustellen, dass auch von ihm
zur Verrichtung oder Erfiillung Bestellte zur Einhaltung dieser Regelungen verpflichtet werden.

Anlage 1. Allgemeine Nutzungsbedingungen (einsehbar unter www.ehningen.de/xxxx)
Anlage 2. Nutzungsanfrage (zusammen mit dem Mietvertrag zu Gibersenden)
Anlage 3. Ubergabeprotokoll

10 Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel

Soweit in diesem Vertrag unter Ziffer 8. individuelle Vereinbarungen getroffen wurden, sind
Anderungen dieser individuellen Vereinbarungen nur schriftlich zuléssig. Dies gilt auch fiir einen
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

Sollten einzelne Klauseln dieser Individualvereinbarungen unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit der Ubrigen Vereinbarungen und des Vertrages insgesamt davon
unbertihrt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Vereinbarung soll diejenige
wirksame und durchfiihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am
nachsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchfiihrbaren
Bestimmung verfolgt haben.

Ehningen, den fir die Gemeinde

Datum Mieter




GEMEEINDEG
HNINGEN
Vertrag —

Gber die Anmietung des Sportzentrums Schalkwiese und damit einhergehende Nebenleistungen
zwischen der

Gemeinde Ehningen
Konigstr. 29
71139 Ehningen

vertreten durch Blirgermeister Herrn Lukas Rosengriin, dieser vertreten durch das Bauamt: Bauen und
Liegenschaften, Daniela Kraft —nachstehend Gemeinde Ehningen oder Betreiberin genannt —

und

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vertreten durch den Vorstand Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
— nachstehend Mieter genannt —

Zur mietweisen Uberlassung des Sportzentrums Schalkwiesen schlieRen die Parteien diesen Vertrag
mit dem folgenden Inhalt.

1  Vertragszweck
Der Vertragsschluss erfolgt zur Durchfiihrung nachfolgender Veranstaltung:

Veranstalter (i. S. d. VStattVO): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Veranstaltungstitel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungszeitraum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungskategorie: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Diese Angaben sind wesentliche Vertragsgrundlage. Anderungen sind nur unter vorheriger
Zustimmung der Betreiberin mindestens in Textform zuldssig.

2  Mietgegenstand und Nutzungszeitraum
Zum Zweck der Durchfiihrung der oben genannten Veranstaltung vermietet die Betreiberin folgende
Hallen, Hallenteile und Bereiche:




3 Zulassige Benutzung der Rdume

Die Raume der Sporthallen 1 und 2 — insbesondere das Foyer der Sporthalle 1 — dirfen ausschlieRlich
flr Sportveranstaltungen bzw. Zusammenkiinfte mit sportlichem Hintergrund genutzt werden (z. B.
Abteilungsbesprechungen, Bewirtschaftung von Sportveranstaltungen, Rundenabschlisse; keine
Nutzung mit privatem Charakter, Weihnachtsfeiern oder dergleichen).

3.1 Sporthalle 1 (alte Halle), genehmigt als Versammlungsstatte:

Die maximal zuldssige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Sportler und Betreuer) wird auf 730
Personen festgelegt. Besucher diirfen sich auf den Triblinen, im Foyer und im Eingangsbereich sowie
in den Sanitarraumen im Obergeschoss aufhalten.

Die Halle sowie der Bereich mit den Umkleiden ist nur fiir die Sportler vorgesehen.

3.2 Sporthalle 2 (neue Halle) —keine Versammlungsstatte:

3.2.1 Reine Ubungshalle fiir den Sportbetrieb, nicht genehmigt als Versammlungsstitte. Die
maximal zuldssige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Sportler und Betreuer) wird auf 199
Personen festgelegt, davon maximal 172 Besucher.

3.2.2 Die Besucher diirfen sich nur auf den Zuschauersitzplatzen vor der Glasfassade, im Foyer und
im Eingangsbereich sowie in den zugehodrigen Sanitarraumen aufhalten.

3.2.3 Die Halle selbst, der Bereich mit den Umkleiden und der Turnschuhgang im Obergeschoss sind
ausschlieBlich fir die Sportler vorgesehen.

4  Mietzins
Soweit ein Mietzins vereinbart wurde, betradgt dieser

€ XXX

5 Kaution
Der Mieter verpflichtet sich, zur Sicherung etwaiger Anspriiche der Betreiberin oder zur Deckung von
Schaden, eine Kaution in Hohe von

€ XXX

zu hinterlegen. Die Hinterlegung kann durch Einzahlung auf das bekannte Konto der Betreiberin oder
in bar erfolgen. In jedem Fall muss die Kaution rechtzeitig vor Beginn des Nutzungszeitraums (in der
Regel mindestens 14 Tage vorher) bei der Betreiberin eingehen.

6  Eventuelle zusatzliche Leistungen

In einer Preiskalkulation/dem Angebot der Betreiberin sind die im vereinbarten Gesamtpreis
enthaltenen Leistungen der Betreiberin erwahnt. Alle in der Preiskalkulation nicht enthaltenen
Leistungen und Kosten stellen Zusatzleistungen der Betreiberin dar, die dem Mieter auch zusatzlich
berechnet werden.

7  Zahlung

7.1  Zahlungsbedingungen, Filligkeit

7.1.1  Gesamtabrechnung, Vorauszahlung

Nach Durchfilhrung der Veranstaltung erfolgt eine Gesamtabrechnung durch die Betreiberin. Die
Verglitung ist spatestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt einer ordnungsgemafien
Rechnung/Gesamtabrechnung an Betreiberin zu bezahlen.




Zur Sicherung ihrer Anspriiche ist die Betreiberin berechtigt, Vorauszahlungen und bankiibliche
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Werden Umstdande bekannt, die die Kreditwirdigkeit des Mieters
in Frage stellen, ist die Betreiberin berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fallig zu stellen.

7.2 Umsatzsteuer

Sofern nicht ausdricklich anders bezeichnet, sind die von der Betreiberin angegebenen Preise, sowohl
in der (vorlaufigen) Preiskalkulation als auch in diesem Vertrag und den weiteren Dokumenten, Preise
in EUR und verstehen sich rein netto zuziglich gesetzlicher Geblihren, Abgaben und Steuern.

8 Individualvereinbarungen
Folgende Abweichungen von den Regelungen dieses Vertrags und der darin genannten Anlagen sind
vereinbart:

o  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
o  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
o  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

9  Weitere Regelungen, Einbeziehung in Vertrag

Mit Vertragsschluss erkennt der Mieter auch die Geltung der nachfolgenden Regelungen an. Er ist
verpflichtet, die darin enthaltenen Regelungen zu beachten. Er hat sicherzustellen, dass auch von ihm
zur Verrichtung oder Erfiillung Bestellte zur Einhaltung dieser Regelungen verpflichtet werden.

Anlage 1. Allgemeine Nutzungsbedingungen (einsehbar unter www.ehningen.de/xxxx)
Anlage 2. Nutzungsanfrage (zusammen mit dem Mietvertrag zu Gbersenden)
Anlage 3. Ubergabeprotokoll

10 Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel

Soweit in diesem Vertrag unter Ziffer 8. individuelle Vereinbarungen getroffen wurden, sind
Anderungen dieser individuellen Vereinbarungen nur schriftlich zuléssig. Dies gilt auch fiir einen
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

Sollten einzelne Klauseln dieser Individualvereinbarungen unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit der Ubrigen Vereinbarungen und des Vertrages insgesamt davon
unberihrt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Vereinbarung soll diejenige
wirksame und durchfiihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am
nachsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchfiihrbaren
Bestimmung verfolgt haben.

Ehningen, den fur die Gemeinde

Datum Mieter




GEMEEINDEG
HNINGEN
\ertrag —

Uber die Anmietung der Turn- und Festhalle und damit einhergehende Nebenleistungen
zwischen der

Gemeinde Ehningen
Konigstr. 29
71139 Ehningen

vertreten durch Burgermeister Herrn Lukas Rosengrin, dieser vertreten durch das Bauamt:
Bauen und Liegenschaften, Daniela Kraft — nachstehend Gemeinde Ehningen oder
Betreiberin genannt -

und

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vertreten durch den Vorstand Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
—nachstehend Mieter genannt —

Zur mietweisen Uberlassung der Turn- und Festhalle schlieBen die Parteien diesen Vertrag mit dem
folgenden Inhalt.

1 Vertragszweck
Der Vertragsschluss erfolgt zur Durchfuhrung nachfolgender Veranstaltung:

Veranstalter (i. S. d. VStattvVO): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungstitel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungszeitraum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Veranstaltungskategorie: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Diese Angaben sind wesentliche Vertragsgrundlage. Anderungen sind nur unter vorheriger
Zustimmung der Betreiberin mindestens in Textform zulassig.

2 Mietgegenstand und Nutzungszeitraum
Zum Zweck der Durchfuhrung der oben genannten Veranstaltung vermietet die Betreiberin
folgende Bereiche:




3 Zulassige Benutzung der Raume

3.1. Die maximal zulassige Personenzahl (inkl. Besucher, aktive Vereinsmitglieder und Helfer)
wird auf 970 Personen festgelegt. Besucher diirfen sich nicht auf der Blihne, im
Kiichenbereich, im Foyer, im Eingangsbereich sowie in den Sanitar- oder Nebenrdumen
aufhalten.

3.2. Die Buhne steht ausschlieBlich Ehninger Vereinen und Organisationen fur kulturelle
bzw. gesellschaftliche Zwecke zur Verfugung. Mogliche Ausnahmen, z.B.
Prasentationen oder Darbietungen im Rahmen einer Veranstaltung, kbnnen von der
Gemeindeverwaltung zugelassen werden. Das Tanzen des Publikums im Rahmen
einer Veranstaltung ist auf der Buhne nicht gestattet. Die Blihne darf ausschlieBlich
von Vertretern des Veranstalters, seinen Mitarbeitern und am Programm
Mitwirkenden betreten werden. Eine Nutzung fur sportliche Zwecke ist nicht zulassig

3.3. Die Festwiese vor der Turn- und Festhalle kann mit Genehmigung der
Gemeindeverwaltung eingeschrankt genutzt werden (z.B. Aufstellen eines
Festzeltes, Biertischgarnituren). Der geplante Verwendungszweck ist detailliert bei
der Gemeindeverwaltung im Vertrag anzugeben. Die Festwiese darf nur zu dem
vereinbarten Zweck genutzt werden. Eine Uberlassung an Dritte ist nicht gestattet.

3.4. Bei Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle konnen die Vereine die GroBkliche
unter Einhaltung der von der Gemeinde festgelegten Bedingungen mitnutzen. Dies
istim Vertrag mitanzugeben. Kosten der Reinigung tragt der Veranstalter

3.5. Bei Veranstaltungen muss die Turn- und Festhalle mit ihren Nebenrdumen und
AuBenbereichen von den Besuchern bis spatestens 01:00 Uhr verlassen werden. Der
Veranstalter kann nach Ende der Veranstaltung mit dem Abbau/Reinigung beginnen, dies ist
im Vertrag mit anzugeben. Bis spéatestens 02:00 Uhr ist die komplette Liegenschaft
abzuschlieBen und zu verlassen.

4 Mietzins
Soweit ein Mietzins vereinbart wurde, betragt dieser

€ XXX

5 Kaution
Der Mieter verpflichtet sich, zur Sicherung etwaiger Ansprliche der Betreiberin oder zur Deckung
von Schaden, eine Kaution in Hohe von

€ XXX

zu hinterlegen. Die Hinterlegung kann durch Einzahlung auf das bekannte Konto der Betreiberin
oderinbarerfolgen. In jedem Fall muss die Kaution rechtzeitig vor Beginn des Nutzungszeitraums
(in der Regel mindestens 14 Tage vorher) bei der Betreiberin eingehen.

6 Eventuelle zuséatzliche Leistungen

In einer Preiskalkulation/dem Angebot der Betreiberin sind die im vereinbarten Gesamtpreis
enthaltenen Leistungen der Betreiberin erwahnt. Alle in der Preiskalkulation nicht enthaltenen
Leistungen und Kosten stellen Zusatzleistungen der Betreiberin dar, die dem Mieter auch
zusatzlich berechnet werden.




7 Zahlung
7.1 Zahlungsbedingungen, Falligkeit

7.1.1 Gesamtabrechnung, Vorauszahlung

Nach Durchfiihrung der Veranstaltung erfolgt eine Gesamtabrechnung durch die Betreiberin. Die
Vergutung ist spatestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt einer ordnungsgemaBen
Rechnung/Gesamtabrechnung an Betreiberin zu bezahlen.

Zur Sicherung ihrer Anspriche ist die Betreiberin berechtigt, Vorauszahlungen und bankubliche
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Werden Umstande bekannt, die die Kreditwurdigkeit des
Mieters in Frage stellen, ist die Betreiberin berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fallig zu
stellen.

8 Umsatzsteuer

Sofern nicht ausdrlcklich anders bezeichnet, sind die von der Betreiberin angegebenen Preise,
sowohl in der (vorlaufigen) Preiskalkulation als auch in diesem Vertrag und den weiteren
Dokumenten, Preise in EUR und verstehen sich rein netto zuzlglich gesetzlicher Gebuhren,
Abgaben und Steuern.

9 Individualvereinbarungen

Folgende Abweichungen von den Regelungen dieses Vertrags und der darin genannten Anlagen
sind vereinbart:

e Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
e Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
e Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

10 Weitere Regelungen, Einbeziehung in Vertrag

Mit Vertragsschluss erkennt der Mieter auch die Geltung der nachfolgenden Regelungen an. Erist
verpflichtet, die darin enthaltenen Regelungen zu beachten. Er hat sicherzustellen, dass auchvon
ihm zur Verrichtung oder Erfullung Bestellte zur Einhaltung dieser Regelungen verpflichtet
werden.

Anlage 1. Allgemeine Nutzungsbedingungen (einsehbar unter www.ehningen.de/xxxx)
Anlage 2. Nutzungsanfrage (zusammen mit dem Mietvertrag zu Ubersenden)
Anlage 3. Ubergabeprotokoll

11 Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel

Soweit in diesem Vertrag unter Ziffer 9. individuelle Vereinbarungen getroffen wurden, sind
Anderungen dieser individuellen Vereinbarungen nur schriftlich zuldssig. Dies gilt auch fiir einen
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

Sollten einzelne Klauseln dieser Individualvereinbarungen unwirksam oder undurchfuhrbar sein
oder werden, bleibt die Wirksamkeit der Ubrigen Vereinbarungen und des Vertrages insgesamt
davon unberuhrt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfuhrbaren Vereinbarung soll
diejenige wirksame und durchfUhrbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen




Zielsetzung am né&chsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchfihrbaren Bestimmung verfolgt haben.

Ehningen, den fur die Gemeinde
Datum Mieter
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Nutzu Ngsa nfrage firr Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle

Um weitere Nachfragen vermeiden zu kdnnen, bitten wir Sie alle Felder auszufillen!

1. Angaben zur Veranstaltung

1.1. Aligemeines

Bezeichnung der Veranstaltung:

Veranstaltungsdatum mit Wochentag:

Veranstaltungsbeginn und -Ende (Uhrzeit):

Ende Darbietung / Programm (Uhrzeit):

Aufbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): ab

Abbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): beendet um

Erwartete Besucherzahl (ggf. pro Tag):

Eintrittsgeld: L nein O ja Euro pro Person:
Offentliche Veranstaltung: L nein O ja Kommerzieller Charakter: [ nein O ja

Anzahl der Mitwirkenden:

1.2. Art der Veranstaltung

[ Blutspende [ Ehrungsveranstaltung
(] Fasching [ Guggentreffen

[ Konzert (1 Neujahrsempfang

[J Tauschbérse [J Theatervorstellung

1 Weinfest [ sonstige Veranstaltung:

1.3. Rdumlichkeiten

U Biihne U GroRkiiche O Halle
(Kostenersatz Reinigung
GrofRkiiche nach Aufwand)

I Nur Foyer - wegen Toiletten O Teekiche
(Kostenersatz Reinigung
pauschal)

I Umkleidekabinen, benétigte Anzahl: Stk.
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Nutzung der Kiiche O nein O ja
[ Besteck [ Glaser [ Geschirr [ Geschirrsptihimaschine [ Kaffeemaschine

[ Geschirr wird selbst gestellt

Es werden elektrische Gerate mitgebracht: L nein O ja

Hinweis: Mitgebrachte elektrische Gerdte diirfen in den Rdumen nur genutzt werden, wenn sie gemdfs der Vorschrift 3
der DGUV in Verbindung mit der Vorschrift VDE 0100 Teil 200 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind. Sie miissen
sich in einwandfreiem Zustand befinden. Das gilt auch fiir (Verldngerungs-) Kabel.

Nutzung des AuRenbereichs (vor der Halle):

[ Bewirtung [ Sonstiges:

Sondernutzungserlaubnis beim Ordnungsamt beantragt: O neinja

Nutzung der Festwiese

[ Bierbankgarnituren ] Sonstiges:
Sondernutzungserlaubnis beim Ordnungsamt beantragt: O nein [ ja
Zeltaufbauten / fliegende Bauten L nein [ ja

(Informieren Sie uns auf einem Zusatzblatt tiber die geplanten Aufbauten, fiigen Sie einen Plan / eine
bemalite Skizze bei und kontaktieren Sie hierzu die lokale Baubeh6rde/LRA BB)

Bestuhlung

Eine Auswahl an genehmigten Bestuhlungsplanen finden Sie auf unserer Homepage ehningen.ebusy.de

[ Ausgewahlter Bestuhlungsplan V

Die Bestuhlungspldne in ihrer jeweiligen Fassung sind unbedingt einzuhalten.

[ Von den Veranstaltungspldanen abweichende Bestuhlungsvarianten

Soll abweichend von den Veranstaltungsplédnen bestuhlt werden, so hat dies der Veranstalter in kenntlicher Form auf
DIN A3-Gréf3e darzustellen und den Plan auf eigene Kosten vom Landratsamt genehmigen zu lassen. Er verpflichtet sich
ferner, mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung eine DIN A3-Kopie an den Hausmeister sowie ggf. an die
Brandsicherheitswache zu lbermitteln.

Hinweis: Die Stiihle diirfen nicht im Freien aufgestellt werden!

Hallenboden

Um auf dem Hallenboden Punktbelastungen und somit Druckstellen zu vermeiden, ist eine max. Belastung von
500 kg /m? zuldssig, sofern es sich um eine statische Last handelt (Gegenstand steht an Ort und Stelle). Wird die Last
transportiert (= rollende Last), darf die Last pro Rad 150 kg nicht (iberschreiten. Sofern der Gegenstand schwerer ist als
600 kg, muss der Hallenboden sowohl bei Transport als auch Aufstellen mit Holzdielen ausgelegt werden, damit die
Verteilung der Last auf eine gréfiere Grundfldche gewdhrleistet ist. Die Halle darf nicht mit Gabelstaplern oder
Arbeitshilfen mit einem Gewicht (iber 600 kg befahren werden

Schutzboden L nein O ja

Bei Veranstaltungen, bei denen Besucher die Halle mit StrafSenschuhen betreten bzw. Getrénke und Speisen verzehrt
werden, ist der Schutzboden auszulegen und danach wieder aufzurollen.

Diese Tdtigkeit ist ausschliefslich vom Veranstalter abzuwickeln, der Hausmeister steht — mit Ausnahme auftretender
Fragen — hierfiir nicht zur Verfiigung. Eine evtl. Nassreinigung des Schutzbodens erfolgt bei entsprechender
Verschmutzung durch den Hausmeister, nachdem die Veranstaltungsfidche gerdumt und besenrein iibergeben wurde.
Erst nach der erforderlichen Trocknungszeit von ca. 2 Stunden kann der Boden vom Veranstalter wieder aufgerollt
werden. Dies ist im Veranstaltungsablauf zeitlich zu beriicksichtigen - Das Verlegen und Wiederaufnehmen des Bodens
erfolgt mittels eines speziellen Auf- und Abrollgerdtes, das von zwei oder drei Personen bedient wird. Fiir das Aufrollen
des Bodens werden sechs Personen empfohlen.
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2. Angaben zum Veranstaltenden

2.1. Veranstalter
Firmennamen / Vereinsname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:
E-Mail:

2.2. Veranstaltungsleiter/in

Mind. eine volljdhrige Person Seitens der Veranstaltenden muss wéhrend der Auf-und Abbauzeiten sowie der
Veranstaltung immer in der Halle anwesend sein:

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

2.3. Erste Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in

Stellvertretende verantwortliche Ansprechperson(en) des Veranstalters (Veranstaltungsleiter / in):

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

2.4. Zweite Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in (falls zutreffend)

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
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Die Gemeinde Ehningen Ubertrdgt ihre Verpflichtungen als Betreiberin der Versammlungsstdtte nach § 38 VStdttVO auf
den vorher benannten Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter. Die Ubertragung umfasst insbesondere
folgende Pflichten:

«  Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat mit den rdumlichen, technischen und
organisatorischen Gegebenheiten der Versammlungsstdtte vertraut zu sein.

Der /die Veranstaltungsleiter/in trdgt die Gesamtverantwortung fiir die Sicherheit der Veranstaltung sowie fiir die
Einhaltung der einschldgigen Nutzungsordnung und der sonstigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften.

«  Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat wihrend der gesamten Dauer der Veranstaltung
persénlich anwesend zu sein.

« Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat die ordnungsgemdfe Zusammenarbeit des
Ordnungsdienstes, der Brandsicherheitswache und der Sanitdtswache mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
sicherzustellen.

= Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter/in ist verpflichtet, den Veranstaltungsbetrieb unverziiglich
einzustellen, sofern sicherheitsrelevante Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen der Versammlungsstéitte nicht
betriebsfiihig sind oder wesentliche Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kénnen

2.5. Verantwortliche/r fiir technische Aufbauten des Veranstalters (falls zutreffend)

Kann auch der Verantwortliche fur Veranstaltungstechnik sein

Firmennamen / Vereinsname:

Vorname & Nachname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:

E-Mail:

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Vom Veranstalter/in ist bei Buchung der Ton- und Lichttechnik nachweislich mindestens eine Fachkraft fiir
Veranstaltungstechnik zu beauftragen, die wéhrend der Veranstaltung die Bedienung der Anlage (ibernimmt. Die Kosten
iibernimmt der Veranstalter. Sofern es sich hier nicht um eine Fachfirma handelt, ist der Gemeinde ein Nachweis iiber die
Qualifikation als mindestens Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik vorzulegen.

Stand: 16.01.2026 Nutzungsanfrage Turn- und Festhalle Seite 4 von 8



GEMEINDE®

EHNINGEN
M

3. Aufbau / Darbietungen / Aktionen

1 Beamer L] Beleuchtungsanlage U Biihnenleiter L] Flugel

O Leinwand (1 LED-Farblampen O Lautsprecheranlage O Mischpult*
1 Regieraum und Technik [ Rednerpult L] Saalleiter
[ Servierwagen Anzahl: (von 2 Stiick)

Die technischen Anlagen sind mit besonderer Umsicht zu behandeln. Das Verstellen der Technik ist unzuléissig. Werden
nach der Veranstaltung bzw. vor der ndchsten Veranstaltung vom Hausmeister Mdngel an der Anlage festgestellt
ibernimmt der Nutzer die Kosten fiir die Wiederherstellung in den urspriinglichen Zustand der Anlage.

* Das Mischpult darf nur von Verantwortlichen fiir Veranstaltungstechnik bedient werden.

Kiinstlerische Tatigkeiten im oder liber dem Zuschauerraum U nein [ ja
Einsatz von Nebelmaschinen [ nein [ ja
Feuergefihrliche Handlungen (Kerzen / offenes Feuer) U nein [ ja
Einsatz pyrotechnischer Effekte OneinOja

Offenes Feuer, brennbare Fliissigkeiten und Gase, pyrotechnische Gegenstinde sowie andere explosionsgefdhrliche
Stoffe diirfen nicht verwendet werden. Eine Ausnahme ist nur méglich, wenn dies fiir die Art der Veranstaltung
erforderlich ist und die notwendigen BrandschutzmafSnahmen vorher mit dem das Amt fiir &ffentliche Ordnung
abgestimmt wurden.

Einsatz von Showlasereinrichtungen OneinOja
Umbauten im Zuschauerbereich wahrend der Veranstaltung O nein O ja
Sonstiges L nein O ja
Zusétzliche Podestflache (Podest 2,00 m x 1,00m) O neinOja
Grole: X m
Podesthohe: m

Bestuhlungsplan beachten, ggf. Plan einreichen

Beschreibung der Aufbauten (Veranstaltungstechnik / Strom / Stinde):

Dekoration L neinja

Ausschmiickungen miissen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. Ausschmiickungen in Fluren und
Treppenrdumen miissen aus nichtbrennbarem Material bestehen.

Ausschmiickungen sind nur in Riicksprache mit dem Hausmeister unmittelbar an Wéinden, Decken oder Ausstattungen
anzubringen. Frei im Raum hédngende Ausschmiickungen sind zuldssig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50 m
zum Fufsboden haben. Ausschmiickungen aus natiirlichem Pflanzenschmuck diirfen sich nur so lange, wie sie frisch sind,
in den Rdumen befinden.
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4. Erganzende Angaben

Bewirtung mit Getranken und Speisen O neinOja
Ausschank von Alkohol O neinOja
Gaststattenrechtliche Anzeige beim Ordnungsamt O wird angezeigt [ nein U ja

Im Falle der Bewirtschaftung werden die hierfiir benutzten Rdume und Einrichtungsgegensténde durch den Veranstalter
gereinigt. Reinigungsgerdte stellt die Betreiberin. Werden bei einer &ffentlichen Veranstaltung Speisen und/oder
Getriinke gegen Entgelt abgegeben, muss dies beim Amt fiir Offentliche Ordnung angezeigt werden. Dies gilt nicht fiir
Vereine, hier muss die Anzeige nur erfolgen, sofern alkoholische Getrinke gegen Entgelt abgegeben werden.
Veranstaltende verpflichten sich bei der Bewirtung Mehrweggeschirr und Mehrwegbestecke zu verwenden. Diese
Verpflichtung umfasst auch den Verzicht auf Einwegflaschen und Einwegdosen.

Sanitdtswachdienst vorgesehen L nein O ja

Die Einteilung eines Sanitdtswachdienstes liegt in der Verantwortung des Mieters. Insbesondere bei Sportveranstaltungen
wird die Hinzuziehung eines Sanitdtswachdienstes empfohlen. Dieser ist vom Veranstalter zu beauftragen und auf eigene
Kosten zu tragen.

Ordnungsdienst /Einlass vorgesehen O neinOja

Abhdingig von Art, Umfang und Besucherzahl der Veranstaltung sowie unter Berticksichtigung der Zusammensetzung des
Publikums behidilt sich die Betreiberin bzw. die zustédndige Behérde vor, die Hinzuziehung eines Ordnungs-, Sicherheits- oder
Einlassdienstes anzuordnen. Die entstehenden Kosten sind vom Veranstalter zu tragen.

Veranstaltungshaftpflichtversicherung fiir die Veranstaltung (wurde

bereits oder wird noch abgeschlossen) [ nein U ja
Garderobe

Besetzung der Garderobe durch den Veranstalter: L nein [ ja
Garderobenstander werden benotigt: Stiick L neinOja

Bei Besetzung der Garderobe bspw. durch Vereinsmitglieder steht es dem Veranstalter frei, Garderobengebiihren von den
Besuchern zu verlangen. Evtl. Gebiihreneinnahmen stehen dem Veranstalter zu.

Weiterhin ist vom Veranstalter bei starkem Besucherandrang etwa in der ersten Stunde wenigstens eine Person zur
Mithilfe fiir das Garderobenpersonal zu beauftragen.
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5. Anordnung einer Brandsicherheitswache

Das Amt fur oOffentliche Ordnung kann fiir bestimmte Veranstaltungen die Anwesenheit einer
Brandsicherheitswache anordnen.

Die Brandsicherheitswache wird in erster Linie durch die ortlich zustandige Feuerwehr gestellt. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind gemald der einschlagigen Geblihrensatzung vom Veranstalter zu tragen.

Die Betreiberin kann in Abstimmung mit der zustandigen Behorde auch Dritte mit der Durchfiihrung der
Brandsicherheitswache beauftragen. In diesem Fall sind die entstehenden Kosten ebenfalls vom Veranstalter
zu Ubernehmen.

Zur Prufung, ob fir Ihre Veranstaltung eine Brandsicherheitswache anzuordnen ist, sind die nachstehenden
Angaben zu machen (*bitte ankreuzen).

Vom Veranstalter auszufiillen Auswertung durch das
Amt fiir 6ffentliche
Ordnung
Kriterium Zutreffende Bewertung Erreichte
ankreuzen Punkte Punkte
Allgemeines
- 6ffentliche Veranstaltung 10
- Kiichenbenutzung mit Nutzung von eingebrachten elektrischen 10
Endgeraten und Verkabelungen
- nicht nach Bestuhlungsplan aufgebaut 20
- ohne Eintrittskarten 10
Wieviel Personen werden erwartet ................. <300 10
>300-450 30
>450 70
Art der Veranstaltung / Darbietung
Fasching / Guggentreffen / Konzert / Weinfest 20
Zusatzliche Licht- oder Verstarkeranlage 30
Verwendung von offenem Feuer 100
Verwendung von leichtentziindlichen, brand- und explosionsgefahrlichen 100
Stoffen
Biihnen- oder Tischfeuerwerk 100
Verwendung Dekoration, die zu einer schnellen Brandausbreitung fiihren 50
kénnen (siehe unter Punkt Dekorationen)
Besonderheiten
- mehr als 50 kdrperlich oder geistig behinderte Personen 90
- Uberwiegend édltere und hilfsbedirftige Personen oder Kinder 20

Gesamt-Punktzahl:

Ab einer Punktezahl von 100 wird eine Brandsicherheitswache angeordnet. Einzelfallentscheidungen sind ausgenommen.

Wichtige Hinweise:

Wéhrend der Dauer der Veranstaltung muss der Veranstalter bzw. dessen Beauftragter (Veranstaltungsleiter) fiir die
Brandsicherheitswache zur Verfiigung stehen.

Fiir die Brandsicherheitswache wichtige Details bzw. nach Vertragsabschluss eingetretene Anderungen des Programmablaufes sind
dem Wachfiihrer unverziiglich mitzuteilen.

Immissionen / Ldrmbeldstigungen

Die allgemeine Nachtruhe und die damit verbundenen geltenden Lirmwerte zwischen 22 Uhr und 06 Uhr sind einzuhalten.
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6. Hinweis zur Nutzungsanfrage

1. WahrheitsgemidBe Angaben
Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter versichert, samtliche Angaben vollstandig und wahrheitsgemald
gemacht zu haben und bestétigt dies mit ihrer/seiner Unterschrift.

2. Anerkennung der Nutzungsordnung
Mit der Unterzeichnung der Nutzungsanfrage werden die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die
Benutzungsordnung der jeweiligen Liegenschaft anerkannt und zur Kenntnis genommen.

3. Rechtsstellung der Nutzungsanfrage
Die Nutzungsanfrage ist Bestandteil des Mietvertrages, ersetzt diesen jedoch nicht.

4. Abschluss des Mietvertrages
Der Mietvertrag wird nach Priifung der eingereichten Unterlagen von der Gemeinde gegengezeichnet
und den Antragstellenden zugesandt.

5. Verbindliche Buchung
Erst mit dem von beiden Parteien unterzeichneten Mietvertrag kommt eine verbindliche Buchung
zustande.

Datum, Ort Unterschrift (Veranstalterin/Veranstalter)
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Nutzun gsa nfra £ € firr Veranstaltungen in der Begegnungsstétte

Um weitere Nachfragen vermeiden zu kdnnen, bitten wir Sie alle Felder auszufillen!

1. Angaben zur Veranstaltung

1.1. Aligemeines

Bezeichnung der Veranstaltung:

Veranstaltungsdatum mit Wochentag:

Veranstaltungsbeginn und -Ende (Uhrzeit):

Ende Darbietung / Programm (Uhrzeit):

Aufbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): ab

Abbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): beendet um

Erwartete Besucherzahl (ggf. pro Tag):

Eintrittsgeld: L nein O ja Euro pro Person:
Offentliche Veranstaltung: L nein O ja Kommerzieller Charakter: [ nein O ja

Anzahl der Mitwirkenden:

Wichtiger Hinweis: Benutzungszeiten
Montag bis Sonntag 08:00 — 22:00 Uhr
Die Veranstaltungen sind so zu planen, dass um 22:00 Uhr die Einrichtung abzuschlieRen und zu verlassen ist.

Aufraumarbeiten sind in diesem Zeitfenster einzuplanen. Sollten Aufrdumarbeiten am Folgetag stattfinden,
sind diese Uiber die Gemeindeverwaltung zu beantragen und bis 08:00 Uhr zu erledigen.

In den Ferien und an gesetzlichen Feiertagen bleibt die Einrichtung geschlossen.

1.2. Art der Veranstaltung

L1 Begegnungskaffee U] Tanzveranstaltung
[0 Seminartag / Versammlung [ sonstige Veranstaltung:
Bestuhlung

Eine Auswahl an genehmigten Bestuhlungspldanen finden Sie auf unserer Homepage ehningen.ebusy.de

[ Ausgewahlter Bestuhlungsplan V

Die Bestuhlungspldne in ihrer jeweiligen Fassung sind unbedingt einzuhalten.

V1 Einfache Bestuhlung / Biihne Seitlich (199 Pldtze), V2 Einfache Bestuhlung mit Biihne (244 Pldtze), V3 Tische und
Stiihle /Faltwand geschlossen (160 Plditze), V4 Tische und Stiihle / Faltwand offen (184 Pldtze), V5 Gruppentische /
Faltwand geschlossen (138 Pldtze), V6 Rednerpult mit Tischen (90 Plitze), V7 Flohmarkt (Faltwand offen)

[ Von den Veranstaltungsplanen abweichende Bestuhlungsvarianten

Soll abweichend von den Veranstaltungsplénen bestuhlt werden, so hat dies der Veranstalter in kenntlicher Form auf
DIN A3-GréfSe darzustellen und den Plan auf eigene Kosten vom Landratsamt genehmigen zu lassen. Er verpflichtet sich
ferner, mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung eine DIN A3-Kopie an den Hausmeister sowie ggf. an die
Brandsicherheitswache zu tibermitteln.
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1.3. Raumlichkeiten

1 gesamter Saal (249 m?)

O vorderes 1/3 O mittleres 1/3 O hinteres 1/3
(Begegnungscafé, ca. 80 m?) (Gruppenraum, ca. 75 m?) (Gymnastikraum, ca. 94 m?)
O Bihne, abtrennbarbar zum Saal O Kuche
(ca. 27 m?)

Das hintere Hallendrittel wird von Montag bis Freitag jeweils bis 12:30 Uhr vom Kindergarten Bihlallee als Gymnastikraum genutzt. Dies
ist vom Veranstalter zu bericksichtigen. Mit dem Aufbau der vorderen beiden Hallendrittel kann in Abstimmung mit der Gemeinde
bereits vormittags bzw. am Vortag der Veranstaltung begonnen werden. I. d. R. sind im Biihnenbereich Gymnastikutensilien des
Kindergartens gelagert. Sofern dieser Bereich vom Veranstalter gebraucht wird, ist dies in der Nutzungsvereinbarung kenntlich zu
machen. In diesen Fallen wird die Bihne von den Mitarbeitern des Kindergartens gerdumt. Eine kurzfristige Nutzung des Blihnenteils ist
somit jedoch nicht méoglich.

Nutzung der Trennwand erfolgt ausschlieBlich {iber Einweisung durch den zustandigen Hausmeister.

1.4. Nutzung der Kiiche L nein O ja
[ Geschirr [ Glaser [ Besteck [ Kaffeemaschine [1Glasersplilmaschine
O Herd/Backofen/Mikrowelle [Wasserkocher [CKiihlschrinke

[ Geschirr wird selbst gestellt

Es werden elektrische Gerate mitgebracht: O nein [ ja

Hinweis: Mitgebrachte elektrische Gerdte diirfen in den Rdumen nur genutzt werden, wenn sie gemdfs der Vorschrift 3
der DGUV in Verbindung mit der Vorschrift VDE 0100 Teil 200 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind. Sie miissen
sich in einwandfreiem Zustand befinden. Das gilt auch fiir (Verldngerungs-) Kabel.

1.5 Sonstiges O neinOja

Stand: 16.01.2026 Nutzungsanfrage Begegnungsstatte Seite 2 von 8



GEMEINDE®

EHNINGEN
\\/

2. Angaben zum Veranstaltenden

2.1. Veranstalter
Firmennamen / Vereinsname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:
E-Mail:

2.2. Veranstaltungsleiter/in

Mind. eine volljdhrige Person Seitens der Veranstaltenden muss wéhrend der Auf- und Abbauzeiten sowie der
Veranstaltung immer in der Halle anwesend sein:

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

2.3. Erste Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in

Stellvertretende verantwortliche Ansprechperson(en) des Veranstalters (Veranstaltungsleiter / in):

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

2.4. Zweite Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in (falls zutreffend)

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein [ ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
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Die Gemeinde Ehningen iibertrégt ihre Verpflichtungen als Betreiberin der Versammlungsstéitte nach § 38 VStdttVO auf
den vorher benannten Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter. Die Ubertragung umfasst insbesondere
folgende Pflichten:

«  Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat mit den rdumlichen, technischen und
organisatorischen Gegebenheiten der Versammlungsstdtte vertraut zu sein.

Der /die Veranstaltungsleiter/in trdgt die Gesamtverantwortung fiir die Sicherheit der Veranstaltung sowie fiir die
Einhaltung der einschldgigen Nutzungsordnung und der sonstigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften.

«  Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat wihrend der gesamten Dauer der Veranstaltung
persénlich anwesend zu sein.

« Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat die ordnungsgemdfe Zusammenarbeit des
Ordnungsdienstes, der Brandsicherheitswache und der Sanitdtswache mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
sicherzustellen.

= Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter/in ist verpflichtet, den Veranstaltungsbetrieb unverziiglich
einzustellen, sofern sicherheitsrelevante Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen der Versammlungsstéitte nicht
betriebsfiihig sind oder wesentliche Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kénnen

2.5. Verantwortliche/r fiir technische Aufbauten des Veranstalters (falls zutreffend) O nein [ ja

Kann auch der Verantwortliche fur Veranstaltungstechnik sein

Firmennamen / Vereinsname:

Vorname & Nachname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:

E-Mail:

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Vom Veranstalter/in ist bei Einbringen eigener, nicht geringfiigiger Veranstaltungstechnik* nachweislich mindestens eine
Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik zu beauftragen, die wdhrend der Veranstaltung die Bedienung der Anlage
iibernimmt. Die Kosten iibernimmt der Veranstalter. Sofern es sich hier nicht um eine Fachfirma handelt, ist der Gemeinde
ein Nachweis liber die Qualifikation als mindestens Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik vorzulegen.

* Beispielsweise bei Aufbauten (iber Kopf, Aufbauten im Besuchendenbereich oder Einsatz von Showeffekten
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3. Aufbau / Darbietungen / Aktionen

1 mobile Musikanlage I Leinwand O Klavier [ Rednerpult
[ Bistrotische Anzahl: (von 10 Stick)

Die technischen Anlagen sind mit besonderer Umsicht zu behandeln. Das Verstellen der Technik ist unzuléissig. Werden
nach der Veranstaltung bzw. vor der néichsten Veranstaltung vom Hausmeister Mdngel an der Anlage festgestellt
libernimmt der Nutzer die Kosten fiir die Wiederherstellung in den urspriinglichen Zustand der Anlage.

Beamer sind selbst mitzubringen.

Kiinstlerische Tatigkeiten in dem Zuschauerraum O nein O ja
Einsatz von Nebelmaschinen L nein [ ja
Feuergefihrliche Handlungen (Kerzen / offenes Feuer) L nein [ ja
Einsatz pyrotechnischer Effekte O neinOja

Offenes Feuer, brennbare Fliissigkeiten und Gase, pyrotechnische Gegensténde sowie andere explosionsgeféhrliche
Stoffe diirfen nicht verwendet werden. Eine Ausnahme ist nur mdglich, wenn dies fiir die Art der Veranstaltung
erforderlich ist und die notwendigen BrandschutzmafSnahmen vorher mit dem das Amt fir offentliche Ordnung
abgestimmt wurden.

Einsatz von Showlasereinrichtungen L nein O ja
Umbauten im Zuschauerbereich wahrend der Veranstaltung L nein O ja
Sonstiges L nein O ja

Beschreibung der Aufbauten (Veranstaltungstechnik / Strom / Stiande):

Dekoration L neinOja

Ausschmiickungen miissen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. Ausschmiickungen in Fluren und
Treppenrdumen miissen aus nichtbrennbarem Material bestehen. Ausschmiickungen, Dekorationen oder andere
Elemente diirfen nicht an Gebdudeteilen angebracht werden.

Ausschmiickungen aus natiirlichem Pflanzenschmuck diirfen sich nur so lange, wie sie frisch sind, in den Rdumen
befinden.
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4. Erganzende Angaben

Bewirtung mit Getrdnken und Speisen O neinja
Ausschank von Alkohol O nein [ ja
Gaststattenrechtliche Anzeige beim Ordnungsamt 0] wird angezeigt [ nein O ja

Im Falle der Bewirtschaftung werden die hierfiir benutzten Rdume und Einrichtungsgegensténde durch den Veranstalter
gereinigt. Reinigungsgerdte stellt die Betreiberin. Werden bei einer &ffentlichen Veranstaltung Speisen und/oder
Getréinke gegen Entgelt abgegeben, muss dies beim Amt fiir Offentliche Ordnung angezeigt werden. Dies gilt nicht fiir
Vereine, hier muss die Anzeige nur erfolgen, sofern alkoholische Getrinke gegen Entgelt abgegeben werden.
Veranstaltende verpflichten sich bei der Bewirtung Mehrweggeschirr und Mehrwegbestecke zu verwenden. Diese
Verpflichtung umfasst auch den Verzicht auf Einwegflaschen und Einwegdosen.

Sanitdtswachdienst vorgesehen O nein O ja

Die Einteilung eines Sanitétswachdienstes liegt in der Verantwortung des Mieters. Insbesondere bei Sportveranstaltungen
wird die Hinzuziehung eines Sanitdtswachdienstes empfohlen. Dieser ist vom Veranstalter zu beauftragen und auf eigene
Kosten zu tragen.

Ordnungsdienst /Einlass vorgesehen O neinOja

Abhdingig von Art, Umfang und Besucherzahl der Veranstaltung sowie unter Berticksichtigung der Zusammensetzung des
Publikums behdlt sich die Betreiberin bzw. die zusténdige Behérde vor, die Hinzuziehung eines Ordnungs-, Sicherheits- oder
Einlassdienstes anzuordnen. Die entstehenden Kosten sind vom Veranstalter zu tragen.

Veranstaltungshaftpflichtversicherung fiir die Veranstaltung (wurde

nein [ j
bereits oder wird noch abgeschlossen) X nei Ja
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5. Anordnung einer Brandsicherheitswache

Das Amt fur oOffentliche Ordnung kann fiir bestimmte Veranstaltungen die Anwesenheit einer
Brandsicherheitswache anordnen.

Die Brandsicherheitswache wird in erster Linie durch die ortlich zustandige Feuerwehr gestellt. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind gemald der einschlagigen Geblihrensatzung vom Veranstalter zu tragen.

Die Betreiberin kann in Abstimmung mit der zustandigen Behorde auch Dritte mit der Durchfiihrung der
Brandsicherheitswache beauftragen. In diesem Fall sind die entstehenden Kosten ebenfalls vom Veranstalter
zu Ubernehmen.

Zur Prufung, ob fir Ihre Veranstaltung eine Brandsicherheitswache anzuordnen ist, sind die nachstehenden
Angaben zu machen (*bitte ankreuzen).

Vom Veranstalter auszufiillen Auswertung durch das
Amt fiir 6ffentliche
Ordnung
Kriterium Zutreffende Bewertung Erreichte
ankreuzen Punkte Punkte
Allgemeines
- 6ffentliche Veranstaltung 10

- Kiichenbenutzung mit Nutzung von eingebrachten elektrischen

Endgeraten und Verkabelungen 10
- nicht nach Bestuhlungsplan aufgebaut 20
- ohne Eintrittskarten 10
Wieviel Personen werden erwartet ............... <200 10
Zusatzliche Licht- oder Verstarkeranlage 30
Verwendung von offenem Feuer 100
Verwendung von leichtentziindlichen, brand- und explosionsgefahrlichen 100
Stoffen
Blihnen- oder Tischfeuerwerk 100
Verwendung Dekoration, die zu einer schnellen Brandausbreitung fiihren 50
kénnen (siehe unter Punkt Dekorationen)

Besonderheiten
- mehr als 50 kdrperlich oder geistig behinderte Personen 90
- Uberwiegend éaltere und hilfsbeddrftige Personen oder Kinder 20

Gesamt-Punktzahl:

Ab einer Punktezahl von 100 wird eine Brandsicherheitswache angeordnet. Einzelfallentscheidungen sind ausgenommen.

Wichtige Hinweise:

Wdhrend der Dauer der Veranstaltung muss der Veranstalter bzw. dessen Beauftragter (Veranstaltungsleiter) fiir die
Brandsicherheitswache zur Verfiigung stehen.

Fiir die Brandsicherheitswache wichtige Details bzw. nach Vertragsabschluss eingetretene Anderungen des Programmablaufes sind
dem Wachfiihrer unverziiglich mitzuteilen.

Immissionen / Ldrmbeldstigungen

Die allgemeine Nachtruhe und die damit verbundenen geltenden Lirmwerte zwischen 22 Uhr und 06 Uhr sind einzuhalten.
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6. Hinweis zur Nutzungsanfrage

1. WahrheitsgemidBe Angaben
Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter versichert, samtliche Angaben vollstandig und wahrheitsgemald
gemacht zu haben und bestétigt dies mit ihrer/seiner Unterschrift.

2. Anerkennung der Nutzungsordnung
Mit der Unterzeichnung der Nutzungsanfrage werden die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die
Benutzungsordnung der jeweiligen Liegenschaft anerkannt und zur Kenntnis genommen.

3. Rechtsstellung der Nutzungsanfrage
Die Nutzungsanfrage ist Bestandteil des Mietvertrages, ersetzt diesen jedoch nicht.

4. Abschluss des Mietvertrages
Der Mietvertrag wird nach Priifung der eingereichten Unterlagen von der Gemeinde gegengezeichnet
und den Antragstellenden zugesandt.

5. Verbindliche Buchung
Erst mit dem von beiden Parteien unterzeichneten Mietvertrag kommt eine verbindliche Buchung
zustande.

Datum, Ort Unterschrift (Veranstalterin/Veranstalter)
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Nutzun gsa nfra g€ fir Veranstaltungen im Sportzentrum Schalkwiese

Um weitere Nachfragen vermeiden zu kdnnen, bitten wir Sie alle Felder auszufillen!

1. Angaben zur Veranstaltung

1.1. Aligemeines

Bezeichnung der Veranstaltung:

Veranstaltungsdatum mit Wochentag:

Veranstaltungsbeginn und -Ende (Uhrzeit):

Ende Darbietung / Programm (Uhrzeit):

Aufbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): ab

Abbauzeitraum (Datum & Uhrzeit): beendet um

Erwartete Besucherzahl (ggf. pro Tag):

Eintrittsgeld: L nein O ja Euro pro Person:
Offentliche Veranstaltung: L nein O ja Kommerzieller Charakter: [ nein O ja

Anzahl der Mitwirkenden:

1.2. Art der Veranstaltung
I Sport (Wettkampf / Turnier)
[ GroBsportveranstaltung

[ sonstige Veranstaltung:

1.3. Raumlichkeiten

U] Sporthalle 1 U Sporthalle 2
[ Kabinen Sporthalle 1 [ Kabinen Sporthalle 2 [ Hauptplatz
Anzahl Anzahl (Auenanlage)
] ] ] L1 Kafig
I Gymnastikraum 1 O Gymnastikraum 2 O Gymnastikraum 3 (AuRenanlage)
L] Tartan
[ Hauptplatz [ Kunstrasenplatz [ Tartan Handball )
(AuRenanlage) (AuRenanlage) (AuRenanlage) Tennis
(AuRenanlage)
Nutzung des Foyers OG Sporthalle 1 I nein [ ja
[ Tische und Stiihle im Foyer Anzahl
Nutzung der Kiiche im Foyer OG Sporthalle 1 L nein O ja

I umfangreiche Nutzung (bsp. mit Fritteuse)
[ geringfligige Nutzung (bsp. Ausgabe von Fingerfood)

[ Kaffeemaschine [ Glaserspllmaschine [ Fasskiihler
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Es werden elektrische Geradte mitgebracht: I nein O ja
Hinweis: Mitgebrachte elektrische Gerdte diirfen in den Rdumen nur genutzt werden, wenn sie gemdfs der Vorschrift 3
der DGUV in Verbindung mit der Vorschrift VDE 0100 Teil 200 gepriift und entsprechend gekennzeichnet sind. Sie miissen
sich in einwandfreiem Zustand befinden. Das gilt auch fiir (Verldngerungs-) Kabel.

Nutzung des AuBenbereichs (vor der Halle):

[0 Bewirtung [ Sonstiges:

Sondernutzungserlaubnis beim Ordnungsamt beantragt: I nein O ja

Zeltaufbauten / fliegende Bauten O nein O ja

(Informieren Sie uns auf einem Zusatzblatt Gber die geplanten Aufbauten, figen Sie einen Plan / eine
bemalte Skizze bei und kontaktieren Sie hierzu die lokale Baubehérde/LRA BB)

2. Angaben zum Veranstaltenden

2.1. Veranstalter
Firmennamen / Vereinsname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:

E-Mail:

2.2. Veranstaltungsleiter/in

Mind. eine volljéhrige Person seitens der Veranstaltenden muss wéhrend der Auf-und Abbauzeiten sowie der
Veranstaltung immer in der Halle anwesend sein:

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) L nein O ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

2.3. Erste Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in

Stellvertretende verantwortliche Ansprechperson(en) des Veranstalters (Veranstaltungsleiter / in):

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) L nein O ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
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2.4. Zweite Stellvertretende/r Veranstaltungsleiter/ in (falls zutreffend)

Vorname & Nachname:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Im Besitz einer Qualifikation zur Aufsichtsfiihrenden Person (AFP) O nein O ja
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Die Gemeinde Ehningen iibertrégt ihre Verpflichtungen als Betreiberin der Versammlungsstditte nach § 38 VStdattVO auf
den vorher benannten Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter. Die Ubertragung umfasst insbesondere
folgende Pflichten:
~ Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat mit den rdumlichen, technischen und
organisatorischen Gegebenheiten der Versammlungsstitte vertraut zu sein.
Der /die Veranstaltungsleiter/in tréigt die Gesamtverantwortung fiir die Sicherheit der Veranstaltung sowie fiir die
Einhaltung der einschldgigen Nutzungsordnung und der sonstigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften.
Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat wihrend der gesamten Dauer der Veranstaltung
persénlich anwesend zu sein.
Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter hat die ordnungsgemdfle Zusammenarbeit des
Ordnungsdienstes, der Brandsicherheitswache und der Sanitédtswache mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
sicherzustellen.
Der /die Veranstaltungsleiter/in oder dessen Stellvertreter/in ist verpflichtet, den Veranstaltungsbetrieb unverziiglich
einzustellen, sofern sicherheitsrelevante Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen der Versammlungsstdtte nicht
betriebsfihig sind oder wesentliche Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden kénnen

2.5. Verantwortliche/r fiir technische Aufbauten des Veranstalters (falls zutreffend)

Kann auch der Verantwortliche fur Veranstaltungstechnik sein

Firmennamen / Vereinsname:

Vorname & Nachname:

Anschrift (Str. Nr., PLZ, Ort):

Mobiltelefon:

E-Mail:

Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis
Anwesenheitszeitraum (Datum & Uhrzeit): bis

Vom Veranstalter/in ist bei Buchung der Ton- und Lichttechnik nachweislich mindestens eine Fachkraft fiir
Veranstaltungstechnik zu beauftragen, die wihrend der Veranstaltung die Bedienung der Anlage (ibernimmt. Die Kosten
iibernimmt der Veranstalter. Sofern es sich hier nicht um eine Fachfirma handelt, ist der Gemeinde ein Nachweis iiber die
Qualifikation als mindestens Fachkraft fiir Veranstaltungstechnik vorzulegen.
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3. Aufbau / Darbietungen / Aktionen

Besuchertribiinen O neinja
Aufbau (Datum & Uhrzeit):
Abbau (Datum & Uhrzeit):

Der Auf- und Abbau der Tribiinen darf nur durch unterwiesenes Personal durchgefiihrt werden.

Anzeigetafel Sporthalle 1
Einstellung der Spielzeit am Bediengerat [19 Minuten [ 12 Minuten [ Sonstiges:

Anzeigetafel Sporthalle 2
Einstellung der Spielzeit am Bediengerdt [19 Minuten [J 12 Minuten [ Sonstiges:

Durchsageanlage mit Mikrofon [ Sporthalle 1 [ Sporthalle 2 O nein U ja
Kiinstlerische Tatigkeiten im oder iiber dem Zuschauerraum O nein U ja
Einsatz von Nebelmaschinen L nein [ ja
Feuergefahrliche Handlungen (Kerzen / offenes Feuer) L nein O ja
Einsatz pyrotechnischer Effekte L neinOja

Offenes Feuer, brennbare Fliissigkeiten und Gase, pyrotechnische Gegensténde sowie andere explosionsgefdhrliche
Stoffe diirfen nicht verwendet werden. Eine Ausnahme ist nur méglich, wenn dies fiir die Art der Veranstaltung
erforderlich ist und die notwendigen BrandschutzmafSnahmen vorher mit dem das Amt fiir &ffentliche Ordnung
abgestimmt wurden.

Einsatz von Showlasereinrichtungen O neinOja
Umbauten im Zuschauerbereich wahrend der Veranstaltung O neinOja
Sonstiges: L neinja
Zusitzliche Szenenfldchen / Biihne aufgebaut L neinOja
GroRe: X m
Podesthohe: m

Bestuhlungsplan beachten ggf. Plan einreichen

Beschreibung der Aufbauten (Veranstaltungstechnik / Strom / Stinde):

Dekoration L nein O ja

Ausschmiickungen miissen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. Ausschmiickungen in Fluren und
Treppenrdumen miissen aus nichtbrennbarem Material bestehen.

Ausschmiickungen sind nur in Riicksprache mit dem Hausmeister unmittelbar an Wénden, Decken oder Ausstattungen
anzubringen. Frei im Raum hédngende Ausschmiickungen sind zuldssig, wenn sie einen Abstand von mindestens 2,50 m
zum Fufsboden haben. Ausschmiickungen aus natiirlichem Pflanzenschmuck diirfen sich nur so lange, wie sie frisch sind,
in den Rdumen befinden.
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4. Erganzende Angaben

Bewirtung mit Getranken und Speisen L neinOja
Ausschank von Alkohol L neinOja
Gaststattenrechtliche Anzeige beim Ordnungsamt 0] wird angezeigt [ nein O ja

Im Falle der Bewirtschaftung werden die hierfiir benutzten Rdume und Einrichtungsgegensténde durch den Veranstalter
gereinigt. Reinigungsgerdte stellt die Betreiberin. Werden bei einer Gffentlichen Veranstaltung Speisen und/oder
Getréinke gegen Entgelt abgegeben, muss dies beim Amt fiir Offentliche Ordnung angezeigt werden. Dies gilt nicht fiir
Vereine, hier muss die Anzeige nur erfolgen, sofern alkoholische Getrinke gegen Entgelt abgegeben werden.
Veranstaltende verpflichten sich bei der Bewirtung Mehrweggeschirr und Mehrwegbestecke zu verwenden. Diese
Verpflichtung umfasst auch den Verzicht auf Einwegflaschen und Einwegdosen.

Sperrzeitverkiirzung [ wird beantragt LI nein [ ja
Eine evtl. Sperrzeitverkiirzung ist beim Amt fiir 6ffentliche Ordnung zu beantragen!

Die Sperrzeit fiir Schank- und Speisewirtschaften beginnt um 01:00 Uhr. Spdtestens um 02:00 Uhr ist die Halle
abgeschlossen und vollstdndig gerdumt zu verlassen.

In der Weihnachtszeit ist die Halle geschlossen und steht nicht zur Nutzung zur Verfiigung.
Sanitdtsdienst vorgesehen L nein O ja

Die Einteilung eines Sanitdtsdienstes liegt in der Verantwortung des Mieters. Insbesondere bei Sportveranstaltungen wird
die Hinzuziehung eines Sanitétsdienstes empfohlen. Dieser ist vom Veranstalter zu beauftragen und auf eigene Kosten zu
tragen.

Ordnungsdienst /Einlass vorgesehen L nein [ ja

Abhdngig von Art, Umfang und Besucherzahl der Veranstaltung sowie unter Beriicksichtigung der Zusammensetzung des
Publikums behdilt sich die Betreiberin bzw. die zustdndige Behérde vor, die Hinzuziehung eines Ordnungs-, Sicherheits-
oder Einlassdienstes anzuordnen. Die entstehenden Kosten sind vom Veranstalter zu tragen.

Veranstaltungshaftpflichtversicherung fiir die Veranstaltung (wurde O neinOja
bereits oder wird noch abgeschlossen)
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5. Anordnung einer Brandsicherheitswache

Das Amt fiir offentliche Ordnung kann fiir bestimmte Veranstaltungen die Anwesenheit einer
Brandsicherheitswache anordnen.

Die Brandsicherheitswache wird in erster Linie durch die 6rtlich zustandige Feuerwehr gestellt. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind gemald der einschlagigen Geblihrensatzung vom Veranstalter zu tragen.

Die Betreiberin kann in Abstimmung mit der zustandigen Behorde auch Dritte mit der Durchfiihrung der
Brandsicherheitswache beauftragen. In diesem Fall sind die entstehenden Kosten ebenfalls vom Veranstalter
zu Ubernehmen.

Zur Prifung, ob fiir Ihre Veranstaltung eine Brandsicherheitswache anzuordnen ist, sind die nachstehenden
Angaben zu machen (*bitte ankreuzen).

Vom Veranstalter auszufiillen Auswertung durch das
Amt fiir 6ffentliche
Ordnung
Kriterium Zutreffende Bewertung Erreichte
ankreuzen Punkte Punkte
Allgemeines
- offentliche Veranstaltung 10
- Kiichenbenutzung mit Nutzung von eingebrachten elektrischen 10
Endgeraten und Verkabelungen
- ohne Eintrittskarten 10
Wieviel Personen werden erwartet ................. <300 10
> 300 —-450 30
> 450 70
Art der Veranstaltung / Darbietung
Allgemeine Sportveranstaltungen 20
Grof3sportveranstaltungen 80
Zusatzliche Licht- oder Verstarkeranlage 30
Verwendung von offenem Feuer 100
Verwendung von leichtentzlindlichen, brand- und 100
explosionsgefahrlichen Stoffen
Biihnen- oder Tischfeuerwerk 100
Verwendung Dekoration, die zu einer schnellen Brandausbreitung 50
flhren kénnen (siehe unter Punkt Dekorationen)
Besonderheiten
- mehr als 50 korperlich oder geistig behinderte Personen 90
- Uberwiegend éltere und hilfsbedirftige Personen oder Kinder 20

Gesamt-Punktzahl:

Ab einer Punktezahl von 100 wird eine Brandsicherheitswache angeordnet. Einzelfallentscheidungen sind ausgenommen.

Wichtige Hinweise:

Wéhrend der Dauer der Veranstaltung muss der Veranstalter bzw. dessen Beauftragter (Veranstaltungsleiter) fiir die
Brandsicherheitswache zur Verfiigung stehen.

Fiir die Brandsicherheitswache wichtige Details bzw. nach Vertragsabschluss eingetretene Anderungen des Programmablaufes sind
dem Wachfiihrer unverziiglich mitzuteilen.
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6. Hinweis zur Nutzungsanfrage

1. Wahrheitsgemalle Angaben
Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter versichert, samtliche Angaben vollstandig und wahrheitsgemaf
gemacht zu haben und bestétigt dies mit ihrer/seiner Unterschrift.

2. Anerkennung der Nutzungsordnung
Mit der Unterzeichnung der Nutzungsanfrage werden die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die
Benutzungsordnung der jeweiligen Liegenschaft anerkannt und zur Kenntnis genommen.

3. Rechtsstellung der Nutzungsanfrage
Die Nutzungsanfrage ist Bestandteil des Mietvertrages, ersetzt diesen jedoch nicht.

4. Abschluss des Mietvertrages
Der Mietvertrag wird nach Priifung der eingereichten Unterlagen von der Gemeinde gegengezeichnet
und den Antragstellenden zugesandt.

5. Verbindliche Buchung
Erst mit dem von beiden Parteien unterzeichneten Mietvertrag kommt eine verbindliche Buchung
zustande.

Datum, Ort Unterschrift (Veranstalterin/Veranstalter)
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U be rga be P rotokoll ir Veranstaltungen im Sportzentrum Schalkwiese

Veranstaltung:

Datum:

1. R&dumlichkeiten

[ Sporthalle 1

[] Kabinen Sporthalle 1
Anzahl

[ Foyer Sporthalle 1

Ubergeber (Hausmeister):

[ Sporthalle 2

[ Kabinen Sporthalle 2
Anzahl

Ubernehmer (Mieter/Veranstalter):

2. Abnahme durch den Hausmeister (vor Ubergabe an Mieter)

U] Luftung in Betrieb

[ Rauchschutz- und Brandschutztiiren intakt und
schlieBen selbststandig

] Fluchtwege frei zuganglich
[ Erste-Hilfe-Koffer vorhanden

O Durchgangstiir (Schutzteppiche, Absperrungen)
vorbereitet

[] Durchsageanlage getestet und in Betrieb

Bemerkungen:

[] Beleuchtung in Betrieb
] Notbeleuchtung in Betrieb

O] Feuerldscher vorhanden und zuganglich
L] Aufzug Rollstuhlfahrer betriebsbereit

[ Bediengerat Anzeigetafel aufgeladen,
angeschlossen und eingerichtet

Ol Triblne ausgefahren und Aufbau durch den
Verein

3. Bestdtigung durch den Mieter (nach Kontrolle vor Ort)

[ Schliissel Halle erhalten?

[ Sanitdrmaterial fir Toiletten (Papier, Seife,
Ticher)

[ Einweisung Abschaltung Alarm bei gedffneten
Fluchttlren

[ Einweisung Bediengerit Anzeigetafel erhalten
[J Bediengerit Anzeigetafel erhalten
[ Einweisung in die Durchsageanlage erhalten

[ Erste-Hilfe-Koffer erhalten

[0 Ubergebene Schliissel (Anzahl + Art):

[ Schliissel Handtuch-/Seifenspender
(Fa. CWS)

L] Einweisung Fenster&ffnung (Bellftung)
erhalten

[ Schliissel Foyer & Kiiche erhalten
[ Einweisung elektrische Einrichtungen Kiiche

erhalten

[ Bedienfeld fur Tribline erhalten?

Stand: 16.01.2026

Ubergabeprotokoll Sportzentrum Schalkwiese
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Mit der nachstehenden Unterschrift wird bestatigt, dass alle vorstehend aufgefiihrten Punkte zum Zeitpunkt
der Ubergabe in ordnungsgemiRem und einwandfreiem Zustand waren oder gegebenenfalls entsprechend
im Bemerkungsfeld dokumentiert wurden

Hausmeister (Betreiberin):

(Name, Datum, Unterschrift)

Mieter (Veranstalter):

(Name, Datum, Unterschrift)

1Der Empfinger der Schliissel ist fiir deren sichere Aufbewahrung verantwortlich.
Er tibernimmt die volle Haftung fiir den Gebrauch der Schliissel und trégt sémtliche Folgen bei Verlust.

Handelt es sich bei den (ibergebenen Schliisseln um Schliissel zu einer SchliefSanlage, so verpflichtet sich der
Empfinger im Falle eines Verlustes, die Kosten fiir die notwendige Erneuerung bzw. den Austausch der
gesamten SchliefSanlage zu tragen.

2Das Steuerungsgeriit fiir die Tribiine wird nur an Personen ausgegeben, die dafiir geschult wurden.

Die Schulung erfolgt durch den Hausmeister der Betreiberin und gilt als Nachweis der erforderlichen
Sachkunde.

Ohne diese Schulung darf das Gerdt nicht ausgegeben werden. Ein eigenstdndiger Auf- oder Abbau der
Tribiine durch den Veranstalter ist in diesem Fall nicht méglich.
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U be rga be prOtO koll fur Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle

Veranstaltung:

Datum:

1. R&dumlichkeiten

[ Halle
I Nur Foyer — wegen Toiletten

O GroRkuche
[ Festwiese an der Turn- und Festhalle

Ubergeber (Hausmeister):

[ Buhne

[0 Umkleidekabinen
Anzahl

[ Teektiche

Ubernehmer (Mieter/Veranstalter):

2. Abnahme durch den Hausmeister (vor Ubergabe an Mieter)

[ Luftung in Betrieb

O Rauchschutztliren intakt und schlieRen
selbststandig

O Fluchtwege frei zugédnglich

O Verbandskasten und Defibrillator vorhanden
und gepruft

[ 2x Notruftelefone und 1x Megafone
vorhanden und gepriift

1 Sanitare Anlagen Uberpruft

Bemerkungen:

[ Beleuchtung in Betrieb

[0 Buhnenvorbau mit Treppenaufgang auf
beiden Seiten erforderlich

L] Feuerléscher vorhanden und zuganglich

] Notbeleuchtung in Betrieb

[1 Saal- und Biihnenleiter mit Einweisung
Ubergeben

[ Haustechnik Gberpriift und ohne Méangel
in Betrieb

3. Bestatigung durch den Mieter (nach Kontrolle vor Ort)

[ Schliissel Halle erhalten?®

[ Sanitarmaterial fur Toiletten (Papier, Seife,
Tiicher)

[ Einweisung Abschaltung Alarm bei ge6ffneten
Fluchttiren (Turen geben keinen akustischen
Alarm)

O Ubergabe des Megafons mit Batterien

[ Verbandskasten vorhanden (Wandmontage)

[ Einweisung in Saal- und Blhnenleiter erhalten

Stand: 16.01.2026

Ubergabeprotokoll Turn- und Festhalle

O Ubergebene Schliissel (Anzahl + Art):

[ Schlussel Handtuch-/Seifenspender
(Fa. CWS)

] Einweisung in Haustechnik erhalten

[ Einweisung elektrische Einrichtungen Kiiche
erhalten

1 Abrollgerat fir den Schutzboden erhalten

1 Einweisung in Blihnenvorbau
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Mit der nachstehenden Unterschrift wird bestatigt, dass alle vorstehend aufgefiihrten Punkte zum Zeitpunkt
der Ubergabe in ordnungsgemiRem und einwandfreiem Zustand waren oder gegebenenfalls entsprechend
im Bemerkungsfeld dokumentiert wurden

Hausmeister (Betreiberin):

(Name, Datum, Unterschrift)

Mieter (Veranstalter):

(Name, Datum, Unterschrift)

1Der Empfinger der Schliissel ist fiir deren sichere Aufbewahrung verantwortlich.
Er tibernimmt die volle Haftung fiir den Gebrauch der Schliissel und trégt sémtliche Folgen bei Verlust.

Handelt es sich bei den (ibergebenen Schliisseln um Schliissel zu einer SchliefSanlage, so verpflichtet sich der
Empfinger im Falle eines Verlustes, die Kosten fiir die notwendige Erneuerung bzw. den Austausch der
gesamten Schliefsanlage zu tragen.
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2026/016 GEN\EINDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Haring, Dan

Aktenzeichen: 621.41 \K/\
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Sachstandsbericht Bebauungsplan ,Eingemachtes
Waldle,, - Umweltbericht, Zielabweichungsverfahren und
AusgleichsmalBRnahmen

Beschlussvorschlag:
Kenntnissnahme

Einleitung:

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, den Bebauungsplan ,Eingemachtes Waldle® im Jahr 2026
abzuschlieBen und einen entsprechenden Satzungsbeschluss zu erreichen.
Voraussetzung hierfir ist der Abschluss des erforderlichen Zielabweichungsverfahrens,
sowie die fachlich belastbare Ausarbeitung der umwelt- und artenschutzrechtlichen
Ausgleichsmaflinahmen, die im Umweltbericht konzeptionell darzustellen sind.

Friuhere Beratungen:
GR 22.10.2024 Vorlage 2024/119

Sachverhalt:

Die Verwaltung befindet sich derzeit in der Ausarbeitung der erforderlichen
Ausgleichsmaflinahmen, insbesondere im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Eingriffe,
die mit der Umsetzung des Bebauungsplans verbunden sind. Aufgrund der Komplexitat der
Eingriffe besteht ein hoher Abstimmungsbedarf zwischen Verwaltung, Fachgutachtern,
Forstbehorde und der Unteren Naturschutzbehérde (UNB).

Zwischenzeitlich wurden samtliche notwendigen Fachgutachten fur die Erstellung des
Umweltberichts sowie fiir das Zielabweichungsverfahren erstellt. Hierzu zahlen
insbesondere das Schallschutzgutachten, das geologische Gutachten sowie das
Bodenschutzkonzept, welche aus den Anforderungen der friihzeitigen Offentlichkeits- und
Behdrdenbeteiligung hervorgegangen sind. Die Ergebnisse wurden fachlich bewertet und
in den Umweltbericht integriert.

Das Schallschutzgutachten zeigt keine unldsbaren Konflikte auf. Es wird darauf
hingewiesen, dass im Plangebiet keine Wohnnutzungen zuldssig sind, was jedoch bereits
der bisherigen Planungsabsicht entspricht. Weitere schalltechnische Auflagen ergeben sich
daraus nicht.

Das geologische Gutachten bestétigt vergleichbare Untergrundverhaltnisse wie im sidlich
angrenzenden Bereich. Daraus resultieren erhohte Anforderungen an die Grindung von
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Gebé&uden sowie an den StralRen- und Wegebau. Diese Mehrkosten wurden bereits in der
Grobkostenschétzung des Buros ARP berucksichtigt.

Das Bodenschutzkonzept sieht vor, den anfallenden Oberboden lber einen langeren
Zeitraum zwischenzulagern und diesen anschlie3end auf gemeindeeigenen Flachen im
Rahmen von RenaturierungsmalBnahmen oder anderen Bodenmal3hahmen
wiederzuverwenden. Eine klassische Verwertung im Sinne einer unmittelbaren
Bodenverbesserung ist nicht moglich, da durch die Rodung der Wurzelstocke eine
Vermischung von Ober- und Unterboden erfolgt und zudem ein hoher organischer Anteil
(Wurzelreste, Holzanteile) vorliegt. Der Boden muss daher mehrere Jahre
zwischengelagert werden, bevor eine Weiterverwertung maoglich ist. Aus diesem Grund
kann die Verwendung des Oberbodens nicht positiv in der Okobilanz angerechnet werden.

Im Eigentum der Gemeinde Ehningen befinden sich derzeit rund 2 ha Wiesenflachen, die
grundséatzlich als potenzielle Aufforstungsflachen in Betracht kommen. Diese liegen
ausschlielich im Bereich der Brunnenwiesen bei den Wilhelm-Schéfer-Quellen. Flachen
im Bereich der Fullesbrunnen stehen hierfir nicht mehr zur Verfiigung, da sie als
Magerméahwiesen Kkartiert sind und eine Aufforstung dort naturschutzfachlich
ausgeschlossen ist. Weitere Restflachen im Bereich der Flllesbrunnen wurden bereits im
laufenden Jahr aufgeforstet und fur einen anderen forstrechtlichen Ausgleich
herangezogen.

Ob die gemeindeeigenen Flachen fur den Ausgleich genutzt werden sollen oder alternativ
Flachen in Nachbarkommunen bzw. Landkreisen heranzuziehen sind, ist noch gesondert
zu entscheiden.

Die groRRte Herausforderung bleibt weiterhin der artenschutzrechtliche Ausgleich,
insbesondere im Hinblick auf die Haselmaus. Durch die Verschiebung des Plangebietes
nach Norden konnte der Eingriff bereits deutlich reduziert werden. Dennoch verbleibt ein
Eingriff in bestehende Lebensraume. Das Artenschutzgutachten prognostiziert, dass der
Lebensraum von zwei Haselmausindividuen entfallt und entsprechend funktional
gleichwertig wiederhergestellt werden muss.

Der erforderliche Ausgleich fir die Haselmaus muss in unmittelbarer Nahe zum Eingriff
erfolgen (max. 500 m). Die Bihlallee sowie die Bahnlinie stellen fir die Haselmaus
unuberwindbare Barrieren dar, sodass ein Ausgleich in diesen Richtungen nicht moglich
ist.

Derzeit wird gepriift, ob der Ausgleich im Bereich des ehemaligen Hackselplatzes, innerhalb
bestehender Fichtenstrukturen, entlang des Waldsaums an der Bihlallee sowie entlang des
Waldrands am Radschnellweg in Richtung Boéblingen realisiert werden kann.

Zur Konkretisierung der Planung sind enge Abstimmungen mit dem Forst und der Unteren
Naturschutzbehérde erforderlich. Die sogenannten CEF-MalRnahmen muissen dabei nicht
nur artenschutzfachlich wirksam sein, sondern auch eine weiterhin wirtschaftliche
Waldbewirtschaftung ermdglichen, ohne kinftig Habitatstrukturen zu zerstéren oder
unverhaltnismafRig hohe Unterhaltungs- und Pflegekosten zu verursachen.

Der weitere Ablauf des Bebauungsplanverfahrens ,Eingemachtes Waldle“ stellt sich wie
folgt dar:

Bis Mitte Februar soll die forstrechtliche Konzeption fir den artenschutzrechtlichen
Ausgleich der Haselmaus erarbeitet werden. Diese wird anschlieRend durch den
beauftragten Tierokologen in den Umweltbericht eingearbeitet und fachlich konkretisiert.

Um mit einem funktionierenden und abgestimmten Ausgleichskonzept in die weitere
Bauleitplanung einzusteigen, ist vorgesehen, den Umweltbericht vor der zweiten Offenlage
mit den beteiligten Fachbehérden (Forst, Untere Naturschutzbehdrde und Bodenschutz)
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abzustimmen. Diese Abstimmung kann voraussichtlich bis Mitte Marz erfolgen.
Anschlielend wird der abgestimmte Umweltbericht in die Unterlagen zum Bebauungsplan
eingearbeitet.

Vor der Durchfihrung der zweiten Offenlage ist es sinnvoll, das erforderliche
Zielabweichungsverfahren einzuleiten, da zu diesem Zeitpunkt alle notwendigen
Unterlagen vorliegen. Fir das Zielabweichungsverfahren ist von einer Bearbeitungsdauer
von rund vier Monaten auszugehen, sodass eine Rickmeldung voraussichtlich nach den
Sommerferien erwartet werden kann. Im Anschluss daran kann die zweite Offenlage des
Bebauungsplans durchgefihrt werden.

Ziel ist es, dieses Jahr den Satzungsbeschluss fir den Bebauungsplan zu fassen.

Parallel zum bauleitplanerischen Verfahren soll die Verwaltung gemeinsam mit dem
Gemeinderat und der Feuerwehr in die weitere Planung einsteigen und das Raumbuch
aktualisieren. Der erste Termin ist nach den Osterferien geplant.

Mit dem Satzungsbeschluss kénnen anschliel3end die erforderlichen CEF-Maflinahmen
(vorgezogene AusgleichsmalRnahmen) umgesetzt werden. Zwischen der Herstellung der
CEF-MalRnahmen und dem Beginn der Waldumwandlung sollten mindestens zwei Jahre
liegen, um den betroffenen Tierarten ausreichend Zeit zu geben, die neu geschaffenen
Habitatstrukturen anzunehmen. Gleichzeitig sollte der Zeitraum drei Jahre nicht
Uberschreiten, um eine Doppelbelegung von alten und neuen Strukturen zu vermeiden.
Zudem ist es zwingend erforderlich, unmittelbar nach der Rodung mit den Bauarbeiten zu
beginnen, um eine Neuansiedlung von Arten der Offenland- oder Brachflachen (z. B.
Zauneidechsen) zu verhindern und dadurch zusatzliche artenschutzrechtliche Konflikte zu
vermeiden.

Der Vollstandigkeit halber soll erwahnt werden, dass die Verwaltung bereits 2020 und 2021
deutlich und eindringlich darauf hingewiesen hat, welche zeitlichen Dimensionen eine
Umsetzung des Rettungszentrums am Standort ,Eingemachtes Waldchen® zu Folge hat.

Umweltauswirkungen:

Die umwelt- und artenschutzrechtlichen Auswirkungen werden im Umweltbericht
umfassend dargestellt. Der Bebauungsplan erfordert umfangreiche
AusgleichsmafRnahmen, insbesondere im Bereich Wald, Boden und Artenschutz
(Haselmaus).

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten fir Gutachten, AusgleichsmaBnahmen und Flachenbereitstellung sind

Bestandteil der weiteren Planung und werden im Zuge der Fortschreibung des
Bebauungsplans konkretisiert und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgestellt:
Ehningen, 31.01.2026
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Lukas Rosengrin
Bilrgermeister

Anlagen:
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2026/014 GEN\EINDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Haring, Dan

Aktenzeichen: 461.311 w
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Vergabe Planungsleistungen Aullenanlagenplanung Hort
und Kindergarten Brechgasse

Beschlussvorschlag:

Die Planungsleistungen fiir die Aulenanlagen im Rahmen der Horterweiterung
(Leistungsphasen 1-8 gemald HOAI) werden an das Buro Zoll Architekten aus Stuttgart
vergeben. Die anrechenbaren Kosten fir die AuRenanlage liegen bei 350.000 € geman
Kostenschéatzung.

Einleitung:

Fur das Projekt Horterweiterung ist neben der Hochbauplanung auch die Planung der
AuBBenanlagen erforderlich. Diese umfasst die Gestaltung der Frei- und Spielflachen,
Wegeflhrungen, Aufenthaltsbereiche sowie die funktionale und gestalterische Einbindung
in den Bestand.
Zur Sicherstellung eines abgestimmten und wirtschaftlichen Planungsprozesses sollen
hierfiir entsprechende Planungsleistungen vergeben werden.

Frihere Beratungen:
keine

Sachverhalt:

Die Planung der Auf3enanlagen im Zusammenhang mit der Horterweiterung betrifft nicht
ausschlieBlich das neue Hortgebaude, sondern bezieht auch die bestehenden
AulRenflachen des Kindergartens Brechgasse mit ein. Die Freiflachen werden kiinftig von
beiden Einrichtungen genutzt und muissen daher funktional, padagogisch und
organisatorisch aufeinander abgestimmt geplant werden.

Die Planungsleistungen umfassen die Leistungsphasen 1 bis 8 nach HOAI, von der
Grundlagenermittlung Uber die Entwurfs- und Ausfuhrungsplanung bis hin zur
Objektiberwachung. Ziel ist eine ganzheitliche und bedarfsgerechte Gestaltung der
AulRenanlagen unter Berlcksichtigung von Aufenthaltsqualitat, Sicherheit und
Nutzungsanforderungen fir unterschiedliche Altersgruppen.

Um eine praxisnahe und nutzerorientierte Planung sicherzustellen, sollen sowohl das
Personal des Hortes als auch das Personal des Kindergartens Brechgasse aktiv in den
Planungsprozess eingebunden werden. Dadurch koénnen Anforderungen aus dem
padagogischen Alltag friihzeitig berticksichtigt und spatere Anpassungen minimiert werden.

Das Honorarangebot basiert auf der Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure
(HOAI. Aufgrund der verbindlichen Honorarstruktur wurde kein  weiteres
Vergleichsangebot eingeholt, da ein alternatives Blro die Leistungen ebenfalls nach HOAI
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hatte anbieten mussen und hieraus keine wirtschaftlichen Vorteile zu erwarten gewesen
waren.

Fur die AuRenanlagenplanung soll das Buro Zoll beauftragt werden, das bereits mit der
Hochbauplanung der Horterweiterung betraut ist. Durch die Beauftragung eines Biiros fir
Hochbau- und Freianlagenplanung werden Synergieeffekte erwartet. Insbesondere
erleichtert dies die Abstimmung an den Schnittstellen zwischen Gebaude und
Aullenanlage, sowie die Koordination im weiteren Planungsverlauf und bei der spéateren
Umsetzung.

Umweltauswirkungen:

Die AulRenanlagenplanung bietet die Mdglichkeit, 6kologische und nachhaltige Aspekte wie
Begriinung, Versickerungsflachen, Verschattung und eine klimaangepasste Gestaltung
friihzeitig zu bertcksichtigen. Konkrete MaRnahmen werden im weiteren Planungsverlauf
ausgearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten fir die Aul3enanlagenplanung, wie auch fir den Bau, sind in der Férderung und
im Haushalt berticksichtigt.

Aufgestellt:
Ehningen, 31.01.2026

e~

Lukas Rosengrin
Blrgermeister

Anlagen:
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2026/013 GEN\EINDE

Amt / Sachgebiet: Hauptamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Joppke, Brigitte

Aktenzeichen: 020.06 w
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Bildung Gemeindewahlausschuss fur den
Blirgerentscheid am 08.03.2026

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindewahlausschuss fir den Burgerentscheid am 08.03.2026 setzt sich wie folgt
zusammen:

Vorsitzender: Lukas Rosengrin

Stv. Vorsitzende/r: Denis Lay

Beisitzer/in: Sabine Bartl

Beisitzer/in: Elke Bengel

Beisitzer/in: Daniela Toscano / Harald Burkle
Stv. Beisitzer/in: Ines Brunenberg

Stv. Beisitzer/in: Franziska Hagele

Stv. Beisitzer/in: Marianne Sariboga / Ergun Limali

Der Gemeindewahlausschuss tbernimmt gleichzeitig die Aufgaben des Wahlvorstands im
Wabhlbezirk 11l (Rathaus) fur den Blrgerentscheid und die Landtagswabhl.

Einleitung:

Die Abstimmung Uber ein Birgerbegehren — der Blrgerentscheid - richtet sich nach den
Regelungen des Kommunalwahlgesetzes Baden-Wurttemberg.

Nach § 11 Kommunalwahlgesetz (KomWG) fir Baden-Wuirttemberg leitet der
Gemeindewahlausschuss die Wahl bzw. Abstimmung und stellt das Endergebnis fest.
Somit ist flr den Blrgerentscheid zwingend ein Gemeindewahlausschuss einzusetzen.

Fur die gleichzeitig stattfindende Landtagswahl hat der Gemeindewahlausschuss keine
Funktion und Aufgabe.

Sachverhalt:

Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens zwei
Beisitzern und ebenso vielen Stellvertretern wie Beisitzern.

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist kraft Gesetzes der Blrgermeister.
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Herr Rosengrun kann bei dieser Abstimmung diese Funktion ausfuhren. Somit muss fur
diese Position des Vorsitzenden keine alternative Loésung gefunden werden.

Die Beisitzer und die Stellvertreter wahlt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten fir
diesen Burgerentscheid. Sie kdbnnen, missen aber nicht Mitglied des Gemeinderats sein.

Der Gemeindewahlausschuss tagt ein Mal nach Beendigung der Abstimmung zur
Feststellung des Endergebnisses des Blrgerentscheids.

Es ist moglich, dem Gemeindewahlausschuss in Personalunion auch die Aufgaben eines
Wabhlvorstands im Wahlbezirk zu Gbertragen.

Dies soll so auch umgesetzt werden, der Gemeindewahlausschuss ist gleichzeitig
Wabhlvorstand des Urnenwahlbezirks 3 der Gemeinde Ehningen.

Deshalb muss die Besetzung des Ausschusses auch in der Form bzw. Anzahl erfolgen wie
im Beschlussvorschlag dargestellit.

Aufgestellt:
Ehningen, 31.01.2026

e

Lukas Rosengrin
Bilrgermeister

Anlagen:
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Sitzungsvorlage Gemeinderat

Vorlage Nr. 2026/011 GEN\EINDE

Amt / Sachgebiet: Bauamt E H N I N G E N
Bearbeiter*in: Marquardt, Oliver

Aktenzeichen: 656.42 w
Sitzungstermin: 10.02.2026 GR
Offentlichkeitsstatus: offentlich

Energetische Sanierung der StraRenbeleuchtung
(Leuchtentausch) im Bereich Buhl I, P&R Parkplatze
Buhlallee, Schalkwiesen, Frobelweg, Schafberg, Schloss-
, Maurener-, Wald-, Mercedes-, Holderlin-, Mozart-, Hauf-,
Silcher-, Bahnhof- und Burgwiesenstralle

Beschlussvorschlag:

Die Elektroarbeiten werden an die Omexom Sud in 71069 Sindelfingen vergeben.
Die neue StraRenbeleuchtung wird mit dem Fabrikat Siteco zum Angebotspreis von
80.313,60 € brutto ausgestattet.

Einleitung:

Die Gemeinde Ehningen plant sukzessive die Stralenbeleuchtung zu modernisieren und
flachendeckend auf LED umzustellen. Dabei wurde das Gemeindegebiet in
Sanierungsbereiche eingeteilt.

Die Bereiche Bol, Herdstelle, dstlicher Teil Ortskern, Schwarzwaldsiedlung, Letten und
Leimental/Mahden wurden bereits auf LED umgertstet.

Nach Fertigstellung in diesem Sanierungsbereich sind 75% der Stral3enlaternen im
Gemeindegebiet auf LED-Leuchten umgerustet.

Bis voraussichtlich 2027 wird somit die gesamte StralRenbeleuchtung entsprechend
modernisiert sein.

Sachverhalt:

Die bisher durchgefuhrten Umrtstma3nahmen wurden mit LED-Leuchten des Herstellers
Siteco ausgefiihrt.

Auf Basis der bisherigen positiven Erfahrungen mit diesem Produkt — insbesondere im
Hinblick auf Lebensdauer, optische Gesamtwirkung und Gewahrleistungsabwicklung —
wird auch fur die weiteren MalRnahmen der Leuchtentyp Streetlight SL 31 der Firma
Siteco vorgesehen.
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Bei dem ausgewahlten Fabrikat handelt es sich um eine normgerechte Platz- und
StralRenleuchte. Ein lichttechnischer Nachweis, der die Einhaltung der geforderten
Beleuchtungsstarken bestatigt, liegt vor. Dartber hinaus verflgt dieser Leuchtentyp Uber
eine integrierte Moglichkeit zur Leistungsreduzierung (Halbnachtabsenkung).

Zur Einholung von Angeboten wurden auf Grundlage eines Leistungsverzeichnisses
insgesamt vier Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zwei Unternehmen
haben fristgerecht ein Angebot eingereicht.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Omexom mit einer Angebotssumme
von 80.313,60 € vorgelegt. Der zweitglnstigste Bieter liegt 28,5 % Uber diesem Angebot.

Umweltauswirkungen:

e Energieeinsparung durch moderne Beleuchtungskérper in LED-Technik
e Geringe Lichtverschmutzung durch prazise Ausleuchtung der Gehwege
e Lichtfarbe von 3000 Kelvin erhéht die Insektenfreundlichkeit

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplan 2026 sind die Kosten fiir die LED - Umristung der Stral3enbeleuchtung
entsprechend berucksichtigt.

Aufgestellt:
Ehningen, 31.01.2026

e~

Lukas Rosengrin
Bilrgermeister

Anlagen: Ubersicht Energetische Teilsanierung StraRenbeleuchtung 2026

Seite - 2 - von 2



.\ AR ASER L
i x- ,.\- . /,,,././ /////

109
\hn. \\/ // 7
22 <

Y

S 2 5
o \3 x = =
PR les) 7 ¥
= Ay
= =he\\T
5
i
0 \ o -y -
—
\\H. a2
.\\
"’
a1
: 3
¥ \J
S S ol

p Emn: /\ %w,. e i
/ S Bode = Lt w,mﬁﬁ = IS
\ | __VH Al === &%;/,

920z dumyonajequagens Jap Suniaiues)a) syosnagioug




	Sitzungsdokumente
	Öffentliche Bekanntmachung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
	Vorlage  2026/015

	TOP Ö  2 Neuerstellung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen, Überarbeitung der Benutzungsordnungen und Neugestaltung Verträge für die Versammlungsstätten nach VStättVO mit Anlagen
	Vorlage  2026/012
	Allgemeine Nutzungsbedingungen_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Benutzungsordnung Begegnungsstätte_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Benutzungsordnung Sportzentrum Schalkwiese_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Benutzungsordnung Turn-und Festhalle_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Mietvertrag Begegnungsstätte_Vorlage für GR-Sitzung am 10Feb2026  2026/012
	Mietvertrag Sportzentrum Schalkwiese_Vorlage zur GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Mietvertrag Turn- und Festhalle_Vorlage für GR-Sitzung 10Feb2026  2026/012
	Nutzungsanfrage Turn- und Festhalle  2026/012
	Nutzungsanfrage_Begegnungsstätte  2026/012
	Nutzungsanfrage_Schalkwiese  2026/012
	Übergabeprotokoll_Schalkwiese  2026/012
	Übergabeprotokoll_Turn- und Festhalle  2026/012

	TOP Ö  3 Sachstandsbericht Bebauungsplan „Eingemachtes Wäldle“ – Umweltbericht, Zielabweichungsverfahren und Ausgleichsmaßnahmen
	Vorlage  2026/016

	TOP Ö  4 Vergabe Planungsleistungen Außenanlagenplanung Hort und Kindergarten Brechgasse
	Vorlage  2026/014

	TOP Ö  5 Bildung Gemeindewahlausschuss für den Bürgerentscheid am 08.03.2026
	Vorlage  2026/013

	TOP Ö  6 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Leuchtentausch) im Bereich Bühl I, P&R Parkplätze Bühlallee, Schalkwiesen, Fröbelweg, Schafberg, Schloss-, Maurener-, Wald-, Mercedes-, Hölderlin-, Mozart-, Hauf-, Silcher-, Bahnhof- und Burgwiesenstraße
	Vorlage  2026/011
	Übersicht Energetische Teilsanierung Straßenbeleuchtung 2026  2026/011



